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Abkürzungsverzeichnis  
 
Abb. Abbildung  

BAB  Bundesautobahn  

BauGB Baugesetzbuch  

BASt  Bundesanstalt für Straßenwesen  

BbgStrG Brandenburgischen Straßengesetz  

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz  

BImSchV Bundesimmissionsschutzverordnung  

BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  

BMVI  Bundesministerium für Verkehr  und Infrastru ktur  

BVerwG Bundesverwaltungsgericht  

CO2  Kohlenstoffdioxid  

dB  Dezibel 

dB (A)  A-bewerteter  Schalldruckpegel  

DIN  Deutsches Institut für Normung  

DSH-V  Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung  

DTV  durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen  

EU  Europäische Union  

EVE  Empfehlungen für die Durchführung von Verkehrserhebungen  

EW  Einwohner  

FGSV  Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen  

GW  Grenzwert  

HBS  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen  

HNr.   Hausnummer  

Kfz  Kraftfahrzeug  

Lden  Tag-Abend -Nacht -Lärmindex  

Lday  Mittelungspegel für den Tag von 6.00 Ȁ 18.00 Uhr  

Levening   Mittelungspegel für den Abend von 18.00 Ȁ 22.00 Uhr  

Lnight   Mittelungspegel für die Nacht von 22.00 Ȁ 06.00 Uhr  

Lr,N  Beurteilungspegel für die Nacht  von 22:00 Ȁ 06:00 Uhr  

Lr,T  Beurteilungspegel für den Tag  von 06:00 Ȁ 22:00 Uhr  

LA  lärmarm  

LAI  Bund / Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz  

LAP  Lärmaktionsplan  

LfU  Landesamt für Umwelt  

http://de.wikipedia.org/wiki/A-Bewertung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel
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Lkw  Lastkraftwagen  

LKZ  Lärmkennziffer  

LOA   lärmoptimierter Asphalt  

LS  Landesbetrieb Straßenwesen  

LSA  Lichtsignalanlage  

NaRoMi  Noise and Risk of Myocardial Infaction  

NRW Nordrhein -Westfalen  

MIV  motorisierter Individualverkehr  

MLUL  Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft  

MLUK  Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz  

ÖPNV  öffentlicher Personennah verkehr  

OPA  Offenporiger Asphalt  

OT  Ortsteil  

OVG  Oberverwaltungsgericht  

PD  Polizeidirektion  

Pkw  Personenkraftwagen  

RASt  Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen  

RLS  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen  

SRS  Schöneicher-Rüdersdorfer  Straßenba hn 

SrV  Systems repräsentativer Verkehrserhebungen  

SMA  Splitmastixasphalt  

StV  Straßenverkehr  

StVO   Straßenverkehrsordnung  

SV  Schwerverkehr  

Tab. Tabelle 

TÖB Träger öffentlicher Belange  

TUNE ULR Technisch-wissenschaftliche Unterstützung der Novellierung der EU-
Umgebungslärmrichtlinie  

UBA  Umweltbundesamt  

VLärmSchR  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 
Baulast des. Bundes 

VBUS  Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Str a-
ßen 

VwV Verwaltungsvorschrift  

VZ  Verkeh rszeichen 

WKA  Windkraftanlage  

ZWOPA zweischichtiger offenporiger Asphalt 
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1 Einleitung  
Lärm ist in den Städten  und Gemeinden  eines der größten Umwelt -  bzw. Gesund-
heitsprobleme. Bei dauerhaft zu hohen Schallimmissionsbelastungen sind gesun d-
heitsschädliche Wir kungen wissenschaftlich nachgewiesen. Der Straßenverkehr s-
lärm bildet die wichtigste Lärmquelle im kommunalen Bereich und ist gleichzeitig 
Synonym für andere negative Wirkungen des Verkehrs, wie z. B. Abgas - , Staub-  
und Erschütterungsbelastungen, Verkehrsun sicherheit, Trennwirkung, Unwirtlic h-
keit städtischer Räume usw.  

Grundlage für die Lärmaktionsplanung bilden die Umgebungslärmrichtlinie, EG-
Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung un d Bekämpfung von Umgebungslärm 
(Europäisches Parlament und Rat, 2002)  sowie die darauf Bezug nehmenden nati o-
nalen gesetzlichen Regelungen im Bundesimmissionsschutzgesetz. In diesen ist 
festgeschrieben, dass spätestens alle 5 Jahre die Umsetzung der Lärmaktionspläne 
zu überprüfen und diese ge gebenenfalls fortzuschreiben sind.  

Der bestehende Lärmaktionsplan für die Gemeinde Rüdersdorf  wurde im Jahr 2016 
durch den Gemeinderat beschlossen . Im Jahr 2017 wurde eine aktuelle Lärmkarti e-
rung durch das Landesamt für Umwelt (LfU) veröffentlicht. Diese sowie eine ent-
sprechende Aufforderung durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz (MLUKL) bilden den Anlass für eine erneute Überprü fung / Fortschre i-
bung .  

Das Hauptziel der EU -ŖɥȵǪƻ˿ɫȵˈȘƟʿɥʿȒǉȐȚȘȒɫȒǪ ȒˈȚ ʸˈǉȐƟǜȘȒǉȐǪ Ă˿ˈ̷ȒʿȖ˿ɫȵǪɫǗ ǪȒn-
schließlich Belästigungen, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzube u-
ȵǪɫ ɿǜǪʿ ˈȒǪ ̖˿ ɥȒɫǜǪʿɫǔʺ ÊȒǪʿ̖˿ ˈȒɫǜ ǜȒǪ GǪȘƖˈȚ˿ɫȵǪɫ ǜǪʿ GǪ̶ʄȘȖǪʿ˿ɫȵ ǜ˿ʿǉȐ Ŗm-
gebungslärm anhand von Lärmkarten zu ermitteln sowie anschließend geeignete 
Maßnahmen zur Geräuschminde rung in Aktionsplänen zu erarbeiten.  

Mit der Lärmaktionsplanung wird neben der Reduzierung gesundheitsschädlicher 
Auswirkungen durch Lärm auch insgesamt eine Verbesserung der Wohn -  und Le-
bensqualität in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  angestrebt.  Grundsatz bildet 
dabei die bereits in den Lärmaktionsplänen Stufe 1 und 2  verankerte Strategie zur 
Förderung des Umweltverbundes als nachhaltigste Möglichkeit zur gesamtstädt i-
schen Lärmminderung.  

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Ausgangspunkt für die Lärmaktionsplanung b ildet die EU -Umgebungslärm -
richtlinie (Richtlinie 2002/49/EG), welche in den Jahren 2005 und 2006 im deu t-
schen Recht in den Paragraphen 47 a - f des Bundes- Immissionsschutz gesetzes 
(BImSchG) sowie in der 34. Verordnung zur Durchführung des Bundes -
Immissions schutzgesetzes (BImSchV) verankert wurde.  
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Generell ist die Lärmsituation an Hauptverkehrsstraßen mit einer Verkehrsbel e-
gung von über 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr  (entspricht ca. 8.000 Kfz/24h) , an 
Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr, im Umfeld 
von Großflughäfen sowie im Bereich von Ballungsräumen mit mehr als 100.000 
Einwohnern zu untersuchen . Die entsprechenden Lärmimmissionen werden in str a-
tegischen Lärmkarten dargestellt und veröffentlicht. Sofern im Rahmen der Au s-
wertung Lärm betroffenheiten festgestellt werden, sind Lärmaktionspläne zu era r-
beite n. Diese sollen Maßnahmen und Konzepte enthalten, welche mit vertretbarem 
Aufwand zu einer Verbesserung der Lärmsituation führen.  
 

Lärmquelle  Kfz-Verkehr  

Vorschrift  16.BImSchV VLärmSchR DIN 18005 

Nutzung  

Immission s-
grenzwert  

Immission s-
grenzwert 1 

Orientierung s-
wert  

Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  

reine Wohngebiete  59 49  64 54 50 40  

besondere Wohngebiete  -  -  -  -  60  45 

allgemeine Wohn -  & Kleinsiedlungsgebiete  59 49  64 54 55 45 

Dorf -  & Mischgebiete  64  54 66  56 60  50 

Kerngebiete  64  54 66  56 65 55 

Gewerbegebiete  69  59 72 62 65 55 

Sondergebiete  -  -  -  -  45-65 35-65 

Krankenhäuser, Schulen, Alten -  & Kurheime  57 47 64 54 -  -  

Campingplatzgebiete  -  -  -  -  55 45 

Wochenend -  &  Ferienhausgebiet e -  -  -  -  50 40  

Friedhöfe, Kleingarten -  & Parkanlagen  -  -  -  -  55 55 

Tab. 1 Übersicht zu den Lärmgrenz - , Richt-  und Orientierungswerten  

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie sieht alle 5 Jahre eine Aktualisierung der strateg i-
schen Lärmkart en vor. Die Lärmaktionspläne sind ebenfalls mindestens alle 5 Jahre 
zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Weiterhin wurde im Rahmen 

                                            
1 Lärmsanierung (Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in Baulast des Bundes) - freiwillige 

Leistung 
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der EU-Gesetzgebung auch die Information der Bevölkerung über die Schallimmi s-
sionsbelastungen sowie möglich e Minderungsmaßnahmen verankert.  

Bisher wurden mit der EU -Umgebungslärmrichtlinie keine konkreten Lärmgren z-
werte vorgegeben. Allerdings wurden im Land Brandenburg im Rahmen des Strat e-
giepapiers zur Lärmaktionsplanung (MLUK Brandenburg, 2017)  Prüfwerte definiert. 
Diese liegen bei 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags und orientieren sich an der 
Lärmwirkungsforschung sowie den Empfehlungen der Bund / Länder Arbeitsg e-
meinschaft für Immissionsschutz  (LAI, 2017). Bei einer dauerhaften Exposition 
oberhalb dieser Lärmschwellen ist das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
für die betroffenen Menschen signifikant erhöht  (siehe Kapitel  1.4). 

Parallel zur EU-Umgebungslärmrichtlinie existieren im deutschen Lärmschutzrecht 
verschiedene weitere gesetzliche Grundlagen z. B. für den Neu -  und Ausbau von 
Straßenverkehrsanlagen (16. BImSchV), die Entwicklung von Wohnstandorten (DIN 
18005) oder für die Lärm sanierung an Bundesfernstraßen in Baulast des Bundes 
(VLärmSchR). Die jeweils zugehörigen Grenz-  und Orientierungs werte werden in 
Tab. 1 zusammengefasst.  

¦̄ʿ ƻǪˈȚǪȐǪɫǜǪ ŁȚʿƖȻǪɫ ˈȒɫǜ Ȓɫ ǜǪɫ ʸĳȒǉȐȚȘȒɫȒǪɫ Ȋ̄ʿ ˈȚʿƖȻǪɫverkehrsrechtliche 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz -Richtlinien -ŁȚŲʤʺ 
(BMVBS, 23.11.2007) Richtwerte festgehalten, welche als Orientierungshilfe zur En t-
scheidung über straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen  für die zuständigen Behö r-
den dienen sollen. Die Grenze des zumutbaren Verkehrslärms ist hierbei nicht durch 
gesetzlich bestimmte Grenzwerte festgelegt, sondern im Einzelfall zu klären. Str a-
ßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen besonders in Betr acht, 
wenn der vom Straßenverkehr herrührende Beurteilungspegel am Immissionsort 
eine der folgenden Richtwerte überschreitet:  

In reinen und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie an Kra n-
kenhäusern, Schulen, Kur -  und Altenheimen  

  70 dB(A) zwischen 6.00 und 22.00 Uhr (tags)  

  60 dB(A) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr (nachts)  

In Kern- , Dorf -  und Mischgebieten  

  72 dB(A) zwischen 6.00 und 22.00 Uhr (tags)  

  62 dB(A) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr (nachts)  

In Gewerbegebieten  

  75 dB(A) zwischen 6.00 und 22.00 Uhr (tags)  

  65 dB(A) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr (nachts)  

Insgesamt ist jedoch unabhängig davon die Schutzbedürftigkeit nicht nach einem 
abstrakt festgelegten Lärmpegel festzulegen, sondern hat sich nach den Umstä n-
den des jeweiligen Einzelfalles zu richten. Die Berechnung des Beurteilungspegels 



 

Lärmaktionsplan  für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Ȁ Stufe 3 19 

ǪʿȊɿȘȵȚ ȐȒǪʿ ƖƻǪʿ ɫƖǉȐ ǪȒɫǪʿ ƖɫǜǪʿǪɫ þǪȚȐɿǜȒȖǗ ǜȒǪ Ȓɫ ǜǪɫ ʸĳȒǉȐȚȘȒɫȒǪɫ Ȋ̄ʿ ǜǪɫ ñƟʿm-
schutz an Straßen (RLS-19ʤʺ (FGSV, 2019) beschrieben ist.  

Der wesentliche Unterschied zur EU -Umgebungslärmrichtlinie ergibt sich dabei aus 
dem Anlass der Lärmminderungsbetrachtungen. Während die Grenzwerte der 16. 
BImSchV nur beim Neubau oder der wesentlichen Änderung einer Verkehrsanlage 
und der Orientierungswert der DIN 18005 beim Neubau  von angr enzender Woh n-
bebauung zur Anwendung kommen, werden bei der Lärmaktionsplanung Probleme 
im bestehenden Verkehrsnetz betrachtet. Anders als bei der Lärmsanierung wird 
dabei nicht nur eine Verbesserung der Situation für die am stärksten Betroffenen, 
sondern e ine möglichst umfassende Reduzierung der Lärmbetroffenheiten ei n-
schließlich von Belästigungen angestrebt. Zudem bestehen keine Abhängigkeiten 
hinsichtlich der Widmung der Straße.  

 

Umwelthandlungsziel  Zeitraum  ganztags 

Lden 

nachts 

Lnight  

Vermeidung von Ges undheitsgefährdungen  kurzfristig  65 dB(A) 55 dB(A) 

Minderung von erheblichen Belästigungen  mittelfristig  60 dB(A)  50 dB(A) 

Vermeidung von erheblichen Belästigungen  langfristig  55 dB(A) 45 dB(A) 

Tab. 2 UBA-Empfehlung für Auslösesch wellwerte bei der Lärmaktionsplanung  

Quelle: (Umweltbundesamt, 2016)  

Hinsichtlich der Vermeidung von Belästigungen sind gemäß Umweltbundesamt 
(UBA) mittel -  bzw. langfristig Auslösewerte / Indikatoren in der Größenordnung der 
Grenzwerte der 16. BImSchV anzustreben (siehe Tab. 2). 

Die Lärmaktionsplanung verfolgt einen umfassenden und umsetzungsorientierten 
Lärmminderungsansatz. Ausschlaggebend hierfür sind die Festlegungen im Bu n-
des- Immissionsschutzgesetz.  

Hier heißt es in §  47d Abs. 6 mit Verweis auf § 47 Abs. 6:  

ʸYȒǪ þƖȻɫƖȐɥǪɫǗ ǜȒǪ įȘƟɫǪ ɫƖǉȐ ǜǪɫ ĂƻˈƟȚ̖Ǫɫ ʋ ƻȒˈ Ȭ ȊǪˈȚȘǪȵǪɫǗ ˈȒɫǜ ǜ˿ʿǉȐ Ăɫɿʿd-
nungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwa l-
tung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen. 
Sind in den Plänen planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, haben die z u-
ˈȚƟɫǜȒȵǪɫ įȘƖɫ˿ɫȵˈȚʿƟȵǪʿ ǜȒǪˈ ƻǪȒ ȒȐʿǪɫ įȘƖɫ˿ɫȵǪɫ ̖˿ ƻǪʿ̄ǉȖˈȒǉȐȚȒȵǪɫǔʺ 
(Bundesrepublik Deutschland , 2002) 
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1.2 Zuständigkeiten  

Die Erstellung der strategischen Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen erfolgt 
im Land Brandenburg zentral durch das Landesamt für Umwelt (LfU). Die Karti e-
rungsergebnisse sind auf den Internetseiten des Ministeriums für ländl iche Ent-
wicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) veröffentlicht:  

https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/immissionsschutz/laerm/umgebung
slaerm/laermkartierung/  

http://maps.brandenburg. de/apps/laerm_strasse_2017/  

Für den Eisenbahnlärm wurden die Lärmkarten zentral durch das Eisenbahnbu n-
desamt (EBA) erarbeitet und bereitgestellt. Die entsprechenden Ergebnisse sind 
ebenfalls im Internet veröffentlich:  

http://laermkartierung1.eisenbahn -bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba  

Die aktuelle Kartierung (Stand Juni 2017) beinhaltet im Hoheitsgebiet der Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin  keine Informationen. F ür alle Streckenabschnitte wird der 
Kartierungsschwellwert von 30.000 Zugbewegungen pro Tag unterschritten.  

Die Aufstellung der Lärmaktionspläne liegt gemäß § 47d BImSchG (Bundesrepublik 
Deutschland, 2002) , sofern nicht anders durch die Länder festgelegt, in kommun a-
ler Zuständigkeit. Entsprechend ist die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für die Era r-
beitung des Lärmaktionsplans verantwortlich.  

federführende Dienststelle:   Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  

Fachbereich III Bau 

Hans-Str iegelski -Straße 5 

15562 Rüdersdorf bei Berlin  

Die Umsetzung und Finanzierung der im Rahmen der Lärmaktionsplanung konz i-
pierten Maßnahmen liegt nicht in der alleinigen Zuständigkeit der Gemeinde R ü-
dersdorf bei Berlin. Ein Teil der Straßenabschnitte mit eine m Verkehrsaufkommen 
von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr befinden sich nicht in kommunaler Baulast. 
Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt hier dem jeweils zuständigen Straßenba u-
lastträger.  

Allerdings können e ntsprechend §  47d Abs. 6 BImSchG mit Verweis a uf § 47 Abs. 6 
BImSchG (Bundesrepublik Deutschland, 2002)  alle zuständigen Fachbehörden zur 
Umsetzung der im Lärmaktionsplan vorgesehenen Maßnahmen verpflichtet we r-
den (siehe Kapitel  1.1). Aus den entsprechenden gesetzlichen Regelung en leitet sich 
ein Rechtsfolgenverweis ab.  

Für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen nach § 45 StVO, wie die Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 auf 30 km/h, bedeutet dies 
beispielsweise, dass die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin als Träger der Lärmmind e-
rungsplanung das Ermessen ausüben und die Straßenverkehrsbehörden binden 

http://maps.brandenburg.de/apps/laerm_strasse_2017/
http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba
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ȖƖɫɫǔ YȒǪˈǪ ƻǪȒɫȐƖȘȚǪȚ ˈɿ̷ɿȐȘ ǜƖˈ ˈɿȵǔ cɫȚˈǉȐȘȒǪȻ˿ɫȵˈǪʿɥǪˈˈǪɫˈǗ ǜǪˈ ʸčƻʺ ǪȒɫǪˈ 
Einschreitens, wie auch das sog. Auswahl -  oder  Ă˿ˈ̄ƻ˿ɫȵˈǪʿɥǪˈˈǪɫˈǗ ǜǪˈ ʸŴȒǪʺ 
des Einschreitens. Vorrausetzung hierfür ist, dass die Maßnahmen so konkret fes t-
setzt werden, dass diese ohne weiteres umsetzbar sind. Die umsetzende n Behörde n 
(zuständige Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsamt des La ndkrei ses Märkisch-
Oderland) haben  diese Festsetzungen dann ohne Ausübung eigenen Ermessens 
umzusetzen.  

Die Prüfung bzw. Ermessensabwägung hinsichtlich der Notwendig -  und Verhäl t-
nismäßigkeit der Maßnahmen liegt in der Zuständigkeit der Lärmaktionsplanung.  

Ein Ermessen steht der Straßenverkehrsbehörde nur zu, wenn der Plangeber selbst 
keinen Gebrauch davon gemacht hat und keine abschließend abgewogene Ma ß-
nahme festgesetzt, sondern einen Prüfauftrag an die Straßenverkehrsbehörde 
formuliert hat.  

Ein eingeschränktes  Ermessen steht der Straßenverkehrsbehörde zu, wenn der 
Plangeber eine Regelanordnung mit Ausnahmemöglichkeit festsetzt. Das Ermessen 
ist dann auf die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen beschränkt. Bei der Au s-
übung eines solchen Ermessens ist die Straßenv erkehrsbehörde dann an die für sie 
geltenden Verwaltungsvorschriften gebunden.  

Während der Inkraftsetzung des L ärmaktionsplanes  sind selbstverständlich die für 
die Umsetzung zuständigen Straßenverkehrsbehörden zu beteiligen. Deren Ste l-
lungnahmen müssen Geg enstand der planerischen Abwägung sein.  

1.3 Verfahrensweise  

Hauptschwerpunkt der Fortschreibung bildet die Überprüfung des bisherigen U m-
setzungsstandes des Lärmaktionsplanes 20 16. Weiterhin werden die Ergebnisse der 
aktuellen Lärmkartierung ausgewertet und ein gearbeitet. Parallel erfolgt eine 
Überprüfung und Aktualisierung des Maßnahmenkonzeptes.  

Als Ausgangsbasis für die Bewertung der aktuellen Betroffenheitssituation fungiert 
die vom  LfU bereitgestellte Lärmkar tierung. Parallel erfolgt im Rahmen der B e-
standsanalyse eine Prüfung, ob  weitere relevante Lärmquellen im Gemeindegebiet  
existieren .  

Der Planungsprozess erfolgt in Anlehnung an die §§ 3 ff. BauGB und beinhaltet en t-
sprechend umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit sowie die 
relevan ten Behörden und Institutionen.  

Im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes sollen alle fachrechtlichen 
Voraussetzungen für die konzipierten Maßnahmen geprüft werden. Als Grundlage 
hierfür wird im Rahmen des Projektes eine Erfassung aktueller Verke hrsdaten s o-
wie die Durchführung zusätzlicher Lärmberechnungen gemäß der Vorgaben der 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS -19) vorgenommen.  
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Aus diesen können die H auptkonflikt -  und Hot -Spot -Bereiche abgeleitet werden. 
Schwerpunkt bilden hierbei S traßenabschnitte bzw. Gebiete in denen die Prüfwerte 
von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags überschritten sind.  

Zur Differenzierung, Interpretation und Bewertung der Betroffenheitssituation 
werden zusätzlich Lärmkennziffern berechnet, die neben der Anz ahl der Betroff e-
nen auch die Höhe der Schallimmissionsbelastung berücksichtigen.  

1.4 Auswirkungen von Lärm auf die Gesundheit  

Schall wird zu Lärm, wenn er bewusst oder unbewusst stört. Im Rahmen verschi e-
dener Untersuchungen zur Lärmwirkung, wie z. B. dem Spand auer Gesundheits -
Survey und der NaRoMi -Studie (Noise and Risk of Myocardial Infaction Ȁ Chroni-
scher Lärm als Risikofaktor für den Myokardinfarkt) hat sich gezeigt, dass bei da u-
erhafter Exposition gesundheitsschädliche Auswirkungen durch Lärm verursacht 
werden können. Nachgewiesen wurden Änderungen im Stoffwechsel und Hormo n-
haushalt, Änderung der Gehirnstromaktivität, aber auch schlechter Schlaf und 
Stresssymptome, wie beispielsweise Hormonausschüttungen. Langfristig kann dies 
zu hohem Blutdruck und Herzinfa rkten führen.  

Zur Beeinträchtigung des Schlafes durch Lärm wird in einer Veröffentlichung des 
Interdisziplinären Arbeitskreises für Lärmwirkungsfragen des Umweltbundesamtes 
ausgeführt, dass für die menschliche Gesundheit ein ungestörter Schlaf nach allg e-
meiner Auffassung eine besondere Bedeutung hat. Geräuscheinwirkungen wä h-
rend des Schlafes können sich in einer Änderung der Schlaftiefe (mit und ohne 
Aufwachen), dem Erschweren / Verzögern des Einschlafens bzw. Wiedereinschl a-
fens, der Verkürzung der Tiefschl afzeit bzw. Gesamtschlafzeit, in vegetativen Rea k-
tionen oder indirekt als Minderung der empfundenen Schlafqualität auswirken 
(Interdisziplinärer Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen des Umweltbundesamtes, 
1982). 

Das Bundesminist erium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
führt zum Thema Lärmwirkung aus, dass bereits geringe Lärmpegel ab 25 dB(A) zu 
Konzentrations -  oder Schlafstörungen sowie Dauerbelastungen über etwa 65 dB(A) 
am Tag zu einem erhöhten Gesundheitsrisi ko führen können. Ab einem Pegel von 
85 dB(A) wird über die gesundheitlichen Wirkungen hinaus das Gehör geschädigt 
(BMU, 2008) . 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch Lärm neben psychophysischen 
Auswirkungen, wie:  

- Stress und Nervosität als Risikofaktoren für Herz -Kreislauf -Erkrankungen,  

- Störung der Schlafqualität,  

- Beeinträchtigung des Lebensgefühls,  

- Zunahme der Fehleranfälligkeit,  
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- Abnahme der Lernfähigkeit  

auch soziale Auswirkungen, wie:  

- Unterlassen von Kommunikation,  

- Veränderung der Nutzung von Wohnräumen, Terrassen, Balkonen und Gärten,  

- Abnahme von Hilfsbereitschaft,  

- städtebaulicher Verfall,  

- soziale Segregation  

sowie ökonomische Auswirkungen, wie:  

- Krankheitskosten,  

- Kosten für Medikamente, Schlafmittel,  

- Wertminderung von Grundstücken  

entstehen. In einer Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2018) 
wird daher empfohlen den durch den Straßenverkehr bedingten Lärmpegel mö g-
lichst auf unter 53 dB(A) für den Lärmindex L den und 45 dB(A) für Lnight  zu verringern.  
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2 Bestands-  und Sachstands analyse 

2.1 Strukturelle und verkehrliche Rahmenbedingungen  

2.1.1 Stadt -  und Siedlungsstruktur  

Die 15.812 Einwohner  (Statistik Berlin -Brandenburg, 31.12.2020) zählende Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin  liegt  im Land Brandenburg  unmittelbar am östlichen Rand der 
Bundeshauptstadt Berlin im Landkreis Märkisch Oderland  (siehe Abb. 1). Der Berli-
ner Alexanderplatz befindet sich Luftlinie ca. 25 km vom Rüdersdorfer Ortszentrum 
entfernt . Die benachbarte Metropole erfüllt gemeinsam mit den umliegenden Mi t-
telzentren Erkner, Neuenhagen bei Berlin und Strau sberg wichtige Versorgung s-
funktionen für die Gemeinde. Es bestehen enge räumliche, siedlungsstrukturel le 
und verkehrliche Verknüpfungen. Die Grundversorgung wird jedoch im Wesentl i-
chen auf dem Rüdersdorfer Gemeindegebiet gewährleistet.  
 

 

Abb. 1 Übersichtslageplan  Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

Tasdorf  

Hennickendorf  

Herzfelde  Lichtenow  

Alt -Rüdersdorf  

Rüdersdorf  
bei Berlin  

http://www.openstreetmap.org/
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Die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin umfasst neben dem gleichnamigen Hauptort 
die Ortsteile Hennickendorf, Herzfelde und Lichtenow, wobei  der Siedlungsschwe r-
punkt mit knapp 2/3 der Einwohner in Rüdersdorf selbst liegt.  

Prägend für die Siedlungsstrukturen ist der Kalksteintagebau. Um den Tagebau 
herum gruppiert sich u - förmig das Kernstadtgebiet von Rüdersdorf. Im Süden we r-
den die Siedlungsb ereiche vom Kalksee und Hohlem See abgeschlossen. Das größte 
Wohngebiet in Rüdersdorf bildet das Neubaugebiet im Bereich Friedrich -Engels-
Ring / Brückenstraße, welches sich etwa einen Kilometer südöstlich des Ortszen t-
rums befindet. Weitere zusammenhängende  Wohnbebauung findet sich im Umfeld 
des Kalkberger Platzes sowie im Bereich Puschkinstraße / Seestraße.  

Insgesamt liegen die besiedelten Bereiche des Ortsteiles Rüdersdorf einschließlich 
Alt -Rüdersdorf und Bergbrück, ausgehend von der Ortsmitte, innerhalb  eines Luft-
linienradius von 2  km. Die Ortsteile Hennickendorf, Herzfelde und Lichtenow befi n-
den sich alle nordöstlich des Kernsiedlungsgebietes Rüdersdorf und sind räumlich 
durch den Kalksteintagebau von diesem getrennt. Alle drei Ortsteile  sowie auch die 
Wohnlagen Alt -Rüdersdorf, Bergbrück und Tasdorf weisen eher dörfliche Strukt u-
ren auf.  

Wichtige Industrie -  und Gewerbestandorte finden sich südlich von Tasdorf sowie 
am nordöstlichen Rand von Herzfelde. Zudem sind zwischen den beiden Ortslagen 
am nördliche n Rand des Kalksteintagebaues ein Zementwerk, ein Betonsteinwerk 
sowie ein Betonwerk angesiedelt.  

2.1.2 Verkehrsnetzstruktur  

Das Straßennetz wie auch die Ortsstruktur der Gemeinde Rüdersdorf wird von der 
ɥȒȚȚǪɫ ǜ˿ʿǉȐ ǜǪɫ ʸîǪʿɫˈȚƖǜȚƻǪʿǪȒǉȐʺ Ȋ̄ȐʿǪɫǜǪɫ G˿ɫǜǪˈƖ˿Țɿƻahn BAB 10 (Berliner 
Ring) dominiert. Aufgrund der topographischen Randbedingungen (Talübergang 
siehe Abb. 2) handelt es sich dabei größtenteils um Brückenbauwerke, die das Sie d-
lungsgebiet durchziehen. Die Autobahntr asse bildet daher eine maßgebende stä d-
tebaulich - räumliche Zäsur im Ortsgebiet. Die Verknüpfung mit dem nachgeordn e-
ten Straßennetz erfolgt an zwei Anschlussstellen im Westteil des Gemeindegebi e-
tes. 

 

  

Abb. 2 Autobahnbrücke der BAB 10 im Bereich des Ortskerns Rüdersdorf  
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YȒǪ ˈ̄ǜȘȒǉȐǪ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ ƻȒǪȚǪȚ ǪȒɫǪ ǜȒʿǪȖȚǪ ŲǪʿȖɫ̄ʟȊ˿ɫȵ ̖˿ɥ 
Ortszentrum. Zirka 2,5 km nördlich befindet sich Ɩɫ ǜǪʿ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪ ʸGǪʿȘȒɫ ÊǪl-
ȘǪʿˈǜɿʿȊʺ ǜȒǪ ŲǪʿȖɫ̄ʟȊ˿ɫȵ ̷̖ȒˈǉȐǪɫ der BAB 10 und der in Ost-West -Richtung 
durch das Gemeindegebiet verlaufenden B 1 / B 5. Aus Berlin kommend, durchläuft 
diese nach der Querung der Autobahn die Ortslage Tasdorf, wird nördlich über eine 
Ortsum fahrung  um die Ortschaft Herzfelde herumgeführt und durchläuft anschli e-
ßend die Ortschaft Lichtenow.  Die Bundesstraße dient neben den innergemeindl i-
chen Verknüpfungen maßgeblich der Abwicklung der Quelle -Ziel-Verkehre zwi-
schen dem östlichen Umland und der Bundeshauptstadt.  

Die parallel zur Autobahn in Nord -Süd-Richtung verl aufende L 30 quert in der Ort s-
lage Rüdersdorf ebenfalls die BAB 10 und bindet im Zuge der Ernst -Thälmann -
Straße das Hauptortgebiet an die B 1  / B 5 an. Dabei wird die Ortslage Bergbrück 
durchquert. In Richtung Norden verläuft die L 30, ausgehend von der Or tslage Tas-
dorf, weiter in Richtung Fredersdorf -Vogelsdorf bzw. Petershagen -Eggersdorf. 
Südlich wird die Verbindung in Richtung Woltersdorf und Erkner hergestellt.  

Weiter östlich durchzieht die L 23 ebenfalls in Nord -Süd-Richtung das Gemeind e-
gebiet. Sie schneidet die Ortsumfahrung im Verlauf der B 1 / B 5 nördlich des Ort-
steiles Herzfelde. Innerhalb der Ortslage besteht im Zuge der L 23 ein kurzer Versatz 
zwischen Möllenstraße und Strausberger Straße. Im Süden gewährleistet die L 23 
die Verbindung in Richtu ng Grünheide, während sie in Richtung Norden als Verbi n-
dungsstraße zwischen den Ortsteilen Herzfelde und Hennickendorf dient und a n-
schließend in Richtung Strausberg weiterführt.   

In Hennickendorf selbst wird die L 23 durch die aus Richtung Kalksteintagebau  
kommende und in Richtung Rehfelde weiterführende L 233 gekreuzt. Weitere La n-
desstraßen im Gemeindegebiet bilden die L 232, welche zwischen Grünheide und 
Rehfelde im Ortsteil Lichtenow die B 1 orthogonal schneidet, die L 303, welche vom 
Ortsteil Tasdorf in  Richtung Norden führt und die L 302, die ausgehend vom Ort s-
kern Rüdersdorf direkt in Richtung Westen nach Schöneiche und anschließend 
nach Berlin -Friedrichshagen verläuft.  

Die Haupterschließungsachse im Ortskerngebiet Rüdersdorf sowie die Verbindung 
zwischen Rüdersdorf und Herzfelde bildet der Straßenzug Straße der Jugend / 
Bergstraße / Marienstraße / Karl -Liebknecht -Straße. Weitere Verknüpfungen, die 
das Straßennetz vervollständigen, werden durch die Puschkinstraße, Seestraße, 
Rudolf -Breitscheid -Straße und Brückenstraße gewährleistet. Letztere dient insb e-
sondere der Anbindung des Plattenbaugebietes F. -Engels-Ring / Brückenstraße.  

Die Erschließung d es Immanuel Klinikums Rüdersdorf, welches sich südlich des 
Ortskerngebietes am östlichen Ufer des Kalksees be findet, erfolgt über die Wal d-
straße. Diese ist gleichzeitig in Richtung Süden mit der Gemeinde Woltersdorf ve r-
bunden.  
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2.1.3 Entwicklung der Verkehrsaufkommen auf Bundes -  und Landes-
straßen  

Die Verkehrsaufkommen im Zuge der Bundesfernstraßen bzw. Landesstraßen un d 
deren Entwicklung können im Bereich der Gemeinde Rüdersdorf anhand verschi e-
dener Quellen nachvollzogen werden. Eine ganzjährige Erfassung der Verkehr s-
ɥǪɫȵǪɫ ǪʿȊɿȘȵȚ Ɩɫ ǜǪɫ YƖ˿Ǫʿ̖ƟȐȘˈȚǪȘȘǪɫ ʸcʿȖɫǪʿʺ Ȓɥ ƌ˿ȵǪ ǜǪʿ GĂG ʋ͉ ʢˈȒǪȐǪ Abb. 3) 
ˈɿ̷ȒǪ ʸŲɿȵǪȘˈǜɿʿȊʺ Ȓɥ ŲǪʿȘƖ˿Ȋ ǜǪʿ G ʋ ˢ G ȡ ʢˈȒǪȐǪ Abb. 4).  

Neben dieser punktuellen Erfassung wird im 5 -Jahres-Rhythmus das Verkehrsau f-
kommen der Bundes -  und Landesstraßen im Rahmen der sogenannte n Straßen-
verkehrszählung erfasst. Die letzten Erfassungen erfolgten in den Jahren 2010 und 
2015. Diese beinhalten für den Bereich der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin die in 
Tab. 3 zusammengefassten Werte.  

 

 

Abb. 3 Verkehrsentwicklung an der Dauerzählstelle BAB 10 ʸcʿȖɫǪʿʺ 

Datenquelle: (BASt, 2019) 

Im Verlauf der Autobahn BAB 10 haben die Gesamtverkehrsaufkommen bis 2007 
kontinuierlich zugenommen. Nach einer Phase der Stagnation war ab 2013 wieder 
ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen. Zwischen 2013 und 2017 hat der Gesamtve r-
kehr um 17 % zugenommen. Beim Schwerverkehr lag der Zuwachs in diesem Zei t-
raum bei ca. 41 %. Bezogen auf das Jahr 1994 haben sich die Schwerverkehrsauf-
kommen mehr als verdoppelt. Die Gesamtverkehrsaufkommen haben sich im Zei t-
raum zwischen 1994 und 2017 um ca. 68 % erhöht. Seit 2016 haben sich die Ver-
kehrsaufkommen wieder auf einem gleichbleibenden Niveau stabilisiert.  
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Ă˿ǉȐ Ɩɫ ǜǪʿ YƖ˿Ǫʿ̖ƟȐȘˈȚǪȘȘǪ ʸŲɿȵǪȘˈǜɿʿȊʺ ʢG ʋ ˢ G ȡʤ ȒˈȚ ˈǪȒȚ ˷͉ʋ˭ ǪȒɫǪ ƖɫˈȚǪȒȵǪɫǜǪ 
Tendenz der Gesamt -  und Schwerverkehrsaufkommen zu verzeichnen (siehe Abb. 
4). Im Vorherzeitraum waren die Verkehrsmengen leicht rückläufig.  

 

 

Abb. 4 ŲǪʿȖǪȐʿˈǪɫȚ̷ȒǉȖȘ˿ɫȵ Ɩɫ ǜǪʿ YƖ˿Ǫʿ̖ƟȐȘˈȚǪȘȘǪ G ʋ ˢ G ȡ ʸŲɿȵǪȘˈǜɿʿȊʺ 

Datenquelle: (BASt, 2019) 

 

Straßenabschnitt  Verkehrsaufkommen [Kfz/24h]  

Gesamtverkehr  Schwerverkehr  

2010 2015 2010 2015 

B 1 / B 5 östlich Tasdorf  14.541 13.971 1.950 2.045 

B 1 / B 5 östlich Berliner Str. L 233  10.440 10.190 1.772 1.465 

B 1 / B 5 westlich Lichtenow  7.803 7.949 826 1.064 

B 1 / B 5 östlich Lichtenow  7.842 7.032 890  940  

L 30 südlich Tasdorf  7.635 5.647 621 577 

L 303 Südlich Eggersdorf  10.755 12.339 481 522 

L 23 nördlich Hennickendorf  3.275 2.398 211 149 

L 23 südlich Hennickendorf  4.638 3.348 325 260  

L 23 südlich Herzfelde  3.781 3.062 352 286 

Tab. 3 Entwicklung der Verkehrsaufkommen im Bundes -  und Landesst raßennetz  

Datenquelle: (LS Brandenburg, 2010, 2015) 
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Der Zuwachs in den letzten Jahren beschränkt sich jedoch im Wesentlichen auf die 
Bundesstraßenabschnitte westlich der Gemeinde Rüdersdorf. Anhand  der Straße n-
verkehrszählung (2 010 und 2015 siehe Tab. 3) ist erkennbar, dass sich die Ergebni s-
se für die Zählpunkte innerhalb des Gemeindegebietes bezogen auf den Gesam t-
verkehr auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Allerdings sind beim Schwerverkeh r 
abschnittsweise Zunahmen zu verzeichnen.  

YǪʿ ĂɫˈȚȒǪȵ ǜǪʿ ½ǪˈƖɥȚ̶ǪʿȖǪȐʿˈƖ˿ȊȖɿɥɥǪɫ Ɩɫ ǜǪʿ YƖ˿Ǫʿ̖ƟȐȘˈȚǪȘȘǪ ʸŲɿȵǪȘˈǜɿʿȊʺ 
speist sich daher wahrscheinlich insbesondere aus einer Zunahme der Verkehr s-
nachfrage in Verknüpfung mit der L 303 bzw. der Autobahn. Au f beiden Relationen 
war ebenfalls ein Anstieg der Verkehrsaufkommen zu verzeichnen.  

Abgesehen von der L 303 sind auf dem Gemeindegebiet für alle anderen Zählstellen 
im Verlauf der Landesstraßen rückläufige Gesamt -  und Schwerverkehrsaufkommen 
zu verzeichne n. 

Aufgrund der Ansiedlung von Tesla unmittelbar südlich der Gemeinde Rüdersdorf 
bei Berlin in Grünheide ist zukünftig mit deutlichen Auswirkungen auf die Verkehr s-
aufkommen im Zuge der BAB 10 sowie im unmittelbar angrenzenden Bundes -  und 
Landesstraßennetz zu rechnen. Betroffen sind dabei auch verschiedene Straßena b-
schnitte im Gemeindegebiet.  

2.1.4 Ergänzende Verkehrserhebungen im Gemeindegebiet  

Im Rahmen der Bestandsanalysen hat sich gezeigt, dass für verschiedene Teila b-
schnitte des Hauptstraßennetzes in der Gem einde Rüdersdorf bei Berlin keine bzw. 
lediglich unzureichende Informationen zu den Verkehrsaufkommen bzw. Lärm -
emissionen vorliegen. Daher wurden  im Rahmen der Lärmaktionsplanung im Jahr 
2019 ergänzende Verkehrserhebungen durchgeführt. Diese bilden die Gr undlage 
für die vertiefenden Lärmberechnungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung (siehe 
Kapitel 2.4.2.2) sowie für die Interessenabwägung von verkehrsorganisatorischen 
Maßnahmen.  

2.1.4.1 Methodik  

Im Rahmen der Verkehrserh ebungen wurden unter Berücksichtigung der jeweiligen 
ortsspezifischen Rahmenbedingungen zwei unterschiedliche Zählmethoden ang e-
wendet:  

» Seitenradarerhebung en 

Die Verkehrsdatenerfassung erfolgte mittels klassischen Seitenradarmessger ä-
ten vom Typ EasyCount de r CAT Traffic, Cichon Automatisierungstechnik 
GmbH. Die Seitenradarerhebungen wurden jeweils über den Zeitraum einer 
kompletten Woche (Mo -So) durchgeführt.  

Je nach zu erwartender Verkehrsmenge erfolgte eine unidirektionale oder eine 
bidirektionale Erfassu ng. Während bei der unidirektionalen Erfassung jede 
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Fahrtrichtung mit einem gesonderten Seitenradargerät erfasst wird, kommt bei 
der bidirektionalen Erfassung nur ein Gerät für beide Fahrtrichtungen zum Ei n-
satz. Im Vorfeld wurde anhand von Altbestandsverke hrsdaten , den örtlichen 
Rahmenbedingungen sowie Verkehrsmengeninformationen angrenzender A b-
schnitte eine verkehrsplanerische Voreinschätzung vorgenommen. Ab einem zu 
erwartenden Verkehrsaufkommen von ca. 6.000  Kfz/24h wurde eine beidseit i-
ge Erfassung mit z wei Seitenradargeräten pro Querschnitt durchgeführt .  

» Knotenpunktzählungen  

An einzelnen Standorten war der Einsatz von Seitenradargeräten technisch 
nicht möglich. Die Erhebungen wurden hier als Knotenpunktzählungen durc h-
geführt. Im Rahmen der Einzelerhebun gen (Handzählungen) wurde jeweils an 
einem wochenmittigen Werktag (Dienstag Ȁ Donnerstag) die Verkehrsmengen 
im Zeitraum zwischen 6 -  19 Uhr stromfein sowie getrennt für die unterschiedl i-
chen Fahrzeugklassen erfasst . 

Im Anschluss wurden die erhobenen D aten  zu Gesamtverkehrsstärken aggregiert  
und auf jahresmittlere Werte hochgerechnet. Die jahreszeitlichen Schwankungen 
wurden gemäß den Vorgaben des Hyandbuches für die Bemessung von Straße n-
verkehrsanlagen (HBS 2015ʤʺ (FGSV, 2015) berücksichtigt 2. 

Für die Hochrechnung der Knotenpunktzählungen wurde auf die Informationen 
benachbarter Seitenradarerhebungspunkte zurückgegriffen. Die Anteile der Erh e-
bungsstichprobe am Gesamtverkehrsaufkommen des Zähltages konnten aus der 
Tagesganglinie der Seitenradarerhebung abgeleitet werden. Für die Hochrechnung 
auf die durchschnittlichen Wochenwerte wurde auf die Kenndaten der Woche n-
ganglinie zurückgegriffen.  

Abschließend wurden die notwendigen Eingangsdaten für die akustischen Berec h-
nungen (durchsch nittliche stündliche Verkehrsaufkommen für die unterschiedl i-
chen Tageszeiträume, Nutzungsanteile der unterschiedlichen Fahrzeugklassen, etc.) 
abgeleitet.  

2.1.4.2 Zählpunkte  und  Erhebungszeiträume  

Die Verkehrszählungen wurden unter Berücksichtigung der Vorgaben de r Eymp-
fehlungen für die Durchführung von Verkehrserhebungen (EVE)  ̋(FGSV, 2012) vor-
genommen. Dies bedeutet, dass der jeweilige Zählzeitraum so gewählt wurde, dass 
keine Einflüsse durch Ferien und Feiertage erfolgen.  Zum überwie genden Teil er-
folgten die Verkehrserhebungen mittels Seitenradartechnik.  

In Tab. 4 sind die Standorte, Erhebungszeiten und Detektionsmethoden für die 
Verkehrserhebungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung zusammengef asst.  

                                            

2  Die Hochrechnung erfolgte zudem auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Forschungsvorha-
ƻǪɫ ʸÊɿǉȐʿǪǉȐɫ˿ɫȵˈ̶ǪʿȊƖȐʿǪɫ Ȋ̄ʿ î˿ʿ̖̖ǪȒȚ̖ƟȐȘ˿ɫȵǪɫ Ɩ˿Ȋ ÊƖ˿ʟȚ̶ǪʿȖǪȐʿˈˈȚʿƖȻǪɫ Ȓɫ ½ʿɿȻˈȚƟd-
ȚǪɫʺ ʢĂʿɫɿȘǜ ǪȚ ƖȘǔʤ ɿʿƖɫȵǪɫǪ ĳǪȒhe, Heft 1007, 2008 
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Nr. Straße Abschnitt Methodik  Zeitraum  
(von / bis) 

1. Hauptstraße  
(OT Herzfelde) 

zw. Möllenstraße  
und Lindenstraße Ost 

Seitenradar,  
bidirektional  

21.3.2019 - 
28.3.2019 

2. Puschkinstraße zw. Bergmannsglück und 
Unterführung BAB 10 

Seitenradar,  
bidirektional  

21.03.2019 - 
27.03.2019 

3. Rüdersdorfer Straße  
(OT Herzfelde) 

zw. Werkstraße  
und Hauptstraße 

Seitenradar,  
bidirektional  

21.03.2019 - 
29.03.2019 

4. Waldstraße südlich Unterführung  
BAB 10 

Seitenradar,  
bidirektional  

21.03.2019 - 
29.03.2019 

5. Chausseestraße  
(B 1, OT Lichtenow) 

zw. Zum Bruch  
und Fließweg 

Seitenradar,  
unidirektional  

29.03.2019 - 
05.04.2019 

6. Berliner Straße (L 233, 
OT Hennickendorf) 

zw. Wohnpark Am Stie-
nitzsee und Lindenweg 

Seitenradar,  
bidirektional  

29.03.2019 - 
06.04.2019 

7. Friedrichstraße (L 23,  
OT Hennickendorf) 

zw. Berliner Straße 
und Kirchplatz 

Seitenradar,  
bidirektional  

29.03.2019 - 
05.04.2019 

8. Ernst-Thälmann-
Straße (L 23) 

zw. Am Kanal  
und Maienbergstraße 

Seitenradar,  
unidirektional  

13.08.2019 -
21.08.2019 

9. Schöneicher  
Landstraße (L 302) 

zw. Mühlenstraße  
und  Berghofer Weg 

Seitenradar,  
unidirektional  

06.05.2019 - 
13.05.2019 

10. Möllenstraße 
(L 23, OT Herzfelde) 

zw. Lindenstr.  
und Am Heidefeld 

Seitenradar,  
bidirektional  

13.05.2019 - 
20.05.2019 

11. Am Stolp (L 30) zw. Am Sandberg  
und Bergmannsglück 

Seitenradar,  
unidirektional  

13.05.2019 - 
20.05.2019 

12. Berliner Straße  
(B 1 / B 5, OT Tasdorf) 

zw. L 303  
und Tasdorf Süd 

Seitenradar,  
unidirektional  

20.05.2019 - 
27.05.2019 

13. Strausberger Straße  
(L 23, OT Herzfelde) 

zw. Hauptstraße  
und Ziegelstraße 

Seitenradar,  
unidirektional  

20.05.2019 - 
27.05.2019 

Tab. 4: Verkehrszählung  2019 Ȁ Standorte / Erhebungszeiten / Detektionsmethoden  

Darüber hinaus s tanden  für verschieden e Straßenabschnitte Zählwerte weiterer 
Erhebungen zur Verfügung. Diese wurden größtenteils im Auftrag des LfU durc h-
geführt. Deren Rahmenbedingungen sind in Tab. 5 zusammengefasst.  
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Nr. Straße Abschnitt Methodik  Zeitraum  
(von / bis) 

14. Bergstraße  zw. Straße der Jugend und 
R.-Breitscheid-Straße 

Seitenradar,  
unidirektional  

05.08.2019 -
12.08.2019 

15. Straße der Jugend  
 

zw. Feldstraße und R.-
Breitscheid-Straße 

Seitenradar,  
unidirektional  

05.08.2019 -
12.08.2019 

16. Herzfelder Straße  
 

zw. Hemmor-Ring und 
Werkstraße 

Seitenradar, 
bidirektional  

13.08.2019 -
20.08.2019 

17. Karl-Liebknecht-
Straße  

zw. Herzfelder Straße und 
Fürstenwalder Straße 

Seitenradar, 
bidirektional  

13.08.2019 -
20.08.2019 

18. Knotenpunkt L 303 / Altlandsberger Straße (L 30) / 
Tasdorfer Straße (L 30) im OT Tasdorf 

KP-Erhebung 15.08.2019 

19. Hauptstraße  
(OT Herzfelde) 

zw. Werksstraße und Rü-
dersdorfer Str.  

Seitenradar, 
bidirektional  

06.09.2016 - 
13.9.2016 

20. Ortsumfahrung (B 1 / 
B 5, OT Herzfelde) 

zw. Hauptstraße und 
Strausberger Straße (L 23) 

Seitenradar,  
unidirektional  

16.5.2017 - 
23.5.2017 

21. Knotenpunkt Hauptstraße (L 23) / Strausberger Str. 
(L 23) / Hauptstraße im OT Herzfelde 

KP-Erhebung 16.05.2017 

22. Berliner Straße B1 Frankfurter Chaussee + Betonwerk zw. Frankfurter Chaussee 
(B 1 / B 5) und Betonwerk 

Seitenradar, 
bidirektional  

01.06.2016 - 
02.06.2016 

Tab. 5: weitere Verkehrszählung Ȁ Standorte  /  Erhebungszeiten / Detektionsmethoden  

2.1.4.3 Baustellen, äußere Einflüsse , etc. 

Im Rahmen der Vorabstimmungen wurden laufende bzw. geplante Baumaßnahmen 
im Umfeld der einzelnen Erhebungsstandorte evaluiert und die Erhebungszeiträ u-
me angepasst. Folgende baustellenbedingten Wechselwirkungen waren während 
der Verkehrserhebungen zu  verzeichnen:  

ü Im Zeitraum zwischen August 2017 und September 2019 wurde die Kalkgrabe n-
brücke im Zuge der Bergstraße saniert. Der Verkehr wurde hierzu mittels Ba u-
stellen -LSA wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.  

ü Die L 23 war im Bereich Torfhaus nör dlich der Ortslage Hennickendorf im Zei t-
raum zwischen Februar 2017 und September 2020 vollständig für den Verkehr 
gesperrt. In den südlich angrenzenden Abschnitten der L 23 ist entsprechend 
von reduzierten Verkehrsaufkommen auszugehen .  

Abgesehen von den a ufgeführten Einschränkungen waren auch basierend auf der 
Plausibilisierung der Daten im Erhebungszeitraum im Bereich der Messstellen keine 
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Einschränkungen des Verkehrsflusses festzustellen. Der Verkehr lief behinderung s-
frei.  

2.1.4.4 Ergebnisse der Verkehrserhebung en 

Die Ergebnisse der Verkehrserhebungen sind in Tab. 6 für die einzelnen Erh e-
bungsquerschnitte zusammengefasst. Eine Übersichtsdarstellung zu den Verkehr s-
aufkommen im Gemeindegebiet findet sich in Abb. 5.  

 

Nr. Ortsteil  Straße DTVMo-So 

[Kfz/24h]  
SV > 3,5 t 
[Fz.SV/24h] 

SV-Anteil 
[%] 

1. Hauptstraße  
(OT Herzfelde) 

zw. Möllenstraße  
und Lindenstraße Ost 

2.629 201 7,64 

2. Puschkinstraße zw. Bergmannsglück und 
Unterführung BAB 10 

1.978 103 5,20 

3. Rüdersdorfer Straße  
(OT Herzfelde) 

zw. Werkstraße  
und Hauptstraße 

2.888 107 3,72 

4. Waldstraße südlich Unterführung  
BAB 10 

3.663 106 2,90 

5. 
Chausseestraße  
(B 1, OT Lichtenow) 

zw. Zum Bruch  
und Fließweg 

9.084 963 10,61 

6. 
Berliner Straße (L 233, 
OT Hennickendorf) 

zw. Wohnpark Am Stie-
nitzsee und Lindenweg 

3.517 88 2,50 

7. 
Friedrichstraße (L 23,  
OT Hennickendorf) 

zw. Berliner Straße  
und Kirchplatz 

6.308 413 6,55 

8. 
Ernst-Thälmann-
Straße (L 23) 

zw. Am Kanal  
und Maienbergstraße 

8.253 653 7,91 

9. 
Schöneicher  
Landstraße (L 302) 

zw. Mühlenstraße  
und  Berghofer Weg 

10.048 681 6,78 

10. 
Möllenstraße 
(L 23, OT Herzfelde) 

zw. Lindenstr.  
und Am Heidefeld 

3.884 309 7,96 

11. 
Am Stolp (L 30) zw. Am Sandberg  

und Bergmannsglück 
1.613 104 6,47 

12. 
Berliner Straße  
(B 1 / B 5, OT Tasdorf) 

zw. L 303  
und Tasdorf Süd 

14.630 2.291 15,66 

13. 
Strausberger Straße  
(L 23, OT Herzfelde) 

zw. Hauptstraße  
und Ziegelstraße 

2.630 147 5,60 
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Nr. Ortsteil  Straße DTVMo-So 

[Kfz/24h]  
SV > 3,5 t 
[Fz.SV/24h] 

SV-Anteil 
[%] 

14. Bergstraße  zw. Straße der Jugend  
und R.-Breitscheid-Straße 

10.372  258 2,49 

15. Straße der Jugend  zw. Feldstraße  
und R.-Breitscheid-Straße 

10.507  200  1,90 

16. Herzfelder Straße  zw. Hemmor-Ring und 
Werkstraße 

3.202 115  3,60 

17. Karl-Liebknecht-
Straße  

zw. Herzfelder Straße  
und Fürstenwalder Straße 

3.435  124  3,61 

18.1 L 303, OT Tasdorf nordöstlich Altlandsberger 
Straße (L 30) 

16.927  743  4,39 

18.2 L 303, OT Tasdorf zw. Berliner Str. (B 1 / B 5) 
und Tasdorfer Str. (L 30) 

14.815 573  3,87 

18.3 Altlandsberger Straße 
(L 30, OT Tasdorf) 

nordwestlich L 303 5.326  337  6,32 

18.4 Tasdorfer Straße  
(L 30, OT Tasdorf) 

zw. L 303 und Berliner 
Straße (B 1 / B 5) 

2.492 104  4,17 

19 Hauptstraße  
(OT Herzfelde) 

zw. Werksstraße und Rü-
dersdorfer Str.  

3.740 243 6,50 

20 Ortsumfahrung (B 1 / 
B 5, OT Herzfelde) 

zw. Hauptstraße und 
Strausberger Straße (L 23) 

9.286 1.395 15,02 

21.1 Hauptstraße  
(L 23, OT Herzfelde) 

zw. Rüdersdorfer Str. und 
Strausberger Str. (L 23) 

5.715 409 7,15 

21.2 Hauptstraße  
(OT Herzfelde) 

zw. Strausberger Str. (L 23) 
und Möllenstr. (L 23) 

6.115 326 5,33 

22. Berliner Straße B1 Frankfurter Chaussee + Betonwerk zw. Frankfurter Chaussee 
(B 1 / B 5) und Betonwerk 

4.043 452 11,18 

Tab. 6: Gesamtverkehrsaufkommen je Erhebungsquerschnitt  
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Abb. 5 Durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen im Gemeindegbiet  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

2.1.5 Fahrbahnoberflächenzustand  

Im Zuge der Autobahn BAB 10 sowie der Bundesstraße B 1 / B 5 ist durchgängig ein 
guter Fahrbahnoberflächenzustand festzustellen. Defizite bestehen hingegen in 
verschiedenen Abschnitten des Landes -  und kommunalen Haupt -  und Erschli e-
ßungsstraßennetzes. Diese wirken s ich in unterschiedlichem Umfang auf die akt u-
elle Lärmsituation aus. An mehreren Stellen handelt es sich lediglich um Rissbildu n-
gen, Flickstellen und Unebenheiten. Diese betrifft beispielweise folgende Straße n-
abschnitte:  

- Möllenstraße (L 23, OT Herzfelde)  

- Strausberger Straße (L 23, OT Herzfelde) 

- Teilabschnitt der Friedrichstraße (L 23, OT Hennickendorf)  

- Rehfelder Straße (L 233, OT Hennickendorf)  

- Puschkinstraße westlich der Einmündung neue Straße  

Tasdorf  

Hennicken dorf  

Herzfelde  Lichtenow  

Alt -Rüdersdorf  

Rüdersdorf  
bei Berlin  

http://www.openstreetmap.org/
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- Teilabschnitt der Zinsdorfstraße (L 232, OT Lichtenow)  

- Karl-Liebknecht -Straße (insbesondere südliche Teilabschnitte)  

Andernorts sind Oberflächendefizite mit spürbaren Auswirkungen auf die Lärms i-
tuation zu verzeichnen. Dies betrifft beispielswe ise folgende Straßenabschnitte:  

- Straße der Jugend (L 30), Pflasterabschnitt z wischen Landhof und Mühlenstraße  
(siehe Abb. 6 rechts)  

- Landhof / Am Stolp (L 30), Fahrbahnverwerfungen  / Aufbrüche (siehe Abb. 6 
links)  

- Knotenpunkt Am Stolp (L 30) / Puschkins traße, unebenes Pflaster  

- Waldstraße, Betonplatten  

- Berliner Straße (L 233, OT Hennickendorf), Oberflächen -  und Tragfähigkeitsdef i-
zite  

 

  

Abb. 6 Oberflächendefizite im Landesstraßennetz  

Weitere Fahrbahnoberflächendefizite finden si ch vielfach im nachgeordneten A n-
liegerstraßennetz. So sind beispielsweise im Wohngebiet Brückenstraße  / Friedrich -
Engels-Ring (siehe Abb. 7 links) nahezu flächendeckend Plattenbeläge bzw. Fah r-
bahnaufbrüche zu verzeic hnen. Im Bereich des Ortszentrums Rüdersdorf ist hing e-
gen bereits eine weitgehende Sanierung der Fahrbahnoberflächen erfolgt. Hier 
wurde aus gestalterischen Gründen teilweise Pflaster verbaut (siehe Abb. 7 rechts).  

 

  

Abb. 7 Oberflächendefizite im Anliegerstraßennetz  

Am Stolp / Landhof Straße der Jugend 

Wohngebiet Brückenstraße Kalkberger Platz 
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Auch im Bereich der Gehwege bestehen teilweise erhebliche Einschränkungen 
durch eine unzureichende Oberflächenqualität  bzw. fehlende Fußwegverbindu n-
gen. 

2.1.6 Unfallsituation  

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wurden von der Polizeidirektion Ost  die Un-
falldaten für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  für die Jahre 2016 bis 2018 zur Ver-
fügung gestellt. Pro Jahr ereignen s ich hier durchschnittlich ca. 607  Unfälle. Bei ca. 
11,5 % der Unfäll e sind Personenschäden zu verzeichnen gewesen. In den verga n-
genen drei Jahren ereigneten sich vier Unfälle mit Todesfolge auf dem Gemeind e-
gebiet.  

 

 

Abb. 8 Unfälle nach Unfalltypen (2016 bis 2018)  

 Datenquelle: (PD Frankfurt (Oder), 2016, 2017, 2018) 
 

 

Abb. 9 Unfälle mit Personenschaden nach Unfalltypen (2016 bis 2018)  

 Datenquelle: (PD Frankfurt (Oder), 2016, 2017, 2018) 
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Bezogen auf alle erfassten Unfälle  (siehe Abb. 8) sind die sonstigen Unfälle dom i-
nierend. Hierbei handelt es sich jedoch zumeist um eher unbedeutende Kollisionen 
z. B. beim Parken sowie im Nebennetz. Bei den Unfällen mit Personenschaden we r-
den bezüglich der Unfalltypen andere Schwerpunktbereiche deutlich (siehe Abb. 9). 

Bei etwa einem Drittel der entsprechenden Unfälle (33 %) handelte es sich um Koll i-
sionen im Längsverkehr. Wesentliche Ursachen bilden hierbei ein zu geringer Ab-
stand zu vorrausfahrenden Fahrzeugen sowie unangepasste Geschwindigkeiten.  

Ein weiteres Konfliktfeld bilden Unfälle im Umfeld von Knotenpunkten, Einmü n-
dungen und Grundstückszufahrten.  In Summe sind ca. 40 % den Unfalltypen Ei n-
biegen -Kreuzen (Verursacher: Fahrzeug aus der Nebenrichtung) und Abbiegen 
(Verursacher: Fahrzeug beim Verlassen der Hauptstraße) zuzuordnen. In beiden 
Fällen konzentrieren sich die Konflikte schwerpunktmäßig auf das Haupt -  und Er-
schließungsstraßennetz.  

Im Außerortsber eich sind Wildunfälle dominierend. Pro Jahr ereignen sich auf dem 
Gemeindegebiet Rüdersdorf mehr als 100 polizeilich erfasste Kollisionen mit Wil d-
tieren. Schwerpunktbereiche bilden dabei die L 303 nördlich von Tasdorf, die L 23 
südlich von Herzfelde und di e K 6421 am östlichen Rand des Gemeindegebietes.  

Weiterhin auffällig der Umfang der Beteiligung des Fuß -  und Radverkehrs. Bez o-
gen auf alle Unfälle liegt deren Antei l zwar lediglich bei ca. 4 %. Bei den Unfällen mit 
Personenschaden findet jedoch in etwa 29 % aller Kollisionen eine Beteiligung des 
Fuß-  und Radverkehrs statt. Dies verdeutlicht den besonderen Handlungsbedarf 
zur weiteren kontinuierlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Nahmobilität bzw. den Fuß -  und Radverkehr.  

2.1.7 Zulässige Höchstgeschw indigkeiten  

Innerhalb der geschlossenen Ortschaften  liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
im Haupt -  und Erschließungsstraßennetz überwiegend bei 50 km/h. Abweichende 
Regelungen bestehen aktuell in folgenden Bereichen:  

» Tempo 30:  

- Ernst -Thälmann -Straße (L 30) zwischen Vogelsdorfer Straße und Ernst -
Thälmann -Straße HNr. 12 (mit Zusatzzeichen Lärmschutz)  

- Am Stolp (L 30) zwischen Puschkinstraße und Am Stolp HNr. 12 (aufgrund 
von Straßenschäden)  

- Waldstraße (aufgrund von Straßenschäden)  

- Möllenstraße  (L 23) OT Herzfelde (zwischen 22 Ȁ 6 Uhr)  

» Tempo 30 für den Schwerverkehr  

- Berliner Straße (B 1 / B 5) OT Tasdorf zwischen Ernst -Thälmann -Straße und 
L 303 (zwischen 22 Ȁ 6 Uhr)  
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- Chausseestraße (B 1 / B 5) OT Lichtenow zwischen Dorfstraße und Fließweg  
(zwischen 22 Ȁ 6 Uhr) 

- Berliner Straße (L 233) OT Hennickendorf zwischen Betonwerk und Frie d-
richstraße (aufgrund von Straßenschäden)   

- Strausberger Straße ( L 23) OT Herzfelde  (aufgrund von Straßenschäden)  

Im nachgeordneten Anlieger -  und Nebenstraßennetz wurde vielfach bereits eine 
flächendeckende Verkehrsberuhigung (Tempo -30-Zonen, verkehrsberuhigte Bere i-
che) umgesetzt. Nur vereinzelt sind entsprechende Regelungen bisher nicht umg e-
setzt worden.  

Im Außerortsbereich ist teilweise die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h 
begrenzt. Dies betrifft z. B. die Ortsverbindungen zwischen Rüdersdorf und Her z-
felde bzw. Tasdorf und Herzfelde sowie die L 302 westlich der Ortslage Rüdersdorf  
und die L 303 im Umfeld der Ortslage Tasdorf.   

2.1.8 Geschwindigkeitsniveau auf der Autobahn  

Im Bereich Rüdersdorf bei Berlin existiert im Zuge der BAB 10 lediglich nachts im 
Bereich der Brückenbauwerke eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h. A n-
sonsten existiert keine Geschwindigkeitsbegrenzung. In den Tagesstunden sowie 
außerhalb der Brückenbereiche , auch nachts, gilt lediglich die allgemein in Deutsc h-
land auf Autobahnen gültige Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.  

 

 

Abb. 10 ½ǪˈǉȐ̷ȒɫǜȒȵȖǪȒȚˈɫȒ̶ǪƖ˿ Ȓɥ GǪʿǪȒǉȐ ǜǪʿ ƌƟȐȘˈȚǪȘȘǪ ʸĀȒǪɥǪȵȖʺ ʢGĂG ɱʤ  

Quelle: (Landesbetrieb Straßenwesen, 2006)  
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YȒǪ ʿǪƖȘ ȵǪȊƖȐʿǪɫǪ ½ǪˈǉȐ̷ȒɫǜȒȵȖǪȒȚ Ɩ˿Ȋ ʸȊʿǪȒȵǪȵǪƻǪɫǪɫʺ Ă˿ȚɿƻƖȐɫƖƻˈǉȐɫȒȚȚǪɫ ȒˈȚ 
jedoch wesentlich höher. Dies verdeutlicht das in Abb. 10 dargestellte Beispiel von 
der A 9 im Bereich Niemegk. Die V 85-Geschwindigkeit 3 liegt hier teilweise bei über 
170 km/h. Im Schnitt fahren deutlich über 60  % der Verkehrsteilnehmer schneller 
als 130 km/h. Mehr als 30  % der Verkehrsteilnehmer fahren im Schnitt schneller als 
150 km/h.  

Neben den Effe kten einer fehlenden generellen Geschwindigkeitsbegrenzung ze i-
gen die Ergebnisse der Dauerzählstellen jedoch auch, dass eine nahezu durchg e-
hende Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im Lkw -Verkehr 
erȊɿȘȵȚǔ Ăɫ ǜǪʿ YƖ˿Ǫʿ̖ƟȐȘˈȚǪȘȘǪ ʸĀȒǪɥǪȵȖʺ liegt die V 85-Geschwindigkeit bei 90 
km/h und die mittlere Geschwindigkeit bei 88 km/h (siehe Abb. 10). Dies bedeutet, 
dass 97 % der Lkw schneller als 80 km/h fahren.  

Diese Ergebnisse lassen sich für den Schwerverk ehr auf nahezu das komplette A u-
tobahnnetz übertragen. Im Bereich Rüdersdorf bei Berlin ist entsprechend von e i-
nem ähnlichen Geschwindigkeitsniveau beim Schwerverkehr auszugehen.  

Da die Lärmberechnungen gemäß VBUS und RLS-90 auf Grundlage der Richtg e-
schwindigkeit von 130 km/h und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 
km/h für den Lkw -Verkehr erfolgen, ergeben sich real höhere Belastungen / Mitt e-
lungspegel, als sie im Rahmen der Berechnungen zur Lärmaktionsplanung sowie zur 
Dimensionierung der Schall schutzanlagen nach RLS 90 ausgewiesen sind. Zusät z-
lich ist zu berücksichtigen, dass durch die besonders schnell fahrenden Fahrzeuge 
zusätzliche Lärmspitzen entstehen, die maßgeblich zur hohen Lästigkeit des Aut o-
bahnlärms beitragen.  

2.1.9 Mobilitätsverhalten  

In den Jahren 2008 und 2018  wurde das Verkehrsverhalten der Einwohner der G e-
meinde Rüdersdorf bei Berlin im Rahmen eine Haushaltsbefragung im Zuge des 
Systems repräsentativer Verkehrserhebungen (SrV) der Technischen Universität 
Dresden erhoben. Im Ergebnis ex istieren Informationen zu den Nutzungsanteilen 
der einzelnen Verkehrsmittel für den Binnenverkehr innerhalb der Gemeinde , den 
Quelle-Ziel-Verkehr  sowie für den Gesamtverkehr der Einwohner der Gemeinde 
Rüdersdorf (siehe Abb. 11).  

Innerhalb der Gemeinde wird etwa die Hälfte der Wege mit dem Pkw zurückgelegt. 
Die höchsten Nutzungsanteile im Umweltverbund liegen beim Fußverkehr. Die A n-
teile des ÖPNV sowie des Radverkehrs sind vergleichsweise gering.  
 

                                            

3  Die V85 ist eine verkehrsplanerische Kenngröße und beschreibt die Geschwindigkeit, die 

von 85  % der Verkehrsteilnehmer nicht überschritten wird. Um Umkehrschluss bedeutet 

dies, dass 15 % der Verkehrsteilnehmer schneller fahren.  
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Abb. 11:  Verkehrsmittelanteile Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin    

Quelle:  (TU Dresden, 2018) 

Im Quelle-Ziel-Verkehr sind die Nutzungsanteile des motorisierten Individualve r-
kehrs (MIV) deutlich höher. Etwa 75 % der Wege d er Einwohner Rüdersdorfs, we l-
che die Gemeindegrenze überschreiten, werden mit dem Pkw zurückgelegt. Für den 
Gesamtverkehr ergibt sich damit ein Nutzungsanteil von 6 3 %. Parallel ist auch 
beim ÖPNV für den Quelle -Ziel-Verkehr (17 %) eine wesentlich stärkere  Nutzung als 
im Binnenverkehr (6 %) zu verzeichnen. Der Fuß -  und Radverkehr sind für die Au s-
tauschbeziehungen mit dem Umland von unter geordneter Bedeutung . 

Anhand der MIV -Anteile wird insgesamt deutlich, dass weitere Potenziale für eine 
Veränderung der Ver kehrsmittelwahl zu Gunsten des Umwelt verbundes sowohl für 
die Verkehrsbeziehungen  innerhalb der Gemeinde als auch für die aus-  und einpe n-
delnden Verkehrs ströme bestehen . Im Zeitraum zwischen 2008 und 2018 hat sich 
das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung ka um nennenswert geändert.  

2.1.10 Bestandssituation im Umweltverbund  

Die Förderung des Umweltverbundes bildet einen wesentlichen Baustein der int e-
grierten Lärmminderungsstrategie. Daher soll nachfolgend eine Grundeinschätzung 
der Bestandssituation für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin vorgenommen we r-
den.  

Aufgrund der Lage der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin am Rande Berlins bestehen 
ausgeprägte Pendlerverkehrsströme in die westlich des Gemeindegebietes liegende 
Bundeshauptstadt. Eine direkte Anbindung an das Berlin er S-  und Regionalbah n-
system existiert auf dem Gemeindeterritorium nicht. Die nächsten Anschlussstellen 
befinden sich ca. 6 km südlich in Erkner bzw. ca. 8 km nördlich in Strausberg.  

Die beiden Verknüpfungsstellen werden von der Buslinie 950 verbunden, we lche 
das Gemeindegebiet auf der Nord -Süd-Relation durchfährt. Ausgehend von der 
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ÊƖȘȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊǗ þƖʿȖȚʟȘƖȚ̖ʺ ̷Ȓʿǜ ǜȒǪ Anschlussstelle in Erkner nach ca. 12 
Minuten und die in Strau sberg nach ca. 28 Minuten erreicht . Auch die Ortsteile 
Herzfelde und  Hennickendorf werden über die Buslinie 950 direkt an die beiden 
Regional-  und S-Bahnhöfe angebunden.  

Für die Verknüpfung zur nördlich des Gemeindegebietes verlaufenden S -Bahn-
Linie 5 existiert mit der Buslinie 951 eine weitere Alternative. Diese verkehrt  zwi-
schen Krankenhaus und S -Bahnhof Fredersdorf Süd. Damit ergibt sich auch für d ie 
Bereiche Schulzenhöhe und Tasdorf eine Direktanbindung.  

Eine weitere Verknüpfung zum S -Bahn-Netz sowie insbesondere mit den angre n-
zenden Ortschaften Schöneiche und Friedri chshagen bietet die Straßenbahnlinie 88 
(siehe Abb. 12 links). Diese verkehrt in den Hauptverkehrszeiten alle 20 Minuten 
sowie in den Randverkehrszeiten (bis 24 Uhr) und an Sonn -  und Feiertagen alle 30 
Minuten. Die F ahrzeit bis zum S -Bahnhof Friedrichshagen beträgt ausgehend von 
ǜǪʿ ÊƖȘȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊǗ þƖʿȖȚʟȘƖȚ̖ʺ ǉƖǔ ˷Ȭ þȒɫ˿ȚǪɫǔ  

Insgesamt ist aufgrund der fehlenden durchgehenden Verbindung nach Berlin die 
Attraktivität des ÖPNV für die Pendler geringer, als in den benachbarten Städten 
und Gemeinden mit einem direkten Regional -  und S-Bahn-Angebot in die Bunde s-
hauptstadt.  

Abgesehen von der Straßenbahnverbindung zwischen Rüdersdorf und Alt -
Rüdersdorf erfolgt die ÖPNV -Erschließung innerhalb des Gemeindegebietes durc h 
den Busverkehr. Während die Linie 950 Hennickendorf, Herzfelde, Alt -Rüdersdorf 
und Rüdersdorf verbindet, wird durch die Linie 951 die Anbindung von Tasdorf s o-
wie des Krankenhauses Rüdersdorf gewährleistet. Speziell für die Verknüpfung 
zwischen Rüdersdorf  und Herzfelde, jedoch parallel auch zu den S -Bahn-Stationen 
Erkner und Strausberg, ist die vorhandene Bedienungshäufigkeit nicht optimal. 
Vormittags verkehren die Linien 950 und 951 lediglich stündlich. Nur am Nachmi t-
tag existiert ein Halbstundentakt.  

Die Ortslage Lichtenow ist lediglich über die Buslinie 429 mit 9 Fahrten an die Ort s-
lage Herzfelde angebunden. Ein durchgehendes Linienbusangebot existiert im Ve r-
lauf der B 1 / B 5 nicht.  

 

  

Abb. 12 Bestandssituation im Bus -  und Bahnverkehr  



 

Lärmaktionsplan  für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Ȁ Stufe 3 43 

Auch wenn mit dem vorhandenen Angebot ein gutes ÖPNV -Grundsystem existiert, 
bestehen unter Berücksichtigung der aktuellen demographischen Entwicklung bzw. 
klimapolitischen Zielstellungen auch in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin weitere 
Handlungs notwendigkeiten zur Systemoptimierung und Potentiale zur Substitut i-
on von Kfz -Fahrten. Erste wichtige Schritte speziell hinsichtlich des behinderteng e-
rechten Ausbaus der Haltestellen und zur barrierefreien Verknüpfung des Bus -  und 
Straßenbahnverkehrs (sieh e Abb. 12 rechts) wurden bereits realisiert.  

 

 

Abb. 13 Isodistanzen, Ausgangspunkt Rüdersdorf Markt  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

Ebenfalls weitere Potenziale, vor allem für die Abwicklung der innergemeindlichen 
Binnenverkehre, liegen beim Fußgänger -  und Radverkehr. gesamte Ortskerngebiet 
einschließlich Alt -Rüdersdorf und Bergbrück in einem Entfernungsbereich von u n-
ter 2,5 km. Die Ortslage Tasdorf liegt in einer Luftlinienentfernung von ca. 3,2 km 
(siehe Abb. 13). Ausgehend vom Ortsteil Herzfelde kann die Straßenbahnendhalt e-
stel le in Alt -Rüdersdorf nach ca. 3,5 km erreicht werden. Auch die Verbindung zw i-
schen den Ortsteilen Herzfelde und Hennickendorf beträgt nur ca. 3,0 km. Bezogen 
auf die Wegelängen bestehen daher gute Voraussetzungen. All diese Entfernungen 
lassen sich in 5 bis 10 Minuten bequem mit dem Fahrrad, einige sogar zu Fuß, erl e-

Herzfelde 

Tasdorf 

Alt Rüdersdorf 

Rüdersdorf 

http://www.openstreetmap.org/


 

44 Lärmaktionsplan  für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Ȁ Stufe 3 

digen. Eine weitere Verlagerung von innergemeindlichen Binnenverkehren vom 
Kfz-Verkehr zu Gunsten des Fuß -  und Radverkehrs ist daher möglich.  

Allerdings werden diese Verlagerungspotenziale noch nicht ausreichend genutzt. 
Ein wesentlicher Hinderungsgrund liegt dabei im bestehenden Radverkehrssystem. 
Dieses ist bisher nur lückenhaft vorhanden. Es bestehen für das gesamte Gemei n-
degebiet keine durchgehenden, attraktiven, sicheren und eng vernetzten R adver-
kehrsverbindungen.  

Probleme für den Radverkehr ergeben sich vor allem durch Lücken im Radve r-
kehrsnetz entlang der Hauptverkehrsstraßen. Neben positiven Beispielen, wie z.  B. 
der Radverkehrsverbindung zwischen den Ortsteilen Herzfelde Ȁ Lichtenow Ȁ Tas-
dorf, dem Radverkehrsangebot in der Straße der Jugend oder der Wiederherste l-
lung der Brückenverbindung zwischen Brückenstraße und dem Ortsteilzentrum 
Rüdersdorf bestehen wesentliche Lücken im Radverkehrssystem, z. B. für die Ve r-
bindung zwischen Herzfelde und Alt -Rüdersdorf bzw. im Zuge der Bergstraße g e-
genüber.  

Hinzu kommen kleinteilige Umwege durch eine fehlende Freigabe von Einbah n-
straßen für den Radverkehr. Beispiele sind u. a. die Straßenzüge Bergmannsglück, 
Otto -Nuschke -Straße / Seestraße, Rudolf -Breitscheid -Straße / Hermannstraße 
sowie Am Kanal (siehe Abb. 14).  

 

   

Abb. 14 Einbahnstraßen ohne Freigabe der Gegenrichtung für den Radverkehr  

Im Zuge der Brückenstraße sowie der Ernst -Thälmann-Straße sind die bestehe n-
den benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen nicht für alle Nutzergruppen a t-
traktiv  (siehe Abb. 15). Zudem ergeben sich durch die gemeinsame Führung mit dem 
Fußverkehr sowie teilweise auch durch Einmündungen und Grundstücksz ufahrten 
Konfliktpotenziale. Im Zuge der Brückenstraße sind zudem die Kfz -
Verkehrsaufkommen gering. Unter Berücksichtigung der aktuellen StVO -Novelle 
wäre in beiden Fällen eine Aufhebung der Benutzungspflicht zu prüfen.  

Weitere Potenziale bestehen auch bei den Radabstellmöglichkeiten. Die existiere n-
den Angebote sind weiter zu verdichten und mit modernen und attraktiven Ra d-
ständern / -bügeln auszustatten. Probleme bestehen hier zum Beispiel im Bereich 
der Straßenbahnendhal testelle Alt -Rüdersdorf. Die bestehenden Abstellmöglic h-
keiten entsprechen nicht modernen Standards. Zudem wäre an den Verknüpfung s-
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stellen mit dem ÖPNV aufgrund der längeren Parkdauer der Fahrräder eine Übe r-
dachung bzw. ein Angebot diebstalsicherer Abstellm öglichkeiten wünschenswert.  

 

   

Abb. 15 Beispiele benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen mit Prüfbedarf  

Auch für den Fußverkehr ergeben sich durch die kompakten Siedlungsstrukturen 
im Ortskerngebiet sowie innerhalb der Ortsteile  günstige strukturelle Vorausse t-
zungen. Ein gesamtstädtisches Problem bilden die durch den Kfz -Verkehr im Zuge 
der Hauptverkehrsstraßen verursachten Trennwirkungen. Hauptursachen bilden 
die Breite der zu querenden Fahrbahnflächen und die hohen Verkehrsaufk ommen. 
Durch die Schaffung zusätzlicher Querungsstellen wurde in den vergangenen Ja h-
ren die Bestandssituation bereits kontinuierlich verbessert. Dennoch bestehen we i-
tere Handlungsnotwendigkeiten zum Abbau von Barrieren, zur Schaffung kleinte i-
liger und sich erer Querungsmöglichkeiten sowie zur besseren Vernetzung der ei n-
zelnen Quartiere  und Ortsteile .  

Auch für die Gewährleistung barrierefreier Verkehrsanlagen bestehen im Stadtg e-
biet weitere Potenziale. Die verschiedenen Anforderungen aller Nutzergruppen 
werd en noch nicht flächendeckend berücksichtigt. Problempunkte bilden vor allem 
Gehwegoberflächen, Bordabsenkungen an wichtigen Querungsstellen sowie fe h-
lende Leitsysteme für mobilitätseingeschränkte Personen.  

Insgesamt ist festzustellen, dass für den Umweltv erbund noch weitere Optimi e-
rungspotenziale im Gemeindegebiet existieren. Durch eine Verbesserung der Ra h-
menbedingungen für den Fuß -  und Radverkehr sowie den ÖPNV sind eine Subst i-
tution von Kfz -Fahrten (Modal -Shift) und den damit verbundenen Sekundäreffe k-
ten im Sinne der Lärmminderung erreichbar.  

  

Ernst-Thälmann-Straße Brückenstraße 
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2.2 Vorhandene Planungen  

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung konnte auf verschiedene, bereits bestehende 
Konzepte und Planungen zurückgegriffen werden. Diese lassen sich wie folgt z u-
sammenfassen:  

Nahverkehrsplan für den  übrigen ÖPNV des Landkreises Märkisch -Oderland 2015 bis 
2019 (PROZIV, 2014) 

Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Märkisch -Oderland 
2020 bis 2024 (PROZIV, 2018) 

Im aktuellen Nahverk ehrsplan ist für die Gemeinde Rüdersdorf die Umwandlung 
der Linie 950 (Strau sberg <> Rüdersdorf <> Erkner) in einen PLUS-Bus enthalten. 
Die Bedeutung der Buslinie wird damit weiter gestärkt, auch wenn im Rahmen der 
Umstrukturierung keine Angebotsverdichtun g erfolgt.  

Für die Linie 951 (Fredersdorf <> Vogelsdorf <> Rüdersdorf) wurde hingegen im 
Nahverkehrsplan eine Angebotsverdichtung auf einen 20 -Min -Takt diskutiert. 
Weitere Verbesserungen betreffen die Optimierung der Befahrbarkeit der Halt e-
ˈȚǪȘȘǪɫ ʸGǪʿȵɥƖɫɫˈȵȘ̄ǉȖʺ ˿ɫǜ ʸñƖɫǜȐɿȊʺ.  

Ortsentwicklungskonzeption Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  (Büro für Stadt Dorf 
und Freiraumplanung, 2006)  

Bei der Ortsentwicklungskonzeption handelt es sich um eine informelle städtebaul i-
che Planung , welche einen Handlungs -  und Entscheidungsrahmen für die langfri s-
tige Entwicklung aller Siedlungen und Dörfer in der Gemeinde bilden soll. Das Th e-
ma Lärm wird lediglich punktuell adressiert. Besonders hervorgehoben werden die 
Potenziale durch die günstige ver kehrliche Lage der Gemeinde Rüdersdorf bei Be r-
lin an der BAB 10 sowie der B 1 / B 5. 

Integriertes Klimaschutzkonzept  Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin (seecon, 2016) 

Das integrierte Klimaschutzkonzept beschäftigt sich unter anderem  auch mit dem 
Themenfeld Verkehr -  und Mobilität . Folgende Maßnahmen wurden hierzu konz i-
piert:  

» Erhalt und Ausbau des Streckennetzangebots ÖPNV  

» Flexible ÖPNV-Angebote in verkehrsschwachen Zeiten und Räumen  

» Etablierung der E -Mobilität  

» Angebot einer Ecodrive -Schulung  

» Förderung des Radverkehrs  

» Erstellung einer Schulwegekonzeption  

» Barrierefreie Straßenbahn  
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» Einführung von Tempolimits in verschiedenen Straßen und Durchführung von 
Geschwindigkeitskontrollen sowie Lkw -Fahrbeschränkungen  

Die Zielstellungen hinsichtl ich einer Stärkung des Umweltverbundes decken sich 
mit denen der Lärmaktionsplanung.  

Untersuchung zur Verbesserung der Verkehrssituation im Wohngebiet Brückenstr a-
ße / Friedrich -Engels-Ring (StaadtPlan, 2016) 

Im Rahmen der Verk ehrsuntersuchung für das Wohngebiet Brückenstraße / Frie d-
rich-Engels-Ring wurden ausgehend von einer umfassenden Bestandsanalyse 
Maßnahmen zur Neustrukturierung des Verkehrssystems erarbeitet. Neben einer 
Aufhebung verschiedener Einbah nstraßen betreffen di e Maßnahmen vorrangig e i-
ne bessere und konfliktärmere Erschließung der Bildungs -  und Betreuungseinric h-
tungen. Wesentliches Ziel bildet eine Stärkung des zentralen Quartiersplatzes.  

Die konzipierten Maßnahmen sind auch aus Lärmgesichtspunkten positiv zu b e-
werten. Umwegfahrten, schulbedingte Zusatzverkehre sowie das Geschwindi g-
keitsniveau werden reduziert. Es entstehen keine zusätzlichen Durchfahrtsrelati o-
nen durch das Gebiet.  

Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung straßenverkehrsrechtlicher Ma ß-
nahmen (Geschwindigkeitsbeschränkung) unter dem Aspekt der Lärmminderung 
nach Lärmschutz -Richtlinien -StV (EIBS, 2017) 

Im Rahmen der entsprechenden Untersuchungen wurden im Auftrag des Lande s-
betriebes Straßenwesen im Gemeindegebiet R üdersdorf bei Berlin schalltechnische 
Untersuchungen für folgende Landesstraßenabschnitte durchgeführt:  

» L 23, Abschnitt 150, Herzfelde, Strau sberger Straße  

» L 23, Abschnitt 160, Hennickendorf, Friedrichstraße  

» L 30, Abschnitt 150, Rüdersdorf, Ernst -Thälmann -Straße  
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2.3 Lärmaktionsplanung in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  

2.3.1 Historie der Lärmminderungsplanung  

Auf Grundlage der EU -Umgebungslärmrichtlinie wurde im Jahr 2008 der erste 
Lärmaktionsplan für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  erarbeitet  (Hunger, 2009) . 
Ergänzend zum damals verpflichtend zu betrachtenden Straßennetz mit einer Ve r-
kehrsbelegung von mehr als 6 Mio. Fahrzeugen pro Jahr beinhaltete dieser bereits 
Handlungsempfehlungen für weitere K onfliktbereiche mit geringeren  Verkehrsau f-
kommen. Der Lärmaktionsplan wurde am  24.09 .200 9 durch den Gemeinderat b e-
schlossen.  

Darauf aufbauend wurde im Jahr 2013 mit der Überprüfung und Fortschreibung des 
Lärmaktionsplanes  (SVU Dresden, 2016) begonnen. Gegenstand der Planungen w a-
ren nunmehr alle Straßen mit einer Verkehrsbelegung von mehr als 3 Mio. Fahrze u-
gen pro Jahr (entspricht ca. 8.000 Kfz/24h). Auch in der zweiten Bearbeitungsstufe 
beinhaltete der Lärmaktionsplan Handlungsempfehlungen für weitere rele vante 
Straßenabschnitte. Der abschließende Beschluss des fortgeschriebenen Lärmakt i-
onsplanes Stufe 2 durch den Gemeinderat erfolgte am 15.12.2016.  

Mit dem vorliegenden Lärmaktionsplan erfolgt auf Basis der zwei bisherigen Pl a-
nungsstufen eine erneute Forts chreibung des Lärmaktionsplanes der Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin .  

2.3.2 Umsetzungsstand LAP 2008  / LAP 2016 

Im Lärmaktionsplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  wurden eine Vielzahl von 
Einzelmaßnahmen und Prüfaufträgen  konzipiert sowie strategischen Handlun gs-
empfehlungen formuliert. Neben kurzfristigen Maßnahmen beinhalte t das Konzept 
auch mittel -  bis langfristige Maßnahmen.  

In den vergangenen Jahren sind bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt wo r-
den. Diese werden nachfolgend differenziert nach dem zustän digen Baulastträger 
zusammengefasst:  

Bundesfernstraßen  (Baulastträger Bund / Land Brandenburg)  

» Fahrbahnoberflächensanierung  BAB 10 

» Lärmminderungsmaßnahmen im Bereich der Brückenwiderlager  der BAB 10 

» Geschwindigkeitsbegrenzung BAB 10 nachts auf 100 km/h im  Bereich Kalkgr a-
benbrücke / Mühlenfließbrücke  

» Neubau der Ortsumfahrung Herzfelde (B 1 / B 5)  

» Tempo 30  nachts für den Schwerverkehr im Zuge der B 1 / B 5  

ü Tasdorf  zwischen Ernst -Thälmann -Straße und L 303  

ü Lichtenow zwischen Dorfstraße und Fließweg  
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» ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Ortslage Lichtenow im 
Zuge der B 1 / B 5 

» Straßenraumbegrünung im Zuge der ehemaligen Ortsdurchfahrt der B 1 / B 5 
Herzfelde  

» Radwegverbindung zwischen Hennickendorf und Herzfelde sowie Herzfelde 
und Tasdorf im Zuge der B 1 / B 5 

Landes-  und Kreisstraßen (Baulastträger Land Brandenburg, Landkreis MOL)  

» Tempo 30 Ernst -Thälmann -Straße im Abschnitt zwischen Vogelsdorfer Straße 
und Ernst -Thälmann -Straße HNr. 12 (mit Zusatzzeichen Lärmschutz)  

» Tempo 30 Am Stolp (L 30) zwisch en Puschkinstraße und Am Stolp HNr. 12 (au f-
grund von Straßenschäden)  

» Tempo 30 Möllenstraße (L 23) OT Herzfelde (zwischen 22 Ȁ 6 Uhr)  

» Tempo 30 für den Schwerverkehr Strau sberger Straße (OT Herzfelde)  

» ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Ernst -Thälmann -Straße 

» Sanierung und Neugestaltung der Straße der Jugend einschließlich :  

ü Ersatz des Pflasters durch Asphalt  

ü Markierung von Radstreifen  

ü Straßenraumbegrünung  

» Einsatz eines Dialogdisplays im Zuge der Möllenstraße  

» Sanierung der Straßenbahnstrecke  (Einsatz von Rasengleis im Ortskernbereich)  

Kommunales Straßennetz (Baulastträger Gemeinde) / kommunale Maßnahmen  

» Tempo 30 Waldstraße (wegen Straßenschäden)  

» Neugestaltung des Marktplatzes Rüdersdorf  

» Beantragung der straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen auf  Grundlage des 
Lärmaktionsplanes (Ablehnung durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde 
beim Landkreis Märkisch Oderland)  

» Initiierung, Organisation und Durchführung von zwei Autobahnkonferenzen 
2009 (Rüdersdorf) und 2011 (Ludwigsfelde) gemeinsam mit der Stadt Ludwig s-
felde  

» ½ʿ̄ɫǜ˿ɫȵ ǪȒɫǪʿ ʸÑɫȚǪʿǪˈˈǪɫȵǪɥǪȒɫˈǉȐƖȊȚ ̶ɿɫ Ă˿ȚɿƻƖȐɫƖɫȘȒǪȵǪʿȵǪɥǪȒɫǜǪɫ Ȋ̄ʿ 
ƻǪˈˈǪʿǪɫ ñƟʿɥˈǉȐ˿Ț̖ʺ ȵǪɥǪȒɫˈƖɥ ɥȒȚ ƖɫǜǪʿǪɫ ̶ɿɫ Ă˿ȚɿƻƖȐɫȘƟʿɥƻǪȚʿɿȊȊǪɫǪɫ 
Gemeinden 

» Fuß-  und Radverbindung Peter -Lübkes-Brücke 

» Sanierung Brückenstraße  
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» Sanierung Puschkin straße östlich der Einmündung Neue Straße  

» Einrichtung einer Vielzahl barrierefreier Haltestellen  

» Aufwertung der intermodalen Schnittstelle n zwischen Straßenbahn und Bus  

Umsetzungsdefizite bestehen insbesondere dort, wo die Gemeinde Rüdersdorf bei 
Berlin nicht  selbst  für die Realisierung zuständig ist.  

Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen im Zuge der Autobahn. Die Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Zuge der BAB 10 bildet eine kurzfristig 
umsetzbare Kernmaßnahme der Lärmaktionspläne 2008  und 2016 für den G e-
sundheitsschutz sowie die Erhöhung der Stadt - , Wohn-  und Aufenthaltsqualität in 
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt.  

Weitere Umsetzungsdefizite bestehen hinsichtlich der verkehrsorganisatorischen  
Maßnahmen im Bundes - , Landes-  und Erschließungsstraßennetz. Bisher wurde l e-
diglich einzelne der im Lärmaktionsplan konzipierten Maßnahmen umgesetzt.  

Verschiedene weitere Maßnahmen haben einen mittel -  bis langfristigen Umse t-
zungshorizont und sind deshalb bisher noch nicht realisiert worden.  

2.3.3 Weitere bestehende Maßnahmen mit lärmmindernden Effekten  

Neben den in Kapitel 2.3.2 beschriebenen realisierten Maßnahmen des Lärmakt i-
onsplanes gibt es folgende umgesetzte M aßnahmen  mit lärmmindernden Effekten : 

» Maßnahmen zur Lärmvorsorge (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle, umfan g-
reiche bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen autobahnnaher 
Wohngebäude)  im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB 10 

» Umgestaltung von Knoten punkten zu Kreisverkehren:  

ü Bahnhofstraße / Friedrichstraße (OT Hennickendorf)  

ü Ernst -Thälmann -Straße / Straße der Jugend / Mühlenstraße  

» Querungshilfen im Zuge der ehemaligen Ortsdurchfahrt B 1 / B 5 Herzfelde  

» flächenhafte Verkehrsberuhigung in einer Vielzah l von  Wohngebieten  

» Erhalt der Straßenbahnverbindung Rüdersdorf bei Berlin <> Schöneiche <>Berlin 
S-Bahnhof Friedrichshagen  

» weitere kleinteilige Maßnahmen zur Förderung des Fuß -  und Radverkehrs  
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2.4 Lärmbelastungen im Bestand  

2.4.1 Straßenverkehr -  Lärmkartierung nach VBUS 

Die Erstellung der strategischen Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen auf 
Grundlage der Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Str a-
ßen (VBUS) erfolgt e durch das LfU.  

2.4.1.1 Systematik  der EU-Lärmkartierung  

Für die Bewertung der Auswi rkungen des Lärms auf die Bevölkerung werden g e-
mäß der 34. BImSchV die Lärmindizes L den und Lnight  verwendet. Bei beiden handelt 
es sich um energieäquivalente Dauerschallpegel, welche mittels A -Filter bewertet 
werden und sich auf einen einjährigen Beurteil ungszeitraum beziehen.  

Der Tag-Abend -Nacht -Lärmindex (L den) wird dabei aus den Lärmindizes für den 
Tag- , Abend-  und Nachtzeitraum berechnet:  

Lday Mittelungspegel für den Tag  von 06 :00 Ȁ 18:00 Uhr  

Levening   Mittel ungspegel für den Abend  von 18:00 Ȁ 22:00 Uhr  

Lnight   Mittel ungspegel für die Nacht  von 22:00 Ȁ 06 :00 Uhr  

 

 

Für den Abend -  und Nachtzeitraum werden dabei Pegelzuschläge von 5 bzw. 10  dB 
(A) vorgenommen, um den höheren Schutzbedarf der Bevölkerung in diesen Zeiten 
zu berücksichtigen.  

Im Vergleich  zur Lärmkartierung aus dem Jahr 2012 (LUGV Brandenburg, 2012) be-
stehen für die aktuelle Kartierung (LfU Brandenburg, 2017)  Abweichungen beim 
Kartierungsumfang. Im Jahr 2012 wurden Informationen zu a llen Straßen bereitg e-
stellt, für welche die erforderlichen Daten zum Verkehrsaufkommen vorlagen. Die 
aktuelle Lärmkartierung enthält hingegen ausschließlich die Informationen zu den 
verpflichtend zu betrachtenden Straßen mit einer Verkehrsbelegung von mehr  als 3 
Mio. Fahrzeugen pro Jahr.  

Zur Beurteilung der komplexen Lärmbetroffenheiten  im Straßenverkehr  wird im 
Rahmen der Betroffenheitsanalyse eine Lärmkennziffer verwendet, die neben der 
jeweiligen Zahl der Betroffenen auch die Höhe der Immissionsbelastun gen einb e-
zieht. Ausgangspunkt bildet hierbei einerseits das Ausmaß der Überschreitungen 
der Prüfwerte von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. In einer zweiten Kennziffer 
wird parallel der Grad der Überschreitung der Schwelle zu den erheblichen Beläst i-
gungen  betrachtet. Als Schwellwerte werden hierbei 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts verwendet. Die Lärmkennziffern werden nach folgender Methode berec h-
net:  
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LKZ = EW*(2(L ï GW)/5 ï 1) 

mit:   LKZ Lärmkennziffer  GW Grenzwert  

EW Einwohner   L mittlerer Pegel für d as Gebäude 

Der nichtlineare Zusammenhang der Lärmkennzifferberechnung führt dazu, dass 
die Betroffenheit mit zunehmender Grenzwertüberschreitung steigt.  

2.4.1.2 Straßenverkehr -  Ergebnisse der VBUS-Lärmkartierung  

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung der aktuellen L ärmkartierung  des LfU (siehe 
Abb. 16) wurde festgestellt, dass auf verschiedenen Streckenabschnitten nicht die 
tatsächlich angeordneten Geschwindigkeiten hinterlegt waren. Betroffen waren 
insbesondere die Tempo -30-Regelungen im Innerortsbereich sowie die teilweise 
vorhandene Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h im A u-
ßerortsbereich (siehe Kapitel 2.1.7). Auch die nächtliche Geschwindigkeitsbeschrä n-
kung auf der Autobahn  war in der Lärmkartierung nicht berücksichtigt.  

 

 

Abb. 16 Lärmkartierung Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin (Lnight) 

Quelle: (LfU Brandenburg, 2017)  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

In den entsprechenden Bereichen ist eine fassadenpunktbezogene Anpassung der 
durch das LfU zur Verfügung gestellten Daten erfolgt. Die aktualisierten Werte bi l-
den die Grundlage für die statistische Auswertung der konkreten Lärmbetroffe n-
heiten.  

http://www.openstreetmap.org/
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In den Abb. 17 und Abb. 18 sind die straßenverkehrsbedingten Lärmbetroffenheiten 
in der Gemeinde Rüdersdorf  differenziert nach Immissionspegelklassen für den G e-
samttag sowie für die Nacht dargestellt.  
 

 
Abb. 17 Straßenverkehrslärm  VBUS -  Betroffene Bewohner L night  

Datenquelle: (LfU Brand enburg, 2017), aktualisiert  

 

 
Abb. 18 Straßenverkehrslärm  VBUS -  Betroffene Bewohner L den 

Datenquelle: (LfU Brandenburg, 2017) , aktualisiert  
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Insgesamt wird deutlich, dass im Zuge der Straßen mit einem Verkehrsaufkommen 
von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Tag eine signifikante Zahl von Anwohnern 
Lärmpegeln ausgesetzt ist, welche die gesundheitsrelevanten Prüfwerte übe r-
schreiten:  

Lden > 65 dB(A) 214 Einwohner  

Lnight  > 55 dB(A) 368 Einwohner  

Für einzelne Bewohner sind hierbei deutliche Überschreitungen, welche sich bis in 
den Bereich der nächsthöheren  Pegelklasse erstrecken, zu verzeichnen:  

Lden > 70 dB(A) 25 Einwohner  

Lnight  > 60 dB(A) 38 Einwohner  

Darüber hinaus bestehen sehr hohe Betroffenheiten im Berei ch der erheblichen B e-
lästigungen. Allein im Verlauf der Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von 
mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr ergeben sich folgende Gesamtbetroffenheiten 
/ -belästigungen:  

Lden > 55 dB(A) 2.034 Einwohner  

Lnight  > 45 dB(A) 2.185 Einwohner 

Hinzu  kommen weitere Zusatzbelastungen und Betroffenheiten, z. B. aufgrund 
überhöhter Geschwindigkeiten (siehe Kapitel 2.1.8), sowie die Straßenabschnitte , für 
welche keine Kartierung durchgeführt worden ist.  

Auf Grundlage de r Daten aus der Lärmkartierung erfolgte eine straßenabschnitt s-
weise Auswertung der Betroffenenzahlen sowie der Lärmkennziffern. Die Ergebni s-
se werden in  den Tab. 7 und Tab. 8 zusammengefasst.  

Hierbei ist jeweils die Zahl der betroffenen Einwohner angegeben, für die nachts 
Lärmpegel von 45 / 55 / 60 dB(A) und tags ein  Lärmpegel von 55  / 65 / 70 dB(A) 
überschritten werden. Bei den Lärmkennziffern wird hinsichtlich der Bezugsk enn-
größen zwischen den Gesundheitsgefährdungen (55 dB(A) nachts, 65 dB(A) tags) 
und den erheblichen Belästigun gen (45 dB(A) nachts, 55 dB(A) tags) differenziert.  

Die Sortierung der Abschnitte erfolgt auf Basis der längennormierten Lärmkennzi f-
fern mit der Bezugsgröße 45 dB(A) nachts bzw. 55 dB(A) tags. Dies bedeutet, je h ö-
her ein Straßenabschnitt in Tab. 7 bzw. Tab. 8 eingestuft ist, desto problematischer 
ist die Betroffenhe itssituation insgesamt.  

In den Abb. 19 und  Abb. 20 erfolgt zusätzlich eine graphische Aufbereitung in einem 
50 x 50 m -Raster. Während in Abb. 19 dargestellt ist, in welchen Straßenabschni t-
ten für den Index L den ein Lärmpegel von 55 / 65 / 70 dB(A) überschritten wird , ist in 
Abb. 20 ersichtlich, in welchen Straßenabschnitten nachts ein Lärmpe gel von 45 / 55 
/ 60 dB(A) überschritten wird.  
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Straßenabschnitt  

Lärmkennziffer LKZnight  
Anzahl betroffener  

Einwohner Lnight  Bezugsgröße  
55 dB(A) 

Bezugsgröße  
45 dB(A) 

ge-
samt 

nor-
miert*  

ge-
samt 

nor-
miert*  

> 45 
dB(A) 

> 55 
dB(A) 

> 60 
dB(A) 

Am Landhof (BAB 10 - Straße der Jugend) 26 93 520 1.828 316 78 0 

Str. der Jugend (Am Landhof - Kalkberger Platz) 9 31 270 959 191 34 0 

Str. der Jugend (Kalkberger Platz - Dr.-W.-Külz-Str.) 9 40 180 778 74 22 0 

Am Stolp (Puschkinstr. - BAB 10) 14 21 464 696 292 33 0 

BAB 10 (Schöneicher Landstr. - Waldstr.) 5 4 663 632 782 21 1 

Berliner Str. (E.-Thälmann-Str. Ȁ Umgehungsstr. L303) 45 76 345 581 116 39 20 

BAB 10 (Waldstraße - Woltersdorfer Str.) 1 1 429 565 470 11 0 

Str. der Jugend (Dr.-W.-Külz-Str. -  Kalkgraben) 15 29 282 543 275 22 8 

Berliner Str. (Gutenbergstr. - E.-Thälmann-Str.) 11 34 139 442 59 14 4 

Herzfelder Str. (Bereich Sieben Häuser) 7 35 88 420 23 14 0 

Marienstr. (Brückenstr. - K.-Liebknecht-Str.) 15 27 196 359 68 25 5 

K.-Liebknecht-Str. (Fürstenwalder Str. -  Herzfelder Str.) 6 9 196 300 103 24 0 

K.-Liebknecht-Str. (Marienstr. - Fürstenwalder Str.) 6 13 123 280 65 15 0 

Bergstr. (Kalkgraben - R.-Breitscheid-Str.) 0 1 48 223 77 3 0 

Herzfelder Str. (K.-Liebknecht-Str. - Hemmor-Ring) 6 15 80 184 24 11 0 

OU Herzfelde (Strausberger Str. - Hauptstr.) 0 0 15 49 16 0 0 

Bergstr. (R.-Breitscheid-Str. - Brückenstr.) 0 0 30 48 27 0 0 

Kalkberger Str. (Voglesdorfer Str. - Berghofer Weg) 0 0 36 30 54 1 0 

L 303 (Berliner Str. - Tasdorfer Str.) 0 0 19 30 65 0 0 

Frankfurter Chaussee (Berliner Str. Ȁ Gutenbergstr.) 1 1 15 20 13 1 0 

Kalkberger Str. (Berghofer Weg - BAB 10) 0 0 10 15 15 0 0 

BAB 10 (ASS Berlin Hellersdorf - Schöneicher Landstr.) 0 0 3 14 8 0 0 

*   Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit unterschied lich langer Straßenabschnitte wu r-
den die Lärmkennziffern auf eine Länge von 1.000 m normiert.  

Tab. 7 Problembereiche Straßenlärm VBUS -  nachts (Betroffene, Lärmkennziffern)  

Datenquelle: (LfU Brandenburg, 2 017) aktualisiert  
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Straßenabschnitt  

Lärmkennziffer LKZden 
Anzahl betroffener  

Einwohner Lden Bezugsgröße  
65 dB(A) 

Bezugsgröße  
55 dB(A) 

ge-
samt 

nor-
miert*  

ge-
samt 

nor-
miert*  

> 55 
dB(A) 

> 65 
dB(A) 

> 70 
dB(A) 

Am Landhof (BAB 10 - Straße der Jugend) 7 23 329 1.155 208 35 0 

Str. der Jugend (Am Landhof - Kalkberger Platz) 0 0 168 596 142 1 0 

Str. der Jugend (Kalkberger Platz - Dr.-W.-Külz-Str.) 6 27 135 586 71 17 0 

Berliner Str. (E.-Thälmann-Str. Ȁ Umgehungsstr. L303) 38 64 303 509 102 38 18 

Am Stolp (Puschkinstr. - BAB 10) 8 13 305 458 259 25 0 

Herzfelder Str. (Bereich Sieben Häuser) 5 25 76 362 23 10 0 

Str. der Jugend (Dr.-W.-Külz-Str. -  Kalkgraben) 11 21 184 354 170 17 3 

BAB 10 (Schöneicher Landstr. - Waldstr.) 2 1 355 339 596 6 0 

BAB 10 (Waldstraße - Woltersdorfer Str.) 0 0 240 316 345 0 0 

Marienstr. (Brückenstr. - K.-Liebknecht-Str.) 10 19 166 304 62 22 3 

Berliner Str. (Gutenbergstr. - E.-Thälmann-Str.) 6 18 93 295 45 10 2 

K.-Liebknecht-Str. (Fürstenwalder Str. -  Herzfelder Str.) 2 4 152 232 93 11 0 

K.-Liebknecht-Str. (Marienstr. - Fürstenwalder Str.) 3 8 100 229 54 10 0 

Herzfelder Str. (K.-Liebknecht-Str. - Hemmor-Ring) 5 10 68 157 22 9 0 

Bergstr. (Kalkgraben - R.-Breitscheid-Str.) 0 0 25 117 44 0 0 

Bergstr. (R.-Breitscheid-Str. - Brückenstr.) 0 0 18 29 23 0 0 

OU Herzfelde (Strausberger Str. - Hauptstr.) 0 0 8 26 14 0 0 

Frankfurter Chaussee (Berliner Str. Ȁ Gutenbergstr.) 1 1 9 12 10 1 0 

Kalkberger Str. (Voglesdorfer Str. - Berghofer Weg) 0 0 14 12 29 1 0 

L303 (Berliner Str. - Tasdorfer Str.) 0 0 7 11 13 0 0 

Kalkberger Str. (Berghofer Weg - BAB 10) 0 0 7 10 11 0 0 

BAB 10 (ASS Berlin Hellersdorf - Schöneicher Landstr.) 0 0 2 8 5 0 0 

*   Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit unterschiedlich langer Straßenabschnitte wu r-
den die Lärmken nziffern auf eine Länge von 1.000 m normiert.  

Tab. 8 Problembereiche Straßenlärm VBUS -  ganztags (Betroffene, Lärmkennziffern)  

Datenquelle: (LfU Brandenburg, 2017)  aktualisiert  
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Abb. 19  Betroffenheitssituation VBUS tags, Pegelklassen Lden > 55 dB(A) 

Datenquelle: (LfU Brandenburg, 2017)  aktualisiert  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

 

 

Abb. 20  Betroffenheitssituation VBUS nachts, Pegelklassen Lnight  > 45 dB(A) 

Datenquelle: (LfU Brandenburg, 2017)  aktualisiert  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

Lärmindex Lden: 

> 55 -  65 dB(A) 

> 65 -  70 dB(A) 

> 70 dB(A) 

 

Lärmpegel nachts : 

> 45 -  55 dB(A) 

> 55 -  60 dB(A)  

> 60 dB(A) 

 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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Die Hauptproblem -  und Konfliktbereiche finden sich dort, wo sich Wohn -  und Ver-
kehrsfunktionen überlagern. Die Betroffenen, welche Lärmpegeln über 70 dB(A) 
ganztags und 60 dB(A) nachts ausgesetzt sind, konzentrieren sich auf die Ort s-
durchfahrt Tasdorf (B 1 / B 5), den angebauten Außerortsbereich im Verlauf der 
Herzfelder Straße zwischen Alt Rüdersdorf und Herzfelde, die Marienstraße s owie 
die Hans-Striegelski -Straße.   

Darüber hinaus ist eine Überschreitung der gesundheitsrelevanten Schwellwerte 
von 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts für verschiedene weitere Abschnitte des 
Straßenzuges Straße der Jugend / Hans -Striegelski -Straße / Bergstraße / Mariens t-
raße / Karl -Liebknecht -Straße / Herzfelder Straße sowie den Straßenzug Landhof / 
Am Stolp festzustellen.  

Auch im direkten Umfeld der Autobahn findet in den Randbereichen eine Über-
schreitung der  gesundheitsrelevanten Schwellwerte von 65  dB(A) ganztags und 55 
dB(A) nachts statt. Diese konzentriert sich auf die Bereiche Kalkberger Platz, Pusc h-
kinstraße, Waldstraße / Karlstraße und Friedrich -Engels-Ring.  

Darüber hinaus sind in erheblichem Umfang Belästigungen zu verzeichnen. Veru r-
sacht dur ch die Autobahn sind ca. 1.260 Einwohner nachts Lärmpegeln über 45 
dB(A) ausgesetzt. Die Einwirktiefe des Autobahnlärmes (Belästigungskorridor) liegt 
bei bis zu einem Kilometer. Darüber hinaus sind verschiedene akustische Besonde r-
heiten und eine höhere Läs tigkeit des Lärmes zu berücksichtigen, welche sich nicht 
vollständig über die im Rahmen der Lärmkartierung berechneten Mittelungspegel 
abbilden lassen. Genauere Erläuterungen hierzu erfolgen im Kapitel 2.4.3. 

Ein grundlegendes Pr oblem im gesamten Gemeindegebiet bildet die unzureichende 
Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Insbesondere in den Nach t-
stunden, wo aufgrund der geringeren Verkehrsbelegungen die Häufigkeit von G e-
schwindigkeitsübertretungen ansteigt, sind dad urch besonders störende Pegelspi t-
zen zu verzeichnen.  

Die vorliegende Lärmkartierung bietet eine gute Vororientierung zu den durch den 
Straßenverkehrslärm verursachten Betroffenheiten. Als Grundlage für die fachpl a-
nerische Abwägung der Maßnahmen ist jedoch  eine ergänzende Berechnung der 
Bestandslärmsituation nach den Richtlinien des Lärmschutzes an Straßen (RLS -90) 
(FGSV, 2019) sinnvoll. In dieser können die im Rahmen der Plausibilisierung festg e-
stellten Abweichungen zur Bestand situation von vornherein richtig berücksichtigt 
werden. Zudem ist eine Berücksichtigung weiterer potenzielle Konfliktbereiche 
möglich (siehe Kapitel 2.4.1.3). 

2.4.1.3 Straßenverkehr -  weitere potenzielle Konfliktbereiche  

Angesichts der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten sowie der Verkehrsaufko m-
men ist neben den im Rahmen der Lärmkartierung  des LfU betrachteten Straßen 
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr auch für 
weitere Straßenabschnitte potenziell mit gesundheitsrelevanten Betroffenheiten 



 

Lärmaktionsplan  für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Ȁ Stufe 3 59 

sowie erhebliche Belästigungen durch den Straßenverkehrslärm zu rechnen. Dies 
betrifft insbesondere folgende Teilbereiche:  

» Chaussestraße (B 1 / B 5), OT Lichtenow 

» Hauptstraße, OT Herzfelde  

» Möllenstraße ( L 23), OT Herzfelde 

» Strausberger Straße (L 23), OT Herzfelde 

» Rüdersdorfer Straße, OT Herzfelde  

» Friedrichstraße (L 23), OT Hennickendorf  

» Bahnhofstraße (L 233), OT Hennickendorf  

» Berliner Straße (L 233), OT Hennickendorf  

» Ernst -Thälmann -Straße (L 30) 

» Altlandsb erger Straße (L 30), OT Tasdorf  

» Mühlenstraße (L 302)  

» Puschkinstraße  

» Waldstraße  

Um auch für diese potenziellen Konfliktbereiche eine sachgerechte Bewertung der 
tatsächlichen Betroffenheiten vornehmen zu können, wurde im Rahmen der Lär m-
aktionsplanung eine er gänzende Lärmkartierung vorgenommen. Deren Ergebnisse 
werden im nachfolgenden Kapitel 2.4.2 zusammengefasst.  

2.4.2 Straßenverkehr -  Lärmkartierung nach RLS-19 

Ziel der ergänzenden Lärmkartierung ist es einerseits eine n Gesamtüberblick zu den 
Lärmbetroffenheiten im Haupt -  und Haupterschließungsstraßennetz der Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin zu erhalten. Gleichzeitig sollen die notwendigen Grundlage n-
daten für die Interessenabwägung möglicher verkehrsorganisatorischer Maßn ah-
men geschaffen werden. Entsprechend erfolgen die Berechnungen nach den R e-
chenvorschriften der Ryichtlinien für den Lärmschutz an Straßen  (RLS)̋ .  

Die ergänzende RLS-19-Lärmkartierung wurde in Zusammenarbeit mit dem Büro 
cdf Schallschutz Dresden durchgefü hrt. Neben einer Berechnung für die Bestand s-
situation wurden auch die Auswirkungen verschiedener verkehrsplanerischer Ma ß-
nahmen akustisch bewertet.  

2.4.2.1 Systematik der Lärmkartierung nach RLS -19 

Die RLS-Berechnungen wurden auf Grundlage des digitalen Gelände -  und Karti e-
rungsmodelles aus der EU -Umgebungslärmkartierung durchgeführt. Als maßge-
bende Verkehrsaufkommen wurden die aktuellen Ergebnisse der ergänzenden Ve r-
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kehrserhebungen  (siehe Kapitel 2.1.4) sowie der beiden Dauerzählstellen (siehe K a-
pitel 2.1.3) genutzt.  

Gemäß den Ryichtlinie n für den Lärmschutz an Straßen (RLS -19)̋  (FGSV, 2019) be-
rechnet sich der längenbezogene Schalleistungspegel über folgende Formel : 

LWʻ ȃ ʋ͉ Ͻ lg[M] + lg[  ɀ    Ͻ 
ȟϽ ȟ

 +   
ȟϽ ȟ

 +   
ȟϽ ȟ

] -30 

mit   M  Maßgebend e stündliche Verkehrsstärke [Kfz/h]  

 p1 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1  
(Lkw ohne Anhänger > 3,5t und Busse) [%]  

 p2 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2  
(Lkw mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge > 3,5t) [%]  

 VPkw  
VLkw1   
VLkw2 

Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der jeweiligen Fahrzeu g-
gruppe [km/h]  

 LW,Pkw (VPkw)  
LW,Lkw1 (VLkw1)   
LW,Lkw2 (VLkw2) 

Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der jeweiligen Fah r-
zeuggruppe bei der entsprechenden Geschwindigkeit VPkw / 
VLkw1  / VLkw2 [dB] 

Bei der Berechnung der Schalleistungspegel für die unterschiedlichen Fahrzeu g-
gruppen werden darüber hinaus gemäß RLS 19 für folgende Aspekte Korrekturwe r-
te berücksichtigt:  

» Straßendeckschichttyp in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit  

» Längsneigung in Ab hängigkeit von der Geschwindigkeit  

» Knotenpunkttyp in Abhängigkeit von der Entfernung zum Knotenpunkt  

» Zuschlag für die Mehrfachreflexion in Abhängigkeit von der Bebauungshöhe 
und dem Abstand der reflektierenden Fläche  

Aus dem Emissionspegel wird unter Berüc ksichtigung der Bebauungs -  und Gelän-
desituation sowie ggf. bestehender Schallschutzeinrichtungen  der Beurteilungsp e-
gel Lr gebildet . Dieser wird getrennt für den Tag und die Nacht berechnet:  

Lr,T Beurteilungspegel für den Tag  von 06:00 Ȁ 22:00 Uhr  

Lr,N  Beurteilungspegel für die Nacht  von 22:00 Ȁ 06:00 Uhr  

Hierbei handelt es sich ebenfalls jeweils um energieäquivalente Dauerschallpegel, 
welche mittels A -Filter bewertet werden und sich auf einen einjährigen Beurte i-
lungszeitraum beziehen.  
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Zur Beurteilung der  komplexen Lärmbetroffenheiten  werden auch für die RLS -19-
Berechnungen zusätzliche Betroffenheitsauswertungen unter Verwendung von 
Lärmkennziffern mit folgender Methodik durchgeführt.  

LKZ = EW*(2(L Ȁ GW)/5 Ȁ 1) 

mit:   LKZ Lärmkennziffer  GW Grenzwert  

EW Einwohner   L mittlerer Pegel für das Gebäude  

Ausgangspunkt bildet auch hier die Überschreitung der Prüfwerte von 65 dB(A) 
tags und 55 dB(A) nachts sowie in einem zweiten Schritt die Überschreitung der 
Schwelle für erhebliche Belästigungen.  

2.4.2.2 Straßenverkehr -  Ergebnisse der RLS-19-Lärmkartierung  

Die RLS-19-Berechnungen umfassen das gesamt Haupt -  und Haupterschließung s-
straßennetz der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin (siehe Abb. 21). Im Vergleich zu den 
VBUS-Berechnungen e rfolgt damit eine flächendeckende Betrachtung der str a-
ßenverkehrslärmbezogenen Konflikte.  

 

 

Abb. 21 Übersichtskarte RLS-19-Kartierung (Fassadenpunkte Lr,N) 

Quelle: (CDF Schallschutz, 2021) 

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

In den Abb. 22 und Abb. 23 sind die im Ergebnis der RLS-19-Berechnungen entst e-
henden straßenverkehrsbedingten Lärmbetroffenheiten in der Gemeinde Rüder s-
dorf differenziert nach Immissionspegelklassen für den Gesamttag sowie für die 
Nacht dargestellt.  
 

http://www.openstreetmap.org/
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Abb. 22 Straßenverkehrslärm RLS 19 -  Betroffene Bewohner Lr,N 

Datenquelle: (CDF Schallschutz, 2021) 

 

 
Abb. 23 Straßenverkehrslärm  RLS 19 -  Betroffene Bewohner Lr,T 

Datenquelle: (CDF Schallschutz, 2021) 

Im Vergleich mit den Werten der VBUS -Kartierung (siehe Kapitel 2.4.1.2) wird deu t-
lich, dass die Betroffenzahlen insgesamt und über alle Pegelklassen bei der RLS -19-
Kartierung höher ausfallen. Maßgebend ist hierbe i der größere Kartierungsumfang.  

Beim Vergleich der Ergebnisse ist allerdings zu berücksichtigen, dass für die Lärm -
indizes Lr,T und Lden unterschiedliche Beurteilungszeiträume existieren. Beim L den er-
folgt eine gewichtete Berücksichtigung der Abend und N achtwerte beim L r,T hing e-
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gen nicht . Dies erklärt u. a. die geringeren Betroffen heiten  im Pegelbereich 
> 70 dB(A) 

Im Zuge der betrachteten Hauptverkehrs -  und Haupterschließungsstraßen werden 
auch bei den RLS-19-Berechnungen  für eine deutliche Zahl der Anwoh ner die ge-
sundheitsrelevanten Prüfwerte überschritten:  

Lr,T > 65 dB(A) 315 Einwohner  

Lr,N > 55 dB(A)  712 Einwohner  

Hierbei sind für einzelne Bewohner deutliche Überschreitungen, welche sich bis in 
den Bereich der nächsthöheren  Pegelklasse erstrecken, zu v erzeichnen:  

Lr,T > 70 dB(A) 5 Einwohner  

Lr,N > 60 dB(A) 52 Einwohner  

Darüber hinaus bestehen sehr hohe Betroffenheiten im Bereich der erheblichen B e-
lästigungen. Für alle im Rahmen der RLS-19-Berechnungen berücksichtigten Stra-
ßenzüge  ergeben sich folgende Gesamtbetroffenheiten / -belästigungen:  

Lr,T > 55 dB(A)  4.902  Einwohner  

Lr,N > 45 dB(A)  6.593 Einwohner  

Auch für die Ergebnisse der RLS -19-Berechnungen  ist zu berücksichtigen, dass zu 
den ausgewiesenen Betroffenheiten weitere Zusatzbelastungen z. B. aufg rund 
überhöhter Geschwindigkeiten (siehe Kapitel 2.1.8) hinzukommen.  

Auf Grundlage der gesamtstädtischen RLS-19-Kartierungsdaten  erfolgte eine str a-
ßenabschnittsweise Auswertung der Betroffenenzahlen sowie der Lärmkennziffern. 
Die Ergebnisse werden in Tab. 7 und Tab. 8 zusammengefasst.  

Hierbei ist jeweils die Zahl der betroffenen Einwohner angegeben, für die nachts 
Lärmpegel von 45 / 55 / 60 dB(A)  und tags ein Lärmpegel von 55  / 65 / 70 dB(A) 
überschritten werden. Bei den Lärmkennziffern wird hinsichtlich der Bezugsken n-
größen zwischen den Gesundheitsgefährdungen (55 dB(A) nachts, 65 dB(A) tags) 
und den erheblichen Belästigungen (45 dB(A) nachts, 55  dB(A) tags) differenziert.  

Die Sortierung der Abschnitte erfolgt auf Basis der längennormierten Lärmkennzi f-
fern mit der Bezugsgröße 55 dB(A) nachts bzw. 65 dB(A) tags. Dies bedeutet, je h ö-
her ein Straßenabschnitt in Tab. 7 bzw. Tab. 8 eingestuft ist, desto problematischer 
ist die Betroffenheitssituation insgesamt.  

In den Abb. 19 und Abb. 20 erfolgt zusätzlich eine graphische Aufbereitung in einem 
50 x 50 m -Raster. Während in Abb. 19 dargestellt ist, in welchen Straßenabschni t-
ten tags ein Lärmpegel von 55 / 65 / 70 dB(A) überschritten wird, ist in Abb. 20 er-
sichtlich, in welchen Straßenabschnitten nachts ein Lärmpegel von 45 / 55 / 60 
dB(A) überschritten wird.  
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Straßenabschnitt  

Lärmkennziffer LKZ Lr,N 
Anzahl betroffener  

Einwohner Lr,N Bezugsgröße  
55 dB(A) 

Bezugsgröße  
45 dB(A) 

ge-
samt 

nor-
miert*  

ge-
samt 

nor-
miert*  

> 45 
dB(A) 

> 55 
dB(A) 

> 60 
dB(A) 

Berliner Str. (E.-Thälmann-Str. Ȁ Umgehungsstr. L303) 46 78 374 629 94 43 23 

Str. der Jugend (Am Landhof Ȁ E-Thälmann-Str.) 10 54 126 684 65 14 3 

Schöneicher Landstr. (E.-Thälmann-Str. - Ortsausg.) 13 53 114 465 24 15 6 

E.-Thälmann-Str. (Torellplatz - Vogelsdorfer Str.) 30 53 504 877 326 62 2 

E.-Thälmann-Str. (Vogelsdorfer Str. Ȁ Am Mühlenfl.) 30 52 494 873 426 67 0 

E.-Thälmann-Str. (Berliner Str. Ȁ Tasdorf Süd) 14 49 207 755 89 33 1 

Str. der Jugend (Kalkberger Platz - Dr.-W.-Külz-Str.) 11 47 175 758 67 24 0 

Str. der Jugend (Dr.-W.-Külz-Str. -  Kalkgraben) 15 33 265 580 222 22 6 

BAB 10 (Am Stolp - Waldstr.) 26 25 528 504 189 67 2 

Friedrichstr. (Berliner Str. - Bahnhofstr.) 5 24 125 604 51 24 0 

Am Landhof (BAB 10 - Straße der Jugend) 6 21 330 1159 147 30 0 

Puschkinstr. (BAB 10 - Straße der Jugend) 9 21 412 925 294 37 0 

Berliner Str. (Gutenbergstr. - E.-Thälmann-Str.) 5 16 119 379 65 10 3 

BAB 10 (Schöneicher Landstr. - Am Stolp) 8 13 94 149 24 12 4 

Altlandsberger Str. (Berliner Str. Ȁ Umgehungsstr.) 6 13 154 317 82 16 1 

Str. der Jugend (Am Landhof - Kalkberger Platz) 3 12 344 1219 298 37 0 

Hauptstr. (Möllenstr. - Rüdersdorfer Str.) 3 10 91 331 47 14 0 

Bahnhofstr. (Strausberger Str. - Siedlerstr.) 13 10 416 300 221 48 0 

Chausseestr. (Dorfstr. - Kageler Str.) 7 8 170 179 87 19 0 

Strausberger Str. (Umgehungsstr. - E.-Thälmann-Str.) 5 3 67 41 27 11 0 

Strausberger Str. (E.-Thälmann-Str. - Berliner Str.) 1 3 57 158 47 5 0 

L 303 (Berliner Str. - Tasdorfer Str.) 1 3 36 121 18 3 0 

Waldstr. (R.-Breidscheid-Str. - BAB 10) 1 2 243 467 296 14 0 

Frankfurter Ch. (Berliner Str. Ȁ Gutenbergstr.) 2 2 23 30 20 1 1 

Strausberger Str. (Hauptstr. Ȁ Umgehungsstr.) 1 2 196 282 164 11 0 

Rehfelder Str. (Siedlerstr. - Ortsgrenze) 1 2 35 50 13 6 0 

BAB 10 (Waldstraße - Woltersdorfer Str.) 1 1 601 764 749 14 0 

Schöneicher Landstr. (Bereich Berghof Weiche) 0 1 35 93 33 1 0 

Puschkinstr. (BAB 10 - Am Stolp) 1 1 456 675 560 6 0 

Berliner Str. (Wohnp. Am Stienitzsee - Frankfurter Ch.) 2 1 128 59 59 14 0 
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Straßenabschnitt  

Lärmkennziffer LKZ Lr,N 
Anzahl betroffener  

Einwohner Lr,N Bezugsgröße  
55 dB(A) 

Bezugsgröße  
45 dB(A) 

ge-
samt 

nor-
miert*  

ge-
samt 

nor-
miert*  

> 45 
dB(A) 

> 55 
dB(A) 

> 60 
dB(A) 

E.-Thälmann-Str. (Tasdorf Süd - Am Mühlenfließ) 1 1 29 33 12 4 0 

Waldstr. (BAB 10 - Seebad) 1 1 243 327 256 5 0 

Marienstr. (Brückenstr. - K.-Liebknecht-Str.) 0 1 68 124 82 5 0 

L 303 (Tasdorfer Str. - Ortsgrenze) 0 1 21 87 13 2 0 

Friedrichstr. (Bahnhofstr. - Ortsgrenze) 1 1 34 48 27 4 0 

Am Stolp (Puschkinstr. - BAB 10) 0 0 246 369 293 2 0 

Berliner Str. (Friedrichstr. - Wohnp. Am Stienitzsee) 0 0 105 85 78 4 0 

Möllenstr. (Hauptstr. - Mittelweg)  0 0 124 99 141 2 0 

Chausseestr. (Kageler Str. - Ortsgrenze) 0 0 11 27 20 0 0 

Hauptstr. (Rüdersdorfer Str. - Werksstr.) 0 0 88 79 77 1 0 

Bergstr. (Kalkgraben - R.-Breitscheid-Str.) 0 0 12 45 13 1 0 

Schöneicher Landstr. (Autobahnanschl. - Ortseing.) 0 0 30 27 59 0 0 

K.-Liebknecht-Str. (Marienstr. - Fürstenwalder Str.) 0 0 46 104 103 0 0 

BAB 10 (ASS Berlin Hellersdorf - Schöneicher Landstr.) 0 0 117 53 203 2 0 

Kagler Str. (Chausseestr. - Ortsgrenze) 0 0 22 35 26 0 0 

Herzfelder Str. (Bereich Sieben Häuser) 0 0 44 212 28 0 0 

Hauptstr. (Rüdersdorfer Str. - Ahornstr.) 0 0 99 128 95 0 0 

Rüdersdorfer Str. (Werksstr. - Hauptstr.) 0 0 104 104 110 0 0 

Herzfelder Str. (K.-Liebknecht-Str. - Hemmor-Ring) 0 0 31 72 28 0 0 

K.-Liebknecht-Str. (Fürstenwalder - Herzfelder Str.) 0 0 46 70 71 0 0 

Bergstr. (R.-Breitscheid-Str. - Brückenstr.) 0 0 8 13 55 0 0 

Berliner Str. (L 303 - Ortsgrenze) 0 0 0 0 2 0 0 

Schöneicher Landstr. (östl. Berghof Weiche) 0 0 0 0 0 0 0 

OU Herzfelde (Strausberger Str. - Hauptstr.) 0 0 0 0 0 0 0 

Frankfurter Ch. (Berliner Str. - Hauptstr.) 0 0 0 0 0 0 0 

OU Herzfelde (Dorfstr. -  Strausberger Str.)  0 0 0 0 0 0 0 

Zinnsdorfer Str. (Chausseestr. - Ortsgrenze) 0 0 0 0 0 0 0 

*   Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit unterschied lich langer Straßenabschnitte wu r-
den die Lärmkennziffern auf eine Länge von 1.000 m normiert.  

Tab. 9 Problembereiche Straßenlärm RLS 19 -  nachts (Betroffene, Lärmkennziffern)  

Datenquelle: (CDF Schallschutz, 2021) 
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Straßenabschnitt  

Lärmkennziffer LKZ Lr,T 
Anzahl betroffener  

Einwohner Lr,T Bezugsgröße  
65 dB(A) 

Bezugsgröße  
55 dB(A) 

ge-
samt 

nor-
miert*  

ge-
samt 

nor-
miert*  

> 55 
dB(A) 

> 65 
dB(A) 

> 70 
dB(A) 

Str. der Jugend (Am Landhof Ȁ E-Thälmann-Str.) 6 31 86 465 53 9 3 

Berliner Str. (E.-Thälmann-Str. Ȁ Umgehungsstr. L303) 14 24 193 324 84 28 0 

Str. der Jugend (Dr.-W.-Külz-Str. -  Kalkgraben)  9 19 178 389 165 16 0 

Str. der Jugend (Kalkberger Platz - Dr.-W.-Külz-Str.) 4 18 126 546 65 20 0 

Schöneicher Landstr. (E.-Thälmann-Str. - Ortsausg.) 4 18 69 282 24 10 0 

BAB 10 (Am Stolp - Waldstr.) 9 9 379 362 189 40 1 

E.-Thälmann-Str. (Torellplatz - Vogelsdorfer Str.) 5 8 256 446 202 28 0 

BAB 10 (Schöneicher Landstr. - Am Stolp) 4 7 68 108 23 7 1 

Am Landhof (BAB 10 - Straße der Jugend) 2 6 231 810 143 10 0 

E.-Thälmann-Str. (Vogelsdorfer Str. Ȁ Am Mühlenfl.) 3 6 239 422 200 29 0 

Friedrichstr. (Berliner Str. - Bahnhofstr.) 1 5 99 477 49 15 0 

Berliner Str. (Gutenbergstr. - E.-Thälmann-Str.) 1 5 59 188 51 4 0 

Puschkinstr. (BAB 10 - Straße der Jugend) 2 4 273 611 264 14 0 

Bahnhofstr. (Strausberger Str. - Siedlerstr.) 6 4 328 237 211 31 0 

Hauptstr. (Möllenstr. - Rüdersdorfer Str.) 1 3 69 252 41 4 0 

Chausseestr. (Dorfstr. - Kageler Str.) 2 2 109 115 75 7 0 

Strausberger Str. (Umgehungsstr. - E.-Thälmann-Str.) 2 1 52 32 20 10 0 

E.-Thälmann-Str. (Berliner Str. Ȁ Tasdorf Süd) 0 1 103 375 64 3 0 

Frankfurter Ch. (Berliner Str. Ȁ Gutenbergstr.) 1 1 11 15 13 1 0 

Rehfelder Str. (Siedlerstr. - Ortsgrenze) 1 1 29 42 13 5 0 

Strausberger Str. (Hauptstr. Ȁ Umgehungsstr.) 1 1 137 197 121 8 0 

Altlandsberger Str. (Berliner Str. Ȁ Umgehungsstr.) 0 1 69 141 63 2 0 

Strausberger Str. (E.-Thälmann-Str. - Berliner Str.) 0 0 35 97 35 1 0 

Str. der Jugend (Am Landhof - Kalkberger Platz) 0 0 215 762 244 1 0 

Schöneicher Landstr. (Bereich Berghof Weiche) 0 0 18 47 21 0 0 

L 303 (Berliner Str. - Tasdorfer Str.) 0 0 16 52 18 0 0 

Waldstr. (R.-Breidscheid-Str. - BAB 10) 0 0 154 295 175 2 0 

Berliner Str. (Wohnp. Am Stienitzsee - Frankfurter  Ch.) 0 0 89 41 57 7 0 

Möllenstr. (Hauptstr. - Mittelweg)  0 0 91 72 127 1 0 

Friedrichstr. (Bahnhofstr. - Ortsgrenze) 0 0 23 32 21 1 0 
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Straßenabschnitt  

Lärmkennziffer LKZ Lr,T 
Anzahl betroffener  

Einwohner Lr,T Bezugsgröße  
65 dB(A) 

Bezugsgröße  
55 dB(A) 

ge-
samt 

nor-
miert*  

ge-
samt 

nor-
miert*  

> 55 
dB(A) 

> 65 
dB(A) 

> 70 
dB(A) 

Marienstr. (Brückenstr. - K.-Liebknecht-Str.) 0 0 52 96 54 1 0 

Waldstr. (BAB 10 - Seebad) 0 0 152 204 217 1 0 

Puschkinstr. (BAB 10 - Am Stolp) 0 0 260 385 453 1 0 

BAB 10 (Waldstraße - Woltersdorfer Str.) 0 0 313 398 467 0 0 

Am Stolp (Puschkinstr. - BAB 10) 0 0 150 224 237 0 0 

Herzfelder Str. (Bereich Sieben Häuser) 0 0 33 159 27 0 0 

Rüdersdorfer Str. (Werksstr. - Hauptstr.) 0 0 112 112 110 0 0 

Hauptstr. (Rüdersdorfer Str. - Ahornstr.) 0 0 86 111 89 0 0 

K.-Liebknecht-Str. (Marienstr. - Fürstenwalder Str.) 0 0 25 58 36 0 0 

Herzfelder Str. (K.-Liebknecht-Str. - Hemmor-Ring) 0 0 25 57 26 0 0 

Berliner Str. (Friedrichstr. - Wohnp. Am Stienitzsee) 0 0 65 53 64 0 0 

Hauptstr. (Rüdersdorfer Str. - Werksstr.) 0 0 41 37 56 0 0 

L 303 (Tasdorfer Str. - Ortsgrenze) 0 0 8 35 9 0 0 

K.-Liebknecht-Str. (Fürstenwalder - Herzfelder Str.) 0 0 21 31 43 0 0 

Bergstr. (Kalkgraben - R.-Breitscheid-Str.) 0 0 9 31 9 0 0 

Kagler Str. (Chausseestr. - Ortsgrenze) 0 0 16 24 21 0 0 

E.-Thälmann-Str. (Tasdorf Süd - Am Mühlenfließ) 0 0 14 16 11 0 0 

BAB 10 (ASS Berlin Hellersdorf - Schöneicher Landstr.) 0 0 33 15 105 0 0 

Schöneicher Landstr. (Autobahnanschl. - Ortseing.) 0 0 14 12 20 0 0 

Chausseestr. (Kageler Str. - Ortsgrenze) 0 0 5 12 10 0 0 

Bergstr. (R.-Breitscheid-Str. - Brückenstr.) 0 0 2 4 9 0 0 

Berliner Str. (L 303 - Ortsgrenze) 0 0 0 0 0 0 0 

Schöneicher Landstr. (östl. Berghof Weiche) 0 0 0 0 0 0 0 

OU Herzfelde (Strausberger Str. - Hauptstr.) 0 0 0 0 0 0 0 

Frankfurter Ch. (Berliner Str. - Hauptstr.) 0 0 0 0 0 0 0 

OU Herzfelde (Dorfstr. -  Strausberger Str.)  0 0 0 0 0 0 0 

Zinnsdorfer Str. (Chausseestr. - Ortsgrenze) 0 0 0 0 0 0 0 

*   Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit unterschiedlich langer Straßenabschnitte wu r-
den die Lärmkennziffern auf eine Länge von 1.000 m normiert.  

Tab. 10 Problembereiche Straßenlärm RLS 19 -  Tags (Betroffene, Lärmkennziffern)  

Datenqu elle: (CDF Schallschutz, 2021) 
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Abb. 24  Betroffenheitssituation RLS 19 tags, Pegelklassen Lr,T > 55 dB(A) 

Datenquelle: (CDF Schallschutz, 2021) 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

 

 

Abb. 25  Betroffenheitssituation RLS 19 nachts, Pegelklassen Lr,N > 45 dB(A) 

Datenquelle: (CDF Schallschutz, 2021) 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

Lärmpegel Tags : 

> 55 -  65 dB(A) 

> 65 -  70 dB(A) 

> 70 dB(A) 

 

Lärmpegel nachts : 

> 45 -  55 dB(A) 

> 55 -  60 dB(A)  

> 60 dB(A) 

 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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Angesichts der höheren Informationsdichte bezüglich der Verkehrsda ten können 
im Ergebnis der RLS-19-Berechnungen die Hauptproblem -  und Konfliktbereiche 
nochmals besser  eingegrenzt werden. Einzelne Abschnitte, wie z. B. der Außerort s-
bereich zwischen Alt Rüdersdorf und Herzfelde , sind demnach deutlich weniger kr i-
tisch als im Rahmen der VBUS-Kartierung ausgewiesen. In anderen Bereichen b e-
stätigen sich hingegen die gesundheitsrelevanten Betroffenheiten. Dies betrifft 
insbesondere die Ortsdurchfahrt Tasdorf (B 1 / B 5) sowie die Ernst -Thälmann -
Straße und den Straßenzug Straße der Jugend / Hans-Striegelski -Straße.  

Darüber hinaus kommen in den bisher  nicht kartierten Bereichen weitere Übe r-
schreitung der gesundheitsrelevanten Schwellwerte von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts hinzu. Dies betrifft trotz der bereits bestehenden Ges chwindigkeitsbegre n-
zungen die Chausseestraße im Ortsteil Lichtenow. Weitere Überschreitungen sind 
für die Ernst -Thälmann -Straße, die Friedrichstraße sowie die Bahnhofstraße im 
Ortsteil Hennickendorf festzustellen.  

Auch die BAB 10 ist weiterhin auffällig.  Die Überschreitung der gesundheitsreleva n-
ten Schwellwerte in den Randbereichen insbesondere in den Bereichen Kalkberger 
Platz, Puschkinstraße, Waldstraße / Karlstraße bestätigt sich. Gleiches gilt für die 
erheblichen Belästigungen durch die Autobahn. So si nd auch im Ergebnis der RLS-
19-Berechnungen nachts deutlich über 1.000 Einwohner Lärmpegeln über 45 dB(A) 
ausgesetzt. Die Einwirktiefe des Autobahnlärmes (Belästigungskorridor) liegt bei bis 
zu einem Kilometer. Darüber hinaus sind  auch in Bezug auf die RLS-19-
Berechnungen  verschiedene akustische Besonderheiten und eine höhere Lästigkeit 
des Lärmes zu berücksichtigen, welche sich nicht vollständig über die im Rahmen 
der Lärmkartierung berechneten Mittelungspegel abbilden lassen. Genauere Erlä u-
terungen hierzu  erfolgen im nachfolgenden Kapitel 2.4.3. 

Ergänzend bildet, wie bereits beschrieben, die unzureichende Einhaltung der zulä s-
sigen Höchstgeschwindigkeiten  im gesamten Gemeindegebiet ein zusätzliches 
Problem . Dies betrifft i nsbesond ere die Nachtstunden, wo aufgrund der geringeren 
Verkehrsbelegungen die Häufigkeit von Geschwindigkeitsübertretungen an steigt. 
Dadurch können besonders störende Pegelspitzen entstehen .  

Mit der nunmehr vorliegenden RLS -19-Berechnung liegt eine flächendecke nde 
Lärmbetrachtung für alle relevanten Haupt -  und Erschließungsstraßen im Gemei n-
degebiet vor. Mit weiteren signi fikanten straßenverkehrsbedingten Betroffenhe i-
ten ist nicht zu rechnen.  

2.4.3 Straßenverkehr -  akustische Besonderheiten des Autobahnlärms  

Hinsichtl ich der Bewertung des Autobahnlärms sind verschiedene Aspekte zu b e-
rücksichtigen, welche sich nicht vollständig über die im Rahmen der Lärmkartierung 
berechneten Mittelungspegel abbilden lassen.  

Grundsätzlich ist zuallererst festzustellen, dass aufgrund d er hohen Verkehrsbel e-
gungen sowie des hohen G eschwindigkeitsniveaus ein hoher Grundlärmpegel mit 
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einer weitreichenden Flächenwirkung durch den Autobahnverkehr emittiert wird. 
Selbst in vergleichsweise großer Entfernung ist die Autobahn als Hintergrundg e-
räusch (Entfernungsrauschen) wahrnehmbar. Aus der Dauerhaftigkeit des Gerä u-
sches ergibt sich die besondere Lästigkeit. So ist davon auszugehen, dass der Aut o-
bahnlärm bei gleichem Lärmpegel doppelt so lästig empfunden wird, wie Stadtstr a-
ßenlärm.  

Verschärft wi rd das Problem dadurch, dass auch nachts signifikante Verkehrsbel e-
gungen im Zuge der Autobahnen zu verzeichnen sind, so dass auch in diesen Zeiten, 
in denen der Ruheanspruch der Bevölkerung am größten ist, dauerhafte Lärmb e-
lästigungen existieren. Diese nah ezu pausenlose Geräuschbelastung der Anwohner, 
einhergehend mit der Notwendigkeit die Lebensgewohnheiten den passiven Schal l-
schutzmaßnahmen unterzuordnen, ist hauptverantwortlich für die hohe Lästigkeit 
des Autobahnlärms.  

Neben dem permanenten Hintergrundl ärm ergeben sich durch unvorhersehbare 
Impulse bzw. Lärmspitzen, die aus dem gleichförmigen Dauerlärm hervorstechen, 
zusätzliche Belästigungen. Ursache bilden dabei zum einen die unterschiedlichen 
Frequenzen der einzelnen Fahrzeugtypen (Lkw -  tief, Pkw -  mittel, Motorrad -  
hoch) bzw. unterschiedlicher Fahrzeuge und zum anderen die von hohen G e-
schwindigkeiten einzelner Fahrzeuge herrührenden Spitzenpegel.  

Die aktuell zur Bewertung der Lärmsituation verwendeten Mittelungspegel decken 
diese Effekte und damit die tatsächliche Lärmbetroffenheit nicht ausreichend ab. 
Eine Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen im Zuge von Autobahnen in 
siedlungsnahen Bereichen ist daher aus gutachterlicher Sicht auch bei geringeren 
Lärmpegeln, als den in den Richtlinien für straße nverkehrsrechtliche Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutzrichtlinien StV) angegebenen  
Orientierungswerten , angemessen.  

2.4.4 Straßenbahnverkehr  

Die Straßenbahnlinie 88  der Schöneicher -Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH ve r-
kehrt zu den Hauptverkeh rszeiten im 20 -Min -Takt zwischen Alt Rüdersdorf und 
Friedrichshagen durch die Ortslage Rüdersdorf. An Werktagen finden 122, samstags 
94 und sonn -  bzw. feiertags 68 Linienf ahrten statt  (SRS, 2017). In Summe ergeben 
sich damit pro  Jahr ca. 39.600 Linienfahrten.  

Die Straßenbahnstrecke verläuft zwischen Stadtgrenze und Landhof parallel zur 
Schöneicher Landstraße (L 302). Östlich davon orientiert sich die Straßenbahnstr e-
cke am Verlauf des Straßenzuges Straße der Jugend / Hans -Striege lski-Straße / 
Bergstraße / Marienstraße (siehe Abb. 26). Abgesehen von einem kurzen Teila b-
schnitt im Bereich Berghof sowie zwei Ausweichstellen ist die Bahnstrecke eingle i-
sig. Innerhalb der Gemeinde Rüdersdorf existi ert im gesamten Streckenverlauf ein 
besonderer Bahnkörper. Dieser ist im Ortskernbereich Rüdersdorf als Rasengleis 
ausgebildet.  
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Abb. 26 Übersichtsplan zur Streckenführung der Straßenbahnlinie 88 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

Eine Lärmkartierung liegt für den Straßenbahnverkehr nicht vor. Damit ist lediglich 
eine generelle Einschätzung der Konfliktpotenziale  anhand  der Siedlungsstruktur 
und der Einwohnerdichte im Umfeld der Straßenbahntrasse möglich.  

Innerhalb eines 50 m Korridors leben beidseits der Straßenbahnstrecke ca. 410 
Menschen 4 Diese konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf den zentralen Ort s-
kernbere ich. Den geringsten Abstand zur Straßenbahnstrecke weist die Wohnb e-
bauung im Zuge der Straße der Jugend / Hans -Striegelski -Straße zwischen Kal k-
berger Platz und Kalkgraben auf. Weitere Schwerpunktbereiche  mit geringen B e-
bauungsabständen finde n sich im Bereich der Mühlenstraße sowie in der Mariens t-
raße. Darüber hinaus bestehen lediglich punktuelle Überschneidungen zwischen 
Wohnbebauung und der Straßenbahnstrecke.  

Insgesamt ist festzustellen, dass es durch den Straßenbahnverkehr mindestens zu 
erheblichen Belä stigungen kommt. Entsprechend sollte dieser auch im Rahmen der 
Maßnahmenkonzeption berücksichtigt werden. Allerdings ist im Vergleich zum 
Straßenverkehrslärm zu berücksichtigen, dass es sich lediglich um eine n räumlich 
begrenzten Problembereich handelt.  

                                            

4  Basis bildet die Einwohnerverteilung entsprechend der Lärmkartierung für den Straßenverkehr 

(LfU Brandenburg, 2017) . 

Straßenbahnstrecke 

Wohngebäude im 50 m-Korridor 
Schulzenhöhe 

Bergbrück 

Rüdersdorf 

Franz-Künstler-

Siedlung 

http://www.openstreetmap.org/
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2.4.5 Eisenbahnverkehr  

Auf dem Gemeindegebiet existieren keine bundeseigenen Eisenbahnstrecken. Es 
findet kein Personenverkehr statt. Ein  Zugbetrieb findet lediglich auf einem An-
schlussgleis zwischen Fredersdorf und dem CEMEX -Werk in Rüdersdorf statt. Di e-
ses führ t von Nordwesten kommend südlich an der Ortslage Tasdorf vorbei und 
endet auf dem Werksgelände . 

Nach Auskunft der für die Aufsicht der nichtbundeseigenen Eisenbahnen im Land 
Brandenburg zuständigen Landeseisenbahnaufsicht beim Ministerium für Infr a-
struktur  und Landesplanung (MIL, 2018) wird das Anschlussgleis jährlich von ca. 
12.000 Fahrten genutzt. Die maximal zulässige Geschwindigkeit liegt bei 40 km/h. 
Die Rangiergeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Es erfolgt schrittweise der Ei nsatz 
von Hybrid -Fahrzeugen (Loks mit temporärem E -Antrieb).  

 

 

Abb. 27 Übersichtslageplan Anschlussgleis Fredersdorf Ȁ CEMEX-Werk 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

Aufgrund der Unterschreitung des Belegungsschwellwertes von 30.000 Zugbew e-
gungen pro Jahr wurde für das Anschlussgleis keine Lärmkartierung vorgenommen. 
Allerdings können die generellen Konfliktpotenzi ale anhand  der Siedlungsstruktur 
und der Einwohnerdichte im Umfeld der Bahntrasse eingeschätzt werden.  

Eisenbahnanschlussgleis 

Wohngebäude im 50 m-Korridor 

Tasdorf 

Schulzenhöhe 

Hennickendorf 

Herzfelde 

http://www.openstreetmap.org/
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Im Gemeindegebiet befinden sich lediglich drei Wohngebäude der Ortslage Tasdorf 
unweit der Schnittstelle mit der Ernst -Thälmann -Straße innerhalb eines 100 m -
Korridors um das Anschlussgleis.  

Eine relevante  Überschreitung  der Prüfwerte von 55 dB(A) nachts bzw. 65 dB(A) für 
den Lärmindex L den ist damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. De n-
noch wird der Bahnlärm in den angrenzenden Wohngebieten (T asdorf, Schulzen-
höhe) als Belästigung wahrgenommen (siehe hierzu Kapitel 3).  

2.4.6 Flugverkehr  

Im Umfeld der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin existieren  aktuell zwei Großflugh ä-
fen. Der Flughafen Berlin Schönefeld liegt  ca. 20 km südöstlich und der Flughafen 
Berlin Tegel ca. 35 km westlich des Gemeindegebietes (siehe Abb. 28). Mit der Inb e-
triebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER ist eine Bündelung am Standort 
Berlin -Schönefeld  sowie eine Schließung des Flughafens Tegel vorgesehen.  

 

 

Abb. 28 Übersichtslageplan Lage der Großflughäfen im Bezug zum Gemeindegebiet 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

Das Gemeindegebiet Rüdersdorf wird teilweise durch die an -  und abfliegenden M a-
schinen überflogen. Allerdings erfolgt dies in relativ großer Höhe . Anhand der 
Lärmkartierung für die beiden Flughäfen (MLUL Brandenburg, 2018) , (SENSW 
Berlin, 2017) wird deutlich, dass in der Gemeinde Rüdersdorf keine gesundheitsrel e-
vanten Lärmbetroffenheiten bzw. keine erheblichen Belästigungen existieren. Es 
sind keine Lärmpegel über 45 dB(A) nachts bzw. 55 dB(A) für den Lärmindex L den zu 

http://www.openstreetmap.org/
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verzeichnen. Ausgehend vom Flughafen Berlin -Schönefeld erstreckt sich dieser P e-
gelbereich bis lediglich an die Ortslage Ransdorf heran.  

2.4.7 Industrie -  und Gewerbelärm  

Auf dem Gemeindege biet finden sich verschiedene genehmigungsbedürftige Anl a-
gen nach dem Bundes immissionsschutzgesetz (BImSchG ), diese sind in Abb. 29 
dargestellt sowie in Tab. 11 zusammengefasst . Die relevanten Informationen wu r-
den von der Abteilung Technischer Umweltschutz des Landesamt es für Umwelt 
(LfU, 2018) zugearbeitet.  
 

 

Abb. 29 Übersichtslageplan Lage der Industrie- und Gewerbestandorte 

Datenquelle: (LfU, 2018), 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

   http://www.openstreetmap.org/  

Für die unter Punkt 6 bzw. 16 in Tab. 11 aufgeführten Anlagen laufen  aktuell zusät z-
liche Genehmigungsverfah ren. Im Rahmen dieser erfolgt u. a. auch eine schalltec h-
nische Überprüfung der Geräuschentwicklungen.  

Insgesamt ist erkennbar, dass sich die genehmigungs bedürftige Industrieanlagen 
im Umfeld der Bundesstraße B 1 / B 5 konzentrieren. Vielfach ist im direkten Umfeld 
keine bzw. lediglich in geringem Umfang Wohnbebauung vorhanden. Sofern die im 
Rahmen der Genehmigung der Industrieanlagen festgesetzten Vorgaben  und 
Lärmschutzmaßnahmen eingehalten werden, ist nicht von relevanten Lärmbetro f-
fenheiten in deren Umfeld auszugehen.  

Tasdorf 

Hennickendorf 

Herzfelde 

Rüdersdorf 

http://www.openstreetmap.org/
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Nr. Firma Standort Anlage 

1. BERDING BETON GmbH Frankfurter Ch., B1 Betonwerk 

2. Betonwerk Ferbellin GmbH 

& Co.KG 

Berliner Str. 32a, 

Hennickendorf 

Herstellung von Betonelementen  

3. BSR Berliner Stadtreini-

gung 

Rehfelder Str. 22a, 

Hennickendorf 

Kompostierungsanlage, Fest-

stoffvergärung  

4. BVO Bodenverwertung Ost 

GmbH 

Strausberger Str. 8h, 

Herzfelde 

Umschlaganlage für staubende Gü-

ter, Wiederaufbereitungsanlage für 

Verfüllungsstoffe, Baustoff -

Recyclinganlage 

5. CEMEX Logistik GmbH Heinitzstr. 45 Umschlaganlage für staubende Gü-

ter, Abfalllager, Lagerung von 

Schrott 

6. CEMEX Zement GmbH Frankfurter Ch. Zementwerk 

7. Colorpack GmbH Ȁ rlc pack-

aging group 

Tasdorf-Süd 15 Blockheizkraftwerk 

8. Deutsche Asphalt GmbH Siedlerweg 13 Asphaltmischwerk 

9. Entsorgungsbetrieb Mär-

kisch-Oderland 

Bergstr. 2, Henni-

ckendorf 

Deponiegasfackel 

10.  Fels-Werke GmbH Frankfurt Ch. 105 Anlage zum Brennen von Kalkstein 

11. GRAF Recycling-Baustoffe 

GmbH & CO. KG 

Frankfurter Ch. Bauschuttrecyclinganlage 

12. Heim Verwertung und Ent-

sorgung GmbH & CO. KG 

Strausberger Str. 9a Abfallsortierungsanlage, Kunst-

stoff -Recyclinganlage 

13. IKW Rüdersdorf GmbH Siedlerweg 11 Industriekraftwerk  

14. MEAB Märkische Entsor-

gungsanlagen-

Betriebsgesell. mbH 

Horst-Wilhelm-Otto -

Weg 

Abfallumschlagstation 

15. OWK Umwelttechnik und 

Anlagenbau GmbH 

WEG25 Rüdersdorf Windkraftanlagen WKA 1, WKA 2 

16. Pure power GmbH & Co. KG Strausberger Str. 9a Biogasanlage 

17. Schützenverein Rüdersdorf 

e. V. 

An der Heinitzstr. Schießanlage 

Tab. 11 Zusammenfassung der genehmigungspflichtigen Anl agen nach BImSchG 

Datenquelle: (LfU, 2018) 
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Neben dem anlagenb ezogenen Lärm sind jedoch auch die durch die Standorte e r-
zeugten Verkehrs -  und insbesondere Schwerverkehrsaufkommen zu beachten. 
Durch diese ergeben sich insbesondere in den Ortslagen Tasdorf, Lichtenow, Henn i-
ckendorf und Herzfelde Konflikte mit den angren zenden Wohnfunktionen.  

Ein weiterer Schwerpunkt ergibt sich durch das zwischen Schulzenhöhe und Ta s-
dorf angesiedelte Paketverteilzentrum der Deutschen Post AG. Dieses sorgt für 
deutliche Zusatzverkehre im Verlauf der Ernst -Thälmann -Straße (L 30). Im Umfeld 
des Standortes bestehen zudem Konflikte durch parkende Lkw, so z. B. im Verlauf 
des Straßenzuges Landhof / Am Stolp.  

Auch für die Verbrauchermärkte im Gemeindegebiet ist im Rahmen der Bauleitpl a-
nung eine Überprüfung der Lärmwirkungen für die Ver -  und Entsorgung, die tec h-
nischen Anlagen sowie die Nutzungen auf dem Parkplatz erfolgt. Die entspreche n-
den Einrichtungen sind ebenfalls in Abb. 29 dargestellt.  

2.4.8 Zusammenfassung / Gesamtbewertung  

Im Ergebnisse der Betrachtun g aller relevanten Lärmquellen auf dem Amtsgebiet 
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin wird deutlich, dass in Summe durch den Str a-
ßenverkehr die größten Lärmbetroffenheiten verursacht werden. Es bestehen fl ä-
chenhafte Konflikte bzw. Belästigungen, mit Betroff enheitsschwerpunkten im U m-
feld der Autobahn BAB 10 sowie der Ortsdurchfahrten der Bundes -  und Lande s-
straßen.  

Angesichts der aktuellen Betroffenheitssituation ist für folgende Schwerpunktb e-
reiche / Hot -Spots eine Konzeption und Umsetzung kurzfristig realis ierbarer ort s-
konkreter Lärmminderungsmaßnahmen notwendig:  

 BAB 10 Berliner Ring (Kernbereich)  
 ̷̖ȒˈǉȐǪɫ ŴɿȘȚǪʿˈǜɿʿȊǪʿ ŁȚʿƖȻǪ ˿ɫǜ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ 

 BAB 10 Berliner Ring (Randbereiche)  
 zwischen Brotsteig und Woltersdorfer Straße sowie  
 zwischǪɫ ǜǪɫ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪɫ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ ˿ɫǜ ʸGǪʿȘȒɫ-ÊǪȘȘǪʿˈǜɿʿȊʺ 

 B1 / B 5 Berliner Straße (Tasdorf) 
 zwischen L 303 und Kurze Straße  

 B1 / B 5 Chausseestraße (Lichtenow) 
 zwischen Dorfstraße und Kag eler Straße 

 L 30 Ernst -Thälmann -Straße (Tasdorf)  
 zwischen Berliner Straße und Bahnquerung  Tasdorf Süd  

 L 30 Ernst -Thälmann -Straße (Süd) 
 zwischen Am Mühlenfließ und Mühlenstraße  

 L 23 / L 233 Friedrichstraße 
 zwischen Berliner Straße und Bahnhofstraße  
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 L 233 Bahnhofstraße / Rehfelder Straße  
 zwischen Friedr ichstraße und Ortseingang  

 L 302 Mühlenstraße / Schöneicher Landstraße  
 zwischen Ernst -Thälmann -Straße und Ortseingang  

 Straße der Jugend / Hans -Striegelski -Straße 
 zwischen Kalkberger Platz und Kalkgrabenbrücke  

In diesen Abschnitten werden die gesundhe itsrelevanten Prüfwerte von 55 dB(A) 
nachts und 65 dB(A) ganztags für eine signifikante Zahl der Anwohner  überschri t-
ten.  

Die anderen Lärmquellen  (Eisen-  und Straßenbahnverkehr, Luftverkehr, Industrie -  
und Gewerbe) weisen hingegen lediglich punktuelle und lokal begrenzt Wechselwi r-
kungen mit Wohnbebauung im unmittelbaren Umfeld der Emissionsorte auf. Z u-
dem betreffen die Nutzungsüberschneidungen zumeist kaum bzw. weniger dicht 
besiedelte Bereiche. Beim Bahn -  und Fluglärm sind die Betroffenheiten minimal. 
Abgesehen von den ohnehin laufenden globalen Lärmminderungsmaßnahmen 
(z. B. Umrüstung der Bremssysteme von Güterwagen, Lärmminderungsmaßna h-
men im Rahmen der Inbetriebnahme des BBR) besteht daher im Lärmaktionsplan 
kein lokaler Handlungsbedarf.  

Beim Industrie -  und Gewerbelärm erfolgt im Rahmen der Genehmigung der en t-
sprechenden Anlagen eine Überprüfung der Verträglichkeiten sowie ggf. eine Fes t-
setzung von Auflagen bzw. Lärmschutzmaßnahmen. Bei erhöhten Lärmbelastu n-
gen ist in erster Linie durch die zuständigen K ontrollbehörden (LfU Brandenburg) 
zu prüfen, ob die entsprechenden Vorgaben eingehalten werden.   

Die von den Industrie -  und Gewerbeeinrichtungen verursachten Kfz -  und insb e-
sondere Schwerverkehrsaufkommen werden im Rahmen der Untersuchungen zum 
Straßenverke hrslärm mit betrachtet.  

Einzig beim Straßenbahnverkehr ist es sinnvoll im Rahmen der Maßnahmenko n-
zeption des Lärmaktionsplanes weitere Handlungsnotwendigkeiten aufzuzeigen.  
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3 Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  
Entsprechend der EU -Vorgab en erfolgte im Rahmen der Erarbeitung des Lärmakt i-
onsplans für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  eine frühzeitige  Beteiligung der 
Bevölkerung. Hierzu wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt. Der in Abb. 30 
dargest ellte Fragbogen wurde im Amtsblatt und auf der Internetseite der Gemeinde 
veröffentlicht und stand vom 24.  Oktober bis 31. Dezember 2018 für Hinweise, A n-
regungen und Maßnahmenvorschläge zur Verfügung. Bis zum Ende der frühzeit i-
gen Öffentlichkeitsbeteiligun g gingen insgesamt 111 ausgefüllte Fragebögen bei der 
Gemeindeverwaltung  ein, welche in die Auswertung einflossen.  

 

 

Abb. 30 Online-Fragebogen zur Öffentlichkeitsbeteiligung  

Quelle: (Gemeinde Rüdersdorf bei  Berlin, 2018) 
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Im Vordergrund der Befragung stand die Schaffung niederschwelliger Beteil i-
gungsmöglichkeiten für die breite Öffentlichkeit bereits im Frühstadium der Lär m-
aktionsplanung. Eine Erfassung repräsentativer und statistisch abgesicherter Daten 
war hing egen nicht Ziel der frühzeitigen Beteiligung. Es handelt sich entsprechend 
um eine nichtrepräsentative Befragung. Dies zeigt sich auch anhand  der Verteilung 
der Teilnehmenden in Bezug auf die einzelnen Ortsteile bzw. -bereich  (siehe Abb. 
31). Diese deckt sich nicht mit den Bevölkerungsanteilen.  

 

  

Abb. 31 Zuordnung der Teilnehme nden  nach Stadtgebieten   

Eine besonders starke Beteiligung an der Bürgerb efragung war in den Bereichen 
Schulzenhöhe und Bergmannsglück sowie im Ortsteil Herzfelde zu verzeichnen. A l-
lein ca. 16 % der Teilnehmenden wohnen in der Ernst -Thälmann -Straße. Darüber 
hinaus erfolgte n vielschichtige Rückmeldun gen aus einer Vielzahl aus weiteren Ge-
meinde -  und Ortsteilen mit Schwerpunkten entlang der Autobahn sowie der Bu n-
desstraße B 1 / B 5.  

Im Rahmen der Bürgerbefragung wurde u. a. nach der subjektiven Belästigung 
durch die verschiedenen Lärmquellen im Stadtgebiet gefragt. Die vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten reichten von ʸɫȒǉȐȚ ƻǪȘƟˈȚȒȵȚʺ ƻȒˈ ʸˈǪȐʿ ƻǪȘƟˈȚȒȵȚʺǔ YƖʿ̄ƻǪʿ 
hinaus bestand die Möglichkeit mit ʸȖɿɥɥȚ ɫȒǉȐȚ ̶ɿʿʺ ̖˿ ƖɫȚ̷ɿʿȚǪɫǔ  

Im Ergebnis der Auswertung (siehe Abb. 32) wird deutlich, dass  die Mehrzahl der 
Teilnehmer an der Bürgerumfrage den Kfz -Verkehr  und insbesondere den Schwe r-
verkehr  als starke Belästigung wahrnimmt. Lediglich eine sehr geringe Zahl der 
Antwortende  fühlt  sich nur in geringem Umfang  durch den Kfz  belästigt.  
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Beim Eisenbahnverkehr ist festzustellen, dass le diglich eine geringe Anzahl ( 14 
Antworten) der Teilnehmenden überhaupt im Umfeld einer Eisenbahnstrecke 
wohnt. Diese fühlen sich überwiegend wenig bzw. nicht durch den Eisenbahnlärm 
belästigt.  

Deutlich ausgeprägter wird hingegen die Betroffenheitssituatio n beim Industrie -  
und Gewerbelärm gesehen. Über d ie Hälfte der Antwortenden in diesem Theme n-
bereich nimmt den entsprechenden Lärm als Belästigung wahr.  

 

 

Abb. 32 Ergebnisse der subjektiven Einschätzung des Belästigungsniveaus nach L ärmart  

Folgende weitere spezielle Lärmquellen wurden im Rahmen der Bürgerbefragung 
ƻǪɫƖɫɫȚ ʢǃǽǅ ƌƖȐȘ ǜǪʿ ĀǪɫɫ˿ɫȵǪɫʤ ˿ɫǜ ȐȒɫˈȒǉȐȚȘȒǉȐ ȒȐʿǪʿ ñƟˈȚȒȵȖǪȒȚ ˿ɫȚǪʿ ʸŁɿɫˈȚȒȵǪʺ 
bewertet:  

» Fluglärm [13] 

» Autobahn [10]  

» Industrie -  und Gewerbeeinrichtungen (DHL, Einkaufsm arkt Hennickendorf, 
Waschanlage / Tankstelle) [3]  

» Windräder [2]  

» Parkende Lkw mit laufendem Motor [2]  

» Motorräder [2]  

» Bagger und Traktoren [1]  
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» Flaschencontainer [1]  

» Laubbläser [1] 

» Feuerwerk [1]  

YƖ ǜȒǪ ñƟʿɥʲ˿ǪȘȘǪɫ Ȓɥ į˿ɫȖȚ ʸŁɿɫˈȚȒȵǪˈʺ im Wesentlichen von tats ächlich Be-
troffenen beantwortet wurden, sind hier hohe Anteile für die Kategorie der sehr B e-
lästigten zu verzeichnen.  

In Abb. 33 ist dargestellt, zu welchem Zeitpunkt sich die Teilnehmenden besonders 
belästigt füh len. Mit einem Anteil von ca. 87 % wurde hierbei am häufigsten mit 
abends geantwortet. Jedoch sind auch für den Tages -  und Nacht zeitraum mit ca. 85 
bzw. 86  % lediglich unwesentlich niedrigere Anteilswerte zu verzeichnen. Insg e-
samt wird damit deutlich, dass  aus Lärmgesichtspunkten ein ganztägiger Han d-
lungsbedarf besteht.  

 

 

Abb. 33 Zeitpunkt der Belästigung  

Im offenen Antwortteil der Frage zu den Belästigungszeitpunkten wurden folgende 
Aspekte angeführt, welche als besonders störend e ɥʟȊ˿ɫǜǪɫ ̷ǪʿǜǪɫ ʢǃǽǅ ƌƖȐȘ ǜǪʿ 
Nennungen):  

» Industrie -  und Gewerbelärm [ 11] davon DHL nachts [ 7] 

» Autobahn [ 10] 

» überhöhte Geschwindigkeiten [3]  

» Lkw-Verkehr [ 2] 

Lediglich von einer geringen Zahl der Teilnehmenden (ca. 9 %) wurde die Meinung 
vertreten , dass in der Vergangenheit eine Verbesserung ihrer Lärmsituation eing e-
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treten ist (siehe Abb. 34). Als Ursache für die positiven Veränderungen wurden  fo l-
ȵǪɫǜǪ ½ʿ̄ɫǜǪ ʢǃǽǅ ƌƖȐȘ ǜǪʿ ĀǪɫɫ˿ɫȵǪɫʤ ƖɫȵǪȵǪƻǪɫǓ 

» Ortsumfahrung Herzfel de [2] 

» Ausweitung Lkw -Maut [2]  

» Geschwindigkeitsbegrenzung Autobahn [1]  

» Geschwindigkeitsbegrenzung E. -Thälmann -Straße nachts [1]  

» Sperrung der Lkw -Durchfahrt Berliner Straße Hennickendorf [1]  

» Straßenausbau Brückenstraße [1]  

» Rückgang Nachtverkehr [1]  
 

  

Abb. 34 Verbesserungen in der Vergangenheit  

Neben der subjektiven Bewertung der Betroffenheiten bestand im Rahmen der 
Bürgerbefragung die Möglichkeit Hinweise, Anregungen und Maßnahmenvo r-
schläge zu äußern. Aus Sicht der Teilnehmenden an der Bürgerbefragung sind G e-
schwindigkeitskontrollen und -begrenzungen am geeignetsten (siehe Abb. 35), um 
eine Lärmminderung zu erreichen. Auch die Sanierung und Optimierung von Fah r-
bahnoberflächen durch den Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt werden als b e-
sonders sinnvolle Elemente für die zukünftige Lärmminderungsstrategie anges e-
hen.  
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Abb. 35 Geeignete Maßnahmen aus Sicht der Teilnehmenden  

Zudem unterbreiteten Bürger verschiedene eigene Ma ßnahmenvorschläge mit 
überwiegendem Bezug zum Kfz -Verkehr:  

passiver Schallschutz:  

» Schallschutzwand an der Autobahn (Bereich e Alt Rüdersdorf , Schulzenhöhe, 
Bergmannsglück, Waldstraße ) 

» höhere Schallschutzwand zur Autobahn  

» Schallschutzwand an der B 1 / B 5 

» Schallschutz für Industrieanlagen und Gewerbeeinrichtungen (z. B. Einkauf s-
markt Hennickendorf)  

Geschwindigkeitsbegrenzung:  

» 80 km/h auf der Autobahn  

» 70 km/h auf der Ortsumgehung Herzfelde  

» 30 km/h im Zuge der Ernst -Thälmann Straße  

» 30 km/h für Lkw in der Haupt straße  und in der Möllenstraße  (Ortsteil Herzfelde ) 

» 30 km/h auf der Brückenstraße  

Verkehrsverlagerung:  

» Verlagerung des Transitverkehrs auf die Autobahn  

» Weiterführung der Ortsumfahrung Herzfelde (Entlastung OT Lichtenow)  

» Verlagerung des Verkehrs des Postfra chtzentrums auf die Schiene  
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» Reduzierung des Kfz -Verkehrs in der Ernst -Thälmann Straße  

» Umleitung des Schwerverkehrs (DHL) / Anbindung nur über die B 1 / B 5  

» eigen Zufahrt für DHL / Ortsumgehung Tasdorf  

» Sperrung der Möllenstraße in Herzfelde für den Lkw -Verkehr  

» Tonnagebeschränkung (7,5 t) für den Straßenzug Am Stolp  

» Lkw-Durchfahrtsverbot für Lkw in der Ernst -Thälmann -Straße (Hennickendorf)  

» Nachtfahrverbot für Lkw  

» Zufahrt Kompostieranlage ändern (Zufahrt am Wachtelturm öffnen)  

Verkehrsüberwachung:  

» Geschwindigkeitskontrollen  

» Erhöhung des Kontrolldruckes / Verwarnungen für Quad -Fahrer 

» ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachung Möllenstraße Herzfelde  

Sonstiges: 

» Parkverbot für Lkw im Verlauf des Straßenzuges Am Stolp  

» Fußweg Am Stolp, Landhof, Puschkinstraße  

» Verkehrsin seln / Kreisverkehr in Lichtenow  

» verkehrsberuhigende Elemente Seestraße (Krefelder Kissen, Fahrbahnhinde r-
nisse, horizontale 30er Schilder, Fußgängerüberwege vor Turnhalle und Fu ß-
gängerbrücke)  

» Änderung der Mautpolitik  

» regelmäßige Wartung der Fahrbahnübergän ge von der Brücke zum Widerlager  

» Pflanzen von Straßenbäumen  

» Anpflanzung neuer Bäume in der Strau sberger Straße im Ortsteil Herzfelde  

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der Konzepterarbeitung geprüft 
bzw. abgewogen und in die Maßnahmenstrategie  einbezogen.  



 

Lärmaktionsplan  für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Ȁ Stufe 3 85 

4 Zielstellungen und Thesen zur Lärmminderung  
Abgeleitet aus der EU -Umgebungslärmrichtlinie liegt die Hauptzielstellung der 
Lärmaktionsplanung im Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Daraus lassen sich 
folgende Einzelziele ableiten:  

1. Vermeidung von Lä rmbelastungen über 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags  

2. größtmögliche Reduzierung der Lärmpegel für erheblich Belästigte mit Lärmb e-
lastungen über 45 dB(A) nachts und 55 dB(A) ganztags,  

3. Erhöhung der Wohn -  und Aufenthaltsqualität  

4. Förderung ruhiger Gebiete  sowie innerörtlicher Ruheinseln  

5. Erhöhung der Nutzungsanteile des Umweltverbundes  

6. Konsequente Berücksichtigung der Lärmminderung im Rahmen der Orts -  und 
Verkehrsentwicklungsplanung  

Um langfristig eine effektive Lärmminderung erreichen zu können, sind die M aß-
nahmen nicht ausschließlich auf die Überschreitungsbereiche, sondern auf das Ve r-
kehrssystem im gesamten Gemeindebereich auszurichten. Wird dies berücksichtigt, 
lassen sich folgende Thesen zur Lärmaktionsplanung formulieren:  

1. Lärmaktionsplanung entspricht nachhaltiger Verkehrs -  und Ortsentwicklung s-
planung.  

2. Lärmminderung wirkt sich positiv auf die auf die Gemeindeentwicklung, das 
Ortsimage und den Tourismus aus.  

3. Lärmrelevante Maßnahmen werden in ihren Wechselwirkungen integriert b e-
trachtet und im Sinne einer  Lärmminderung bezogen auf das gesamte Gemei n-
degebiet beurteilt.  

4. Sämtliche Aspekte der Ortsentwicklung finden Berücksichtigung.  

5. Lärmminderungsplanung ist ein kontinuierlicher Prozess, der den Willen der P o-
litik voraussetzt, um sinnvoll und dauerhaft wirken  zu können.  

In Summe ist eine ortsverträgliche Gestaltung der Mobilität anzustreben, welche die 
Erreichbarkeit der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin als Versorgungs - , Verwaltung - , 
Wirtschafts - , Bildungs-  und Tourismusstandort sichert und gleichzeitig zu attra kt i-
ven Wohn -  und Lebensbedingungen beiträgt. Dies setzt eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung des Verkehrssystems voraus, bei welcher der motorisierte Ind i-
vidualverkehr vorrangig eine dienende Rolle einnimmt.  

Der Kfz-Verkehr als kommunaler Hauptverur sacher der Lärmimmissionen sowie 
weiterer eng damit verknüpfter Problembereiche (Erschütterungen, Trennwirku n-
gen, Staub-  und Luftschadstoffimmissionen) muss umfassend und nachhaltig b e-
einflusst werden. Vorrangig ist daher ein Maßnahmenbündel zu entwerfen, welches 
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sowohl für geringere Kfz -Verkehrsbelastungen als auch für einen lärmreduzierten 
Verkehrsfluss, für ebene bzw. lärmarme Fahrbahnoberflächen und einen möglichst 
hohen Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes sorgt. Alle, für die Verkehr s-
erzeugung  relevanten Aspekte der Orts -  und Verkehrsentwicklung sind daher zu 
betrachten und im Rahmen der Maßnahmenkonzeption zu berücksichtigen.  

Dabei entstehen verschiedene Synergieeffekte insbesondere hinsichtlich einer E r-
höhung der Verkehrssicherheit, einer Red uzierung der Unfallhäufigkeit und Unfal l-
schwere, einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität insgesamt und damit der Nu t-
zungsintensität des öffentlichen Raumes durch die Bevölkerung.  

Hierzu ist der Ausbaucharakter des Straßennetzes auf die Verstetigung und En t-
schleunigung des Kfz -Verkehrs auszurichten. Auch im Zuge der klassifizierten, 
überregionalen Hauptverkehrsachsen muss in Siedlungsbereichen den Anford e-
rungen des Gesundheitsschutzes der Anwohner angemessen Rechnung getragen 
werden.  
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5 Lärmminderungspotenziale  

5.1 Zusammenfassung der Handlungsstrategien  

Um eine dauerhafte und nachhaltige Lärmminderung im Stadtgebiet gewährleisten 
zu können, sind vielfältige Maßnahmen erforderlich. Diese reichen von kurzfristig 
umsetzbaren Sofortmaßnahmen bis hin zu mittel -  und lang fristigen Handlung s-
strategien. Die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Reduzierung des durch den Kfz -
Verkehr verursachten Lärms lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

Stadt -  und verkehrsplanerische Maßnahmen  mit dem Ziel einer  

(1) Verkehrsverlagerung,  

(2) Kfz-Verkehrsvermeidung,  

(3) verträgliche Abwicklung des Kfz -Verkehrs  

Hierzu gehören u. a.  

» stadtplanerische Maßnahmen (Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung im Sinne 
kurzer Wege)  

» integrierte Verkehrsplanung (Stärkung der Nutzung umweltfreundlicher Ve r-
kehrsmit tel, Veränderung Modal -Split zu Gunsten Umweltverbund, Entwicklung 
von Alternativtrassen)  

» Verkehrsorganisation und Verstetigung (Lenkung von Kfz -Verkehrsströmen, 
Anpassung des Geschwindigkeitsniveaus, LSA -Koordinierung)  

» Straßenraum - und Knotenpunktgestaltu ng (städtebauliche Dimensionierung, 
Begrünung)  

aktive / passive Schallschutzmaßnahmen:  

» Lärmschutzwände  

» Lärmschutzwälle  

» Schallschutzfenster (ggf. mit Lüftungssystem)  

technische Maßnahmen:  

» Verringerung der Fahrzeugemissionen (Motor, Reifen)  

» Schaffung ebener Fahrbahnoberflächen  

» Einsatz lärmarmer Fahrbahnoberflächenbeläge  

» punktuelle Maßnahmen  

Dabei bildet die Verkehrsvermeidung bzw. die Verkehrsverlagerung zu Gunsten der 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes auf Dauer die nachhaltigste Lärmmind e-
rungsstrategie.  
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Insbesondere in den Hauptkonfliktbereichen bedarf es jedoch weiterer gezielter 
Maßnahmen. Hauptziele bilden dabei eine stadtverträgliche Abwicklung des Kfz -
Verkehrs und eine deutliche Reduzierung der Lärmpegel vor allem im Bereich der 
Gesundheitsgefährdunge n.  

In der nachfolgenden Tab. 12 sind die potenziellen Lärmminderungseffekte für ve r-
schiedene Maßnahmen zusammengefasst. Diese beziehen sich jeweils auf den Mi t-
telungspegel. Parallel ergeben sich teilweise weitere Zusatzeffekte für die maxim a-
len Vorbeifahrpegel (Einzelereignisse) in gleicher bzw. darüber hinaus gehender 
Höhe.  

 

Themenbereich Maßnahme Lärmminde-
rungspotenzial 

Anpassung zulässiger 
Höchstgeschwindigkeit 

Reduzierung von 50 auf 30 km/h ca. 3 dB(A) 

Geschwindigkeitsüberwachung punktuell  

Verringerung  
Kfz-Verkehrsmenge 

Absenkung um 20 % ca. 1 dB(A) 

Absenkung um 50 % (Halbierung) ca. 3 dB(A) 

Absenkung um 90 % ca. 10 dB(A) 

Verringerung  
Lkw-Anteil 

Reduzierung des SV-Anteils auf die Hälfte ca. 2 dB(A) 

Reduzierung des SV-Anteils auf ein Viertel ca. 4 dB(A) 

Verbesserung Fahr-
bahnoberflächenbelag 

Ersatz Pflaster durch Bitumen (50 km/h) ca. 3 - 6 dB(A) 

Ersatz Pflaster durch Bitumen (30 km/h) ca. 2 - 3 dB(A) 

offenporiger Asphalt (außerorts) ca. 5 - 8 dB(A) 

lärmoptimierter Asphalt innerorts  ca. 2 - 3 dB(A) 

Lärmoptimierter Schachtdeckel punktuell  

LSA-Signalisierung  / 
Straßenraum- und Kno-
tenpunktgestaltung  

îɿɿʿǜȒɫȒǪʿ˿ɫȵ ʢʸ½ʿ̄ɫǪ ŴǪȘȘǪʺʤ bis zu 3 dB(A) 

Verbesserung des Verkehrsflusses bis zu 3 dB(A) 

Abschirmung  Lärmschutzwand / Lärmschutzwall ca. 5 - 15 dB(A) 

Tab. 12 Lärmminderungspotenziale verschiedener Maßnahmenansätze  
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5.2 Rahmenbedingungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen  

Die Umsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lär mschutzgründen ist 
auf Grundlage von § 45 StVO möglich, jedoch an verschiedene Rahmenbedingu n-
gen geknüpft.  

So ist gemäß den Lärmschutz -Richtlinie n-StV die Grenze des zumutbaren Ve r-
kehr slärms nicht durch gesetzlich bestimmte Grenzwerte festgelegt, sondern im 
Einzelfall zu klären. Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen 
insbesondere in Betracht, wenn der vom Straßenverkehr herrührende Beurte i-
lungspegel am Immissionsort eine der folgenden Richtwerte überschreitet (BMVBS, 
23.11.2007): 

ʸÑɫ ʿǪȒɫǪɫ ˿ɫǜ ƖȘȘȵǪɥǪȒɫǪɫ ŴɿȐɫȵǪƻȒǪȚǪɫǗ îȘǪȒɫˈȒǪǜȘ˿ɫȵˈȵǪƻȒǪȚǪɫ ˈɿ̷ȒǪ Ɩɫ îʿƖn-
kenhäusern, Schulen, Kur -  und Altenheimen  

  70 dB(A) zwischen 6.00 und 22.00 Uhr (tags)  

  60 dB(A) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr (nachts)  

In Kern- , Dorf -  und Mischg ebieten  

  72 dB(A) zwischen 6.00 und 22.00 Uhr (tags)  

  62 dB(A) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr (nachts)  

In Gewerbegebieten  

  75 dB(A) zwischen 6.00 und 22.00 Uhr (tags)  

  ɲȡ ǜGʢĂʤ ̷̖ȒˈǉȐǪɫ ˷˷ǔ͉͉ ˿ɫǜ ɲǔ͉͉ ŖȐʿ ʢɫƖǉȐȚˈʤʺ 

Insgesamt ist jedoch unabhängig davon, u. a. gestützt durch die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgericht aus dem Jahr 1986 (Urteil 7 C 76/84), die Schutzb e-
dürftigkeit nicht nach einem abstrakt festgelegten Lärmpegel festzulegen, sondern 
hat sich nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalles  zu richten. Werden die o. g. 
Werte überschritten, wird im Urteil festgehalten,  

ʸǜƖˈˈ Ȓɫ ǜǪʿƖʿȚȒȵǪɫ ¦ƟȘȘǪɫ ˈȒǉȐ ǜƖˈ cʿɥǪˈˈǪɫ ǜǪʿ GǪȐʄʿǜǪ ̖˿ ǪȒɫǪʿ įȊȘȒǉȐȚ ̖˿ɥ cȒn-
schreiten verdichten kann; es bedeutet also nicht, dass geringere Lärmeinwirku n-
gen straßenverk ǪȐʿˈʿǪǉȐȚȘȒǉȐǪ þƖȻɫƖȐɥǪɫ Ɩ˿ˈˈǉȐȘʄˈˈǪɫǔʺ 

Weiterhin wird begründet,  

ʸǜƖˈˈ ǜǪʿ ñƟʿɥˈǉȐ˿Ț̖ ǜ˿ʿǉȐ þƖȻɫƖȐɥǪɫ ɫƖǉȐ ˎ Ȭȡ Ăƻˈǔ ʋ ŁƖȚ̖ ˷ Āʿǔ ˭ ŁȚŲč Ȓɫ ǜƖˈ 
pflichtgemäße Ermessen der zuständigen Behörde gestellt ist. Diese hat dabei s o-
wohl die Belange des Straßenver kehrs und der Verkehrsteilnehmer zu würdigen, als 
auch die Interessen anderer Anlieger in Rechnung zu stellen, ihrerseits von übe r-
ɥƟȻȒȵǪɥ ñƟʿɥ ̶ǪʿˈǉȐɿɫȚ ̖˿ ƻȘǪȒƻǪɫ ǃǽǅǔ YȒǪ GǪȐʄʿǜǪ ǜƖʿȊ ǜƖƻǪȒ Ȓɫ ŴƖȐʿ˿ɫȵ ƖȘȘȵe-
meiner Verkehrsrücksichten und sonstiger entgege nstehender Belange von dera r-
tigen Maßnahmen umso eher absehen, je geringer der Grad der Lärmbeeinträcht i-
gung ist, dem entgegengewirkt werden soll. Umgekehrt müssen bei erheblichen 
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Lärmbeeinträchtigungen, die einer Ablehnung durch verkehrsberuhigende oder 
verkehrslenkende Maßnahmen entgegenstehenden Verkehrsbedürfnisse und A n-
liegerinteressen schon von einigem Gewicht sein, wenn mit Rücksicht auf diese B e-
lange ein Handeln der Behörde unterbleibt. Jedenfalls darf die zuständige Behörde 
auch bei erheblichen Lär mbeeinträchtigungen von verkehrsbeschränkenden Ma ß-
nahmen absehen, wenn ihr dies mit Rücksicht auf die damit verbundenen Nachteile 
ȵǪʿǪǉȐȚȊǪʿȚȒȵȚ ǪʿˈǉȐǪȒɫȚǔʺ 

Im Rahmen der Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles sind entsprechend neben 
den Lärmbetroffenheit en folgende Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zu b e-
rücksichtigen:  

» Bedeutung des Straßenzuges im Netzzusammenhang  

» Auswirkungen auf die Netzfunktion und Erreichbarkeit  

» Wechselwirkungen mit LSA / Koordinierungsstrecken  

» Effekte auf den ÖPNV  

» potenzielle Verdr ängungseffekte in das Nebennetz  

Neben den Richtwerten enthalten die Lärmschutz -Richtlinien -StV verschiedene 
weitere Vorgaben. Diese betreffen u. a. die Wirkung der Maßnahmen. Konkret wird 
wie folgt ausgeführt : 

ʸY˿ʿǉȐ ˈȚʿƖȻǪɫ̶ǪʿȖǪȐʿˈʿǪǉȐȚȘȒǉȐǪ þƖȻɫƖȐɥǪɫ ˈɿȘl der Beurteilungspegel unter 
den Richtwert abgesenkt, mindestens jedoch eine Pegelminderung um 3 dB(A) b e-
wirkt werden. Bei der Berechnung nach den RLS-90 Abschnitt 4 ist die Differenz 
der nicht aufgerundeten Beurteilungspegel zwischen dem Zustand ohne und  dem 
ƌ˿ˈȚƖɫǜ ɥȒȚ þƖȻɫƖȐɥǪɫ Ɩ˿Ȋ̖˿ʿ˿ɫǜǪɫǔʺ (BMVBS, 23.11.2007) 

Bei einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h 
kann in der Regel eine Pegelminderung von 2 bis 3 dB(A) erreicht werden. Die Effe k-
te sind vergleichbar mit einer Halbierung der Verkehrsmenge. Parallel wirken sich 
die geringeren Geschwindigkeiten auch auf die besonders störenden Spitzenpegel 
aus. Bei den Maximalpegeln besteht ein Minderungspotenzial von bis zu 5 dB(A).  

Weiterhin ist bereits  seit einigen Jahren die Wirksamkeit von Lärmminderungsma ß-
nahmen auch bei Minderungseffekt en von  weniger als  3 dB(A) anerkannt.  

Darüber hinaus werden innerorts durch die Geschwindigkeitsbegrenzungen ve r-
schiedene weitere positive Begleiteffekte erreicht:  

» Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verkürzung des Anhalteweges s o-
wie die Verminderung von Konfliktgeschwindigkeiten  

» Förderung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  

» Verbesserung der Aufenthaltsqualität  

» Reduzierung von Trennwirkungen / Verbess erung der Querungsbedingungen  
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» Erhöhung der Verträglichkeit zwischen Kfz -  und Radverkehr (Reduzierung der 
Geschwindigkeitsdifferenz)  

Insgesamt ist festzustellen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen ein bewährtes I n-
strument zur kurzfristige n Verringerung  der Lärmpegel in einem Straßenzug bilden.  

5.3 Rahmenbedingungen Lkw -Durchfahrtverbote  

Auch bei der Sperrung eines Straßenabschnittes für den Schwerverkehr handelt es 
sich um eine Verkehrsbeschränkung, welche den Rahmenbedingungen und Vorg a-
ben von § 45 StVO unterl iegt. Eine Anordnung aus Lärmschutzgründen ist grun d-
sätzlich möglich. Jedoch ist auch hier eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung 
der Rahmenbedingungen der Lärmschutz -Richtlinie -StV erforderlich.  

Hierbei kommen Verkehrsverbote nur in Betracht, wenn  andere Maßnahmen (Ve r-
kehrslenkung, Lichtzeichenregelung, Geschwindigkeitsbeschränkungen ) nicht g e-
eignet oder nicht ausreichend sind sowie  

ʸ̷Ǫɫɫ ǜȒǪ ƻǪˈɿɫǜǪʿǪ ŲǪʿȖǪȐʿˈȊ˿ɫȖȚȒɿɫ ǜǪʿ ȔǪ̷ǪȒȘȒȵǪɫ ŁȚʿƖȻǪ ˿ɫǜ ǜȒǪ ŲǪʿȖǪȐʿˈƻe-
dürfnisse dies zulassen, für die ausges chlossenen Verkehrsarten eine zumutbare 
und geeignete Umleitungsstrecke vorhanden ist und eine Verlagerung des Str a-
ßenverkehrslärms in andere schutzwürdige Gebiete nicht zu befürchten ist .̋  
(BMVBS, 23.11.2007) 

Die Erschließung der unmittelbar angrenzenden Grundstücke kann durch eine B e-
ˈǉȐȒȘǜǪʿ˿ɫȵ ɥȒȚ ǜǪɥ ƌ˿ˈƖȚ̖̖ǪȒǉȐǪɫ ʸĂɫȘȒǪȵǪʿ ȊʿǪȒʺ oder Einzelausnahmegenehm i-
gungen gewährleistet werden.  

Ñɫ îɿɥƻȒɫƖȚȒɿɫ ɥȒȚ ǜǪɥ ƌ˿ˈƖȚ̖̖ǪȒǉȐǪɫ ʸY˿ʿǉȐȵƖɫȵˈ̶ǪʿȖǪȐʿʺ ȒˈȚ ǜǪʿ ʟɿȚǪɫ̖ȒǪȘȘǪ 
Nutzerkreis hi ngegen deutlich weiter gefasst. Ausgenommen von der Sperrung 
sind gemäß Anlage 3 StVO in diesem Fall folgende Nutzergruppen:  

» Anliegerverkehr  

» Güterverkehr innerhalb eines Umkreises von 75 km ausgehend vom ersten B e-
ladeort  

» mautfreie Fahrzeuge  

Ausgewiesene Um leitungsstrecken sind im Falle einer besonderen Verkehrslage 
von einem Lkw -ŲǪʿƻɿȚ ɥȒȚ ǜǪɫ ƌ˿ˈƖȚ̖̖ǪȒǉȐǪɫ ʺY˿ʿǉȐȵƖɫȵˈ̶ǪʿȖǪȐʿʼ ǪƻǪɫȊƖȘȘˈ ȵe-
nerell ausgenommen.  

Generell ist mit der  Sperrung eines Straßenabschnittes für den Schwerverkehr  ein 
deutlicher Eingriff  in die Verkehrsnetzstruktur  verbunden . Entsprechend handelt es 
sich dabei um ein Lärmminderungsinstrument für den Ausnahmefall unter Würd i-
gung der speziellen ortskonkreten Rahmenbedingungen.  
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5.4 Rahmenbedingungen Lärmoptimierte r Fahrbahnbelä ge 

Bei den Anwend ungsmöglichkeiten von lärmoptimierte m Asphalt bestehen deutl i-
che Unterschiede zwischen Innerorts -  und Außerortsbereichen.  

So finden offenporige Asphalte (OPA bzw. ZWOPA) aufgrund ihrer spezifischen E i-
genschaften weitgehend  ausschließlich im Außerortsberei ch Anwendung. Bei  zu 
niedrigen Fahrgeschwindigkeiten setzen sich bei diesen die Poren schnell zu. Z u-
dem ist die Entwässerung der offenporigen Asphalte im Innerortsbereich mit h o-
hem Aufwand verbunden. Entsprechend ist auch eine Anwendung im Bereich von 
Brücken in der Regel nicht zielführend.  

Allerdings  ist auch in Innerortsbereichen mit einer hohen Betroffenheitsdichte eine 
lärmoptimierte Gestaltung der Fahrbahnoberflächen möglich.  Hierbei kommen ve r-
schiedene Oberbauformen, wie z. B. LOA 5D oder DSH -V 5 LO in Frage. 

Im Rahmen der Erprobung sind für lärmoptimierte Asphalte in den letzten Jahren 
vielfältige Erfahrungen gesammelt worden . Durch die lärmoptimierte Gestaltung 
der Fahrbahnoberflächen ist eine nachweisbare Minderung der Immissionspegel 
möglich. In d en Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (FGSV, 2019) ist für den 
AC D LOA ein Lärmminderungseffekt für den Pkw -Verkehr von -3,2 dB(A) angege-
ben. Ausgehend von zumeist höheren Lärmminderungseffekten im Neubauzustand 
sind auch nach längerer Liegedauer Pegelminderungen vorhanden, welche deutlich 
über den Standardasphaltbelägen liegen. Nach bisherigen Erfahrungen wird durch 
LOA 5D vor allem eine Geräuschminderung beim Pkw -Verkehr erreicht.  

Für die Umsetzung lärmarmer Asphaltdec kschichten wurde mittlerweile mit den 
Eympfehlungen für die Planung und Ausführung von lärmtechnisch optimierten 

Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA (E LA D)̋  (FGSV, 2014) eine Zu-
sammenfassung wichtiger Rahmenbedingung en veröffentlicht.  

Aus diesen sowie weiteren aktuellen Erfahrungen geht beispielsweise hervor, dass 
der Einsatz lärmoptimierten Asphaltes vom Typ LOA 5D nicht flächendeckend zie l-
führend ist. Vielmehr sind die Voraussetzungen jeweils im Einzelfall zu prüfe n. Im 
Vergleich zu den üblichen Standardasphaltbelägen besteht eine deutlich höhere 
Anfälligkeit gegenüber Schub -  und Torsionskräften. Entsprechend ist der Einsatz in 
Bereichen mit starkem Abbiege -  / Wendeverkehr insbesondere durch Lkw nicht g e-
eignet. Auch  Verkehrsflächen mit vielen Einbauten sind ungeeignet. Darüber hinaus 
bestehen besondere Anforderungen hinsichtlich des Einbaus.  

Neben dem LOA 5D kommen noch verschiedene andere Straßendeckschichttypen 
mit lärmmindernden Effekten in Frage (z. B. SMA -LA, DSH-V). Diese sind mit Ihren 
potenziellen Lärmminderungseffekten in den RLS -19 aufgeführt.  

In Summe ist festzustellen, dass durch lärmoptimierten Asphalt im Bereich von B e-
troffenheitsschwerpunkten innerorts ein wichtiger Beitrag zur Lärmminderung g e-
leistet  werden kann. Aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen sind die Ei n-
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satzmöglichkeiten jedoch eingeschränkt. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es 
sich daher eher um eine Einzelfall -  als um eine Standardlösung.  
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6 Maßnahmenkonzept  

6.1 Maßnahmenauswahl in de n Schwerpunktbereichen  

6.1.1 Methodik und Bewertungsmaßstäbe  

Haupt ziel des Lärmaktionsplanes  der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  ist die Ver-
meidung von Lärmbelastungen über 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags . Unter 
Berücksichtigung der Planungsziele (siehe Kap itel 4) werden für die im Rahmen der 
Bestandsanalyse identifizierten Schwerpunktbereiche / Hot -Spots (siehe 2.4.8) alle 
in Betracht kommenden Lärmminderungsmaßnahmen (siehe Kapitel 5.1) auf Grund-
lage der ortskonkreten Rahmenbedingungen geprüft. Zudem erfolgt eine Abw ä-
gung mit anderen ggf. gegenläufigen Interessen. Auf Grundlage der entspreche n-
den Betrachtungen werden abschließend die schwerpunktbezogen geeigneten 
Maßnahmen j eweils im Rahmen einer Einzelfallentscheidung bestimmt.  

Maßgebend ist hierbei die Differenz der Anzahl der Betroffenen Einwohner mit und 
ohne Lärmschutzmaßnahme. Diese repräsentiert folgende Wirkungen:  

» positive Effekte zu Gunsten der betroffenen Bewohner (Auswirkungen von 
Lärm auf die Gesundheit siehe auch Kapitel 1.4) 

» positive E ffekte durch Verringerung externer Kosten (Krankenkosten , Immob i-
lienpreise, mietbezogene Steuern, etc. ) 

Darüber hinaus erfolgt eine qualitative Bewertu ng weiterer Synergieeffekte sowie 
der Auswirkungen hinsichtlich der jeweiligen straßenabschnittsbezogenen Ra h-
menbedingungen und Verkehrsfunktionen . Auch die notwendigen Kosten sowie 
der erforderliche Zeitbedarf bis zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen we rden 
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.  

Eine Verschlechterung der Lärmsituation Dritter bildet kein generelles Ausschlus s-
kriterium  für eine Maßnahme . Maßgebend ist der Umfang der neu entstehenden 
Zusatzbelastungen. Gemäß BVerwG-Urteil 7 C 76/84 sind di Ǫ ḠʿȵǪʿ ̶ɿʿ ʸ̄ƻǪʿɥä-
ȻȒȵǪɥ ñƟʿɥʺ durch Verlagerungseffekte zu verschonen. Gemäß Lärmwirkungsfo r-
schung sind Pegelminderungen um 1 dB(A) oder weniger kaum wahrnehmbar. So-
fern dieser Wert unterschritten wird, werden die verkehrsverlagernden Effekten 
entspreche nd als unbedenklich eingestuft. Darüber hinaus sind Kompensationse f-
fekte durch parallele Begleitmaßnahmen im Sinne einer Gesamtbewertung zu b e-
rücksichtigen.  

Gemäß § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benu t-
zung bestimmter Stra ßen oder Straßenstrecken zum Schutz der Wohnbevölkerung 
vor Lärm und Abgasen beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Eine 
entsprechende Anordnung ist gemäß § 45 Abs. 9 S. 2 StVO nur zulässig  
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ʸ̷Ǫɫɫ Ɩ˿Ȋ ½ʿ˿ɫǜ ǜǪʿ ƻǪˈɿɫǜǪʿǪɫ ʄʿȚȘȒǉȐǪɫ ŲǪʿȐƟȘȚɫȒˈse eine Gefahrenlage besteht, 
ǜȒǪ ǜƖˈ ƖȘȘȵǪɥǪȒɫǪ ĳȒˈȒȖɿ ǪȒɫǪʿ GǪǪȒɫȚʿƟǉȐȚȒȵ˿ɫȵ ǃǽǅ ǪʿȐǪƻȘȒǉȐ ̄ƻǪʿˈȚǪȒȵȚǔʺ 
(Bundesrepublik Deutschland, 2013 in der Fassung vom 12.07.2021)  

Die Grenze des billigerweise zumutbaren Verkehrslä rms ist nicht durch einen g e-
setzlich bestimmten Grenzwert festgelegt, sondern jeweils im Einzelfall zu klären. 
Eine Orientierung, wo straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen insb e-
sondere in Betracht kommen, bieten die in Kapitel 5.2 aufgeführten Richtwerte der 
Lärmschutzrichtlinien -StV. Allerdings bilden diese gemäß BVerwG-Urteil 7 C 76/84 
lediglich den Einsatzbereich ab, wo sich das Ermessen bereits zu einer Pflicht zum 
Einschreiten verdichtet. Eine Abwägung ist bereits bei  deutlich geringeren Lärmp e-
geln notwendig. Im Urteil 8 A 4230/01 des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein -
Westphalen vom 21. Januar 2003 wird hierzu Folgendes festgehalten:  

Dyie Vorschriften der 16. BImSchV finden bei der Beurteilung der zumutbaren 
Lärmbelästigung im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO zwar nicht unmittelbar 
Anwendung. Diese Verordnung bestimmt die Schwelle der Zumutbarkeit vo n Ver-
kehrslärm nur für den Bau und die wesentliche Änderung u.a. von öffentlichen 
Straßen. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV können aber im 
Anwendungsbereich des § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO als Orientierungshilfe hera n-
gezogen werden, weil sie ganz allgemein die Wertung des Normgebers zum Au s-
druck bringen, von welcher Schwelle an eine nicht mehr hinzunehmende Beei n-
trächtigu ng der jeweiligen Gebietsfunktion anzunehmen ist.  ̋ (OVG NRW, 
21.01.2003) 

Die entsprechenden Grenzwerte für Mischgebiete (54 dB(A) nachts bzw. 64 dB(A) 
tags) korrespondieren mit den für die Lärmaktionsplanung definierten Prüf -  bzw. 
Zielwerten.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Umgebungslärmrichtlinie keinen ordnung s-
rechtlichen Ansatz, sondern einen Managementansatz verfolgt. Maßgebend ist d a-
her neben der  Vermeidung oder Verhinderung erheblichen Lärms explizit auch die 
Verbesserung der Lärmsituation insgesamt. Dementsprechend bilden die Vorgaben 
der Lärmschutz -Richtlinien -StV eine Orientierungshilfe jedoch keine zwingende 
Anordnungsvoraussetzung.  

Bei der Abwägung der verkehrsorganisatorischen Maßnahmen sind jeweils einzel-
fal lbezogen alternative Handlungsansätze zur Lärmminderung zu prüfen. Hierbei 
sind jedoch folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

Passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden (Schallschutzfenster, Lüfter, 
Verglasung von Balkonen etc.) mindern lediglich den Lärm i nnerhalb der Wohnu n-
gen. Die Außenwohnflächen werden durch diese nicht geschützt. Daher haben g e-
eignete aktive Maßnahmen an der Quelle grundsätzlich Vorrang vor passiven Ma ß-
nahmen. Letztere sollten entsprechend lediglich ergänzend bzw. hilfsweise zur A n-
wend ung kommen.  

http://dejure.org/gesetze/StVO/45.html
http://dejure.org/gesetze/StVO/45.html
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Vielfach wäre es aus Lärmgesichtspunkten zweckmäßig den bestehenden Fah r-
bahnbelag in den Hot -Spot -Bereichen durch einen lärmoptimierten Asphalt zu e r-
setzen. Allerdings besteht zumeist in Bezug auf den allgemeinen baulichen Zustand 
der Fahrbahn oberflächen kein Handlungsbedarf für eine Sanierung. Die hohen zu-
sätzlichen Investitionskosten sind wirtschaftlich nicht vertretbar . Entsprechend ist 
eine Umsetzung im kurz -  bis mittelfristigen Zeithorizont zumeist unrealistisch. S o-
bald der bestehende Fahr bahnbelag ausgetauscht wird, sollte jedoch durch den 
Straßenbaulastträger ein lärmoptimierter Fahrbahnbelag eingebaut werden. Dieser 
ist zum entsprechenden Zeitpunkt aus wirtschaf t lichen Gesichtspunkten so ausz u-
wählen, dass mit verhältnismäßigem Aufwand ei ne maximale Verbesserung der 
Lärmsituation erreicht wird.  
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6.1.2 Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Kernbereich)  

̷̖ȒˈǉȐǪɫ ŴɿȘȚǪʿˈǜɿʿȊǪʿ ŁȚʿƖȻǪ ˿ɫǜ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ 

6.1.2.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Bundesautobahn BAB 10 , Europast raße E 55 

Funktion der Straße  » kontinentale Verbindungsfunktion zwischen Metropolen  
» Austauschbeziehungen im Ballungs raum  

Verkehrsaufkommen  51.367 Kfz/24h 

Schwerverkehrsanteil  20,8 %  

zul. Geschwindigkeit  Richtgeschwindigkeit 130 km/h, Teilabschnitt 100 k m/h im 
Zeitraum 22 -6 Uhr mit Zusatzzeichen Lärmschutz (zw. ASS 
Rüdersdorf und etwa in Höhe HNr. 21 Friedrich -Engels-Ring) 

Fahrbahnoberfläche  Splittmastixasphalt, im Bereich der Mühlenfließbrücke: Gus s-
asphalt lärmreduzier t  

ÖPNV-Nutzung  nationaler und inte rnationaler Fernbusverkehr  

Radverkehrsführung  Benutzung nur durch Kfz, deren baubedingte Höchstg e-
schwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt  

Querungsmöglichkeiten  » Unterführung Mühlenfließbrücke ( Schöneicher Straße , 
Mühlenstraße, Landhof)  

» Unterführung Puschkin straße  
» Unterführung Kalkgrabenbrücke (Seestraße, Karlstraße  
» Unterführung  Waldstraße  

» Unterführung Woltersdorfer Straße  

Gebietseinstufung FNP  Wohnbauflächen sowie gemischte Bauflächen  

Art der Bebauung  » Einzelhausbebauung Woltersdorfer Straße, östlich un-
mit telbar angrenzend  

» Großwohnblöcke Wohngebiet Brückenstraße , ca. 70 m 
östlich  

» Friedrich -Anton -von -Heinitz -Gymnasium, Grund -  und 

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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Oberschule Rüdersdorf, Kita und Hort Rappelkiste, ca. 
200 m nordöstlich  

» Einzelhausbebauung Bereich Waldstraße , beidseitig u n-
mittel bar angrenzend  

» Wohnblöcke sowie Einzelhausbebauung Altegrund  (ein-
schl. Ortszentrum Rüdersdorf), unmittelbar nordöstlich 
angrenzend  

» Wohnblöcke sowie Einzelhausbebauung Bergmannsglück 
unmittelbar südwestlich angrenzend  

» Wohnblöcke sowie Kulturhaus, unmittel bar nordöstlich 
angrenzend  

» Einzelhausbebauung Landhof / Mühlenstraße, beidseitig 
unmittelbar angrenzend  

» Einzelhausbebauung Berghof, ca. 230 m südwestlich  

Sonstiges  » niveaufrei , 6- streifiger Fahrbahnquerschnitt  

» zwei große Brückenbauwerke: Mühlenfließbrücke  (ca. 
700 m), Kalkgrabenbrücke (ca. 200 m)  

» absorbierendes bzw. hochabsorbierendes Lärmschut z-
bauwerk (Wand bzw. Kombination, 3 Ȁ 6 m) Nordostseite 
Ȓɥ ĂƻˈǉȐɫȒȚȚ ̷̖ȒˈǉȐǪɫ įƖʿȖʟȘƖȚ̖ ʸîƖȘȖƻǪʿȵǪ čˈȚʺ ʢȖɥ 
˷ȬǗ˭ʤ ˿ɫǜ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ ʢȖɥ ˷ʋǗȡʤ 

» absorbier endes bzw. hochabsorbierendes Lärmschut z-
bauwerk (Wand bzw. Kombination, 2 Ȁ 4 m) Südwestseite 
Ȓɥ ĂƻˈǉȐɫȒȚȚ ̷̖ȒˈǉȐǪɫ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ ʢȖɥ 
21,6) und östlichem Widerlager Kalkgrabenbrücke (km 
23,4)  

Tab. 13 Rahmenbedingunge n Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Kernbereich)  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) 1 6 > 70 dB(A) 0 2 

> 55 dB(A) 32 94  > 65 dB(A) 6 47 

> 45 dB(A) 1.252 960  > 55 dB(A) 941 676 

LKZ 55 dB(A) 2 14 LKZ 65 dB(A) 1 5 

LKZ 45 dB(A) 437 488  LKZ 55 dB(A) 238 304  

weiterer Handlungsbedarf:  

» fehlende generelle Geschwindigkeitsbegrenzung (Lärmberechnungen mit Richtg e-
schwindigkeit 130 km/h unterschätzen tatsä chliche Lärmsituation)  

» besondere Lästigkeit des Autobahnlärms aufgrund der dauerhaften Geräuschbela s-
tungen (siehe Kapitel 2.4.3) 

» hoher Grundlärmpegel mit einer weitreichenden Flächenwirkung  
» zusätzliche Spitzenpegelbelastungen dur ch Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten  
» Schul-  und Kita -Standort im Einwirkbereich des Autobahnlärms  

Tab. 14 Betroffenheiten / Konflikte Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Kernbereich)  
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geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben a us Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

» nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h im Bereich 
der Mühlenfließ -  und Kalkgrabenbrücke  

» Lärmschutzbauwerke auf der Nord -  und Südseite der Autobahn 
(Wand bzw. Kombination)  

» lärmoptimierte Sanieru ng der Brückenübergänge  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

» Sanierung der Brückenbauwerke  

Tab. 15 Sachstand Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Kernbereich)  

6.1.2.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der BAB 10 bildet der lokal durch den Autobah n-
verkehr emittierte Straßenverkehrslärm. Folgende Maßnahmen zur Lärmmind e-
rung sind technisch möglich und kurz -  bis mittelfristig grundsätzlich realisierbar:  

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h tags  

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h sowie 60 km/h 
für den Lkw -Verkehr nachts  

Eine Erhöhung der bestehenden Schal lschutzwände ist generell ebenfalls denkbar, 
jedoch kurz bis mittelfristig nicht umsetzbar. Insbesondere im Bereich des Brücke n-
bauwerkes sind hierbei zudem zusätzliche Aspekte (Statik, Windlasten, etc.) zu b e-
achten. Der Einsatz von offenporigem Asphalt  ist  im Bereich des Brückenbauwerkes 
bautechnisch nicht zielführend.  

6.1.2.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderung en der Lärmbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf der Autobahn sind in Tab. 16 zusammengefasst.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 6 2 -67 % > 70 dB(A) 2 2 +-0 %  

> 55 dB(A) 94  28 -70 % > 65 dB(A) 47 22 -53 % 

> 45 dB(A) 960  60 3 -37 % > 55 dB(A) 676 552 -18 % 

LKZ 55 dB(A) 14 3 -79 % LKZ 65 dB(A) 5 2 -60 %  

LKZ 45 dB(A) 488  237 -51 % LKZ 55 dB(A) 304  213 -30 % 

Tab. 16 Wirkungseinschätzung  -  Geschwindigkeitsbegrenzung  Hot -Spot  
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Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deutliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft sowohl den Bereich der 
gesundheitsrelevanten Betroffenheiten als auch die von der Autobahn ausgehe n-
den erheblichen Beläs tigungen. Die Emissionspegelminderung liegt nachts im B e-
reich von  -2,1 bis -4,0 dB(A). Für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h in 
den Tagesstunden  fallen die Minderungseffekte mit -1,2 bis -1,4 dB(A) deutlich 
niedriger aus.  

6.1.2.4 Grundlagen für die Inte ressenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrelevanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Der Autobahnlärm ist durch eine große Einwirktiefe sowie eine h o-
he Lästigkeit gekennzeichnet.  

» Für eine Vielzahl von Einwohnern im Gemeindegebiet sind erhebl i-
che Belästigungen durch den Autobahnlärm zu verzeichnen.  

» Insgesamt ist e ine erhebliche Lärmbetroffenheit gegeben.  
» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürba re Lärment-

lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  

» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffekte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

» Stärkung der Entwicklungspotenziale der Gemeinde.  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für den MIV erhöht sich durch die Geschwind igkeit s-
begrenzung wie folgt (Konstantfahrt über ca. 2,5 km):  
- Pkw-Verkehr 100  km/h  tags  um ca. 21 s  

- Pkw-Verkehr 80 km/h nachts  um ca. 23 s 
- Lkw-Verkehr 60 km/h nachts um ca. 38 s  
(Basiswerte: Richtgeschwindigkeit 130 km/h tags bzw. bestehende 
Geschwindigkei tsbeschränkung 100 km/h nachts)  

Straßenfunktion  » Die Funktion der Bundesautobahn  wird durch die Geschwindi g-
keitsbegrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Im Vergleich  zu den Alternativverbindungen ergeben sich au f-
grund der niveaufreien und geradlinigen Trassierung weiterhin 
deutliche Vorteile. Kleinräumige Verlagerungen sind daher nicht zu 
erwarten.  

» Im Vergleich mit den anderen zentralen Nord -Süd-Verbindungen 
im Ballungsraum Berlin (BAB 113, BAB 10-Westring) ist angesichts 
der geringen Fahrzeitveränderungen (< 1 Min) nicht mit signifika n-
ten Verlagerungseffekten zu rechnen.  
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Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Effekte ÖPNV  » Es ist lediglich langlaufender Fernbusverkehr betroffen. Ang e-
sichts der geringen Fa hrzeitveränderungen (< 1 Min) nicht mit si g-
nifikanten Auswirkungen zu rechnen.  

LSA-Steuerung  » keine LSA vorhanden  

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und Anhaltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  

» Reduzierung von Auf wirbelung und Abrieb  
» Reduzierung des CO2-Ausstoßes  

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 17 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effe kte Geschwindigkeitsbeschränkung  

6.1.2.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 17 sind die ort skonkreten Rahmenbedingungen und Effekte einer Geschwi n-
digkeitsbegrenzung für den Ortskernbereich im Zuge der BAB 10 zusammenge-
fasst. Sowohl für die einzelnen Immissionspunkte als auch hinsichtlich der Betroff e-
nenzahlen konnte eine deutliche Verbesserung der Lärmsituation nachgewiesen 
werden  (siehe Kapitel 6.1.2.3). Die Geschwindigkeitsbe grenzung für den Kernbereich 
ǜǪʿ ʸčʿȚˈǜ˿ʿǉȐȊƖȐʿȚʺ ǜǪʿ Ă˿ȚɿƻƖȐɫ ȒˈȚ Ȋ̄ʿ ǪȒɫǪ ȵʿɿȻȊȘƟǉȐȒȵǪ ñƟʿɥɥȒɫǜǪʿ˿ɫȵ ȵǪǪȒg-
net.  Sie ist zeitnah ohne großen Kostenaufwand realisierbar.  

Ähnliche Maßnahmen wurden aus Gründen des Lärmschutzes bereits auf anderen 
Teilabschnit ten des Autobahnnetzes realisiert (siehe Abb. 36). Die Verkehrs-  und 
Verbindungs funktion der Autobahn wird durch die  Anordnung einer entspreche n-
den Geschwindigkeitsb egrenzung  nicht generell in Frage gestellt. Die geringen  
Fahrzeitverluste fallen mit Blick auf die Lärm -  und Betroffenenminderungswirkung 
der Maßnahme nicht ins Gewicht.  

 

  

Abb. 36 Geschwindigkeitsbegrenzungen (A 10 Hohen Neuendorf / A 995 Unterhaching) 
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Die Geschwindigkeitsbegren zung auf 100 km/h tags sowie 80 km/h nachts  (22-6 
Uhr)  bzw. 60 km/h nachts  (22-6 Uhr)  für den Lkw -Verkehr wird entsprechend für 
die BAB 10 im Teilabschnitt zwischen Woltersdorfer Straße und Anschlussstelle 
ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ als kurzfristige Sofortmaßnahme fest gesetzt .  

Sie kann nach Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelages bzw. einer Erhöhung 
der Lärmschutzwände auf ihre Erforderlichkeit geprüft und , sofern die gesund-
heitsrelevanten Schwellwerte von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags unte r-
schritten sind, aufgehoben werden.  

6.1.3 Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Randbereiche) 

zwischen Brotsteig und Woltersdorfer Straße sowie  
̷̖ȒˈǉȐǪɫ ǜǪɫ ĂɫˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪɫ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ ˿ɫǜ ʸGǪʿȘȒɫ-ÊǪȘȘǪʿˈǜɿʿȊʺ 

6.1.3.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Bundesautobahn BAB 10, Europastraße E 55  

Funktion der Straße  » kontinentale Verbindungsfunktion zwischen Metropolen  
» Austauschbeziehungen im Ballungsraum  

Verkehrsaufkommen  51.367 Kfz/24h  

Schwerverkehrsanteil  20,8  % 

zul. Geschwindigkeit  Richtgeschwindigkeit 130 km/h, in Fahrtrichtung Hamburg / 
Prenzlau nördlich Vogelsdorfer Straße 120 km/h in Kombin a-
ȚȒɿɫ ɥȒȚ ½ǪȊƖȐʿǪɫ̖ǪȒǉȐǪɫ ʸŲɿʿˈȒǉȐȚ ŴȒȘǜ̷ǪǉȐˈǪȘʺ 

Fahrbahnoberfläche  Splittmastixasphalt  

ÖPNV-Nutzung  nationaler und internationaler F ernbusverkehr  

Radverkehrsführung  Benutzung nur durch Kfz, deren baubedingte Höchstg e-
schwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt  

Querungsmöglichkeiten  » Überführung Vogelsdorfer Straße  
» Überführung Brotsteig  

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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Gebietseinstufung FNP  Wohnbauflächen sowie punktuell g emischte Bauflächen  

Art der Bebauung  » Einzelhausbebauung und Großwohnblöcke  Schulzenhöhe 
ca. 700 m nordöstlich  

» Einzelhausbebauung Grünelinde ca. 700 m westlich  
» Einzelhausbebauung Berghof Weiche ca. 375 m  
» Einzelhausbebauung  Altrüdersdorf ca. 630 m östlich  

Sonstiges  » niveaufrei 6 -streifiger Fahrbahnquerschnitt  
» Lärmschutzwall / -wand im Bereich des Parkplatzes 
ʸîƖȘȖƻǪʿȵǪ čˈȚʺ Ɩ˿Ȋ ǜǪʿ čˈȚˈǪȒȚǪ 

Tab. 18 Rahmenbedingungen Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Randbereiche ) 

 

Lärmbetroffenheiten  nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) 0 0 > 70 dB(A) 0 0 

> 55 dB(A) 0 2 > 65 dB(A) 0 0 

> 45 dB(A) 8 203 > 55 dB(A) 5 105 

LKZ 55 dB(A) 3 0 LKZ 65 dB(A) 2 0 

LKZ 45 dB(A) 14 53 LKZ 55 dB(A) 8 15 

weiterer Handlungsbedarf:  

» fehlende generelle Geschwindigkeitsbegrenzung (Lärmberechnungen mit Richtg e-
schwindigkeit 130 km/h unterschätzen tatsächliche Lärmsituation)  

» besondere Lästigkeit des Autobahnlärms aufgrund der  dauerhaften Geräuschbela s-
tungen (siehe Kapitel 2.4.3) 

» hoher Grundlärmpegel mit einer weitreichenden Flächenwirkung  
» zusätzliche Spitzenpegelbelastungen durch Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten  

Tab. 19 Betroffenheiten /  Konflikte Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Randbereiche) 

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

» Lärmschutzwall / -̷Ɩɫǜ Ȓɥ GǪʿǪȒǉȐ ǜǪˈ įƖʿȖʟȘƖȚ̖Ǫˈ ʸîƖȘȖƻǪʿȵǪ 
čˈȚʺ Ɩ˿Ȋ ǜǪʿ čˈȚˈǪȒȚǪ 

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret ge plante 
Maßnahmen  

-  

Tab. 20 Sachstand Hot -Spot  -  BAB 10 Berliner Ring (Randbereiche)  
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6.1.3.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der BAB 10 bildet der lokal durch den Autobah n-
verkehr emittierte Straßenverkehrs lärm. Folgende Maßnahmen zur Lärmmind e-
rung sind technisch möglich und kurz -  bis mittelfristig grundsätzlich realisierbar:  

ɦ Umwandlung der aktuell gültigen Richtgeschwindigkeit von 130 km/h in eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h  

6.1.3.3 Wirkungsanalyse  

Rechnerisch ergibt sich durch die Maßnahme kein Lärmminderungseffekt, da b e-
reits im Bestand mit der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gerechnet worden ist.  

Praktisch ist jedoch von einer Reduzierung der Lärmpegel auszugehen. Dies betrifft 
insbesondere die Max imalpegel und besonders störende Lärmspitzen.  

6.1.3.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekt e  
Geschwindigkeitsbeschränkung  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Durch die fehlende generelle Geschwindigkeitsbegrenzung erg e-
ben sich für eine Vielzahl vo n Einwohnern im Gemeindegebiet er-
hebliche Belästigungen durch den Autobahnlärm.  Diese werden 
über die Berechnungen (für Richtg eschwindigkeit 130 km/h ) nicht 
abgebildet.  

» Der Autobahnlärm ist durch eine große Einwirktiefe sowie eine h o-
he Lästigkeit gekennzeic hnet.  

» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine Reduzierung der 
erheblichen Belästigungen möglich.  

» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Stärkung der Entwicklungsp otenziale der Gemeinde.  

Effekte MIV  » keine Fahrzeitverlängerung gegenüber der aktuell bereits gültigen 
Richtgeschwindigkeit  

Straßenfunktion  » Die Funktion der Bundesautobahn wird durch die Geschwindi g-
keitsbegrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Im Vergleich zu den Alternativverbindungen ergeben sich au f-
grund der niveaufreien und geradlinigen Trassierung weiterhin 
deutliche Vorteile. Kleinräumige Verlagerungen sind da her nicht zu 
erwarten.  

» Im Vergleich mit den anderen zentralen Nord -Süd-Verbindungen 
im Ballungsraum Berlin (BAB 113, BAB 10-Westring) ist angesichts 
der geringen Fahrzeitveränderungen (< 1 Min) nicht mit signifika n-
ten Verlagerungseffekten zu rechnen.  

Eff ekte ÖPNV » keine 
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Zusammenfassung der Effekt e  
Geschwindigkeitsbeschränkung  

LSA-Steuerung  » keine LSA vorhanden  

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und Anhaltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  
» Reduzierung des CO2-Ausstoßes  

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  

» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 21 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekte Geschwindigkeitsbeschränkung  

6.1.3.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 21 sind die ort skonkreten  Rahmenbedingungen und Effekte einer generellen 
Geschwindigkeitsbegrenzung  auf 130 km/h im Zuge der BAB 10 in den Ortsrandb e-
reichen  zusammengefasst.  

Obschon rechnerisch aufgrund der technischen Vorgaben durch die M aßnahme 
keine Lärmminderungswirkung nachweisbar ist, sind rein praktisch die positiven E f-
fekte zur Vermeidung unnötiger Lärmbelästigungen durch die Maßnahme klar e r-
kennbar. Auf die Differenzen zwischen den tatsächlichen Geschwindigkeiten auf 
Autobahnen ohn e Beschränkung im Vergleich zur Richtgeschwindigkeit wurde im 
Kapitel 2.1.8 ausführlich eingegangen. Die entsprechenden Zusatzbelastungen kö n-
nen durch eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung im Siedlungsnahen Umfeld 
vermieden w erden. Die Umsetzung ist zeitnah ohne großen Kostenaufwand real i-
sierbar.  

Neben den positiven Effekten für den Gesundheitsschutz entstehen durch die G e-
schwindigkeitsbegrenzungen ebenfalls positive Auswirkungen auf die Verkehrss i-
cherheit. Untersuchungen des  Landes Brandenburg  (Schlothauer & Wauer, 2007)  
haben gezeigt, dass Autobahnabschnitte mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 130 km/h gegenüber Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen deutl i-
che Vorteile (niedrigere Unfa llkostenraten) aufweisen. Im Kosten -Nutzen -Vergleich 
sind die Reduzierungen bei den Unfallkosten deutlich höher, als die der gegenübe r-
stehenden Erhöhung der Zeitkosten. Hierbei wurden weitere positive Effekte auf 
andere externe Kosten, welche z. B. durch L ärm und CO2-Ausstoß verursacht we r-
den, noch gar nicht berücksichtigt.  

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h wird entsprechend für die BAB 10 
im Teilabschnitt Brotsteig und Woltersdorfer Straße sowie zwischen den A n-
ˈǉȐȘ˿ˈˈˈȚǪȘȘǪɫ ʸĳ̄ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ ˿ɫǜ ʸGǪʿlin-ÊǪȘȘǪʿˈǜɿʿȊʺ ƖȘˈ Ȗ˿ʿ̖ȊʿȒˈȚȒȵ ƖȘˈ ǜƖ˿ǪʿȐƖȊȚǪ 
Lärmminderungsmaßnahme festgesetzt.  
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6.1.4 Hot -Spot  -  B1 / B 5 Berliner Straße (Tasdorf)  

zwischen L 303 und Kurze Straße  

6.1.4.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Bundesstraße  B 1 / B 5 

Funktion der Straße  » überregionale Verb indung  
» Verbindung Berlin -  Rüdersdorf bei Berlin -  Müncheberg -  

Küstrin / Frankfurt (Oder)  

Verkehrsaufkommen  14.630  Kfz/24h  

Schwerverkehrsanteil  15,7 % 

zul. Geschwindigkeit  50 km/h, 30 km/h im Teilabschnitt zwischen HNr. 23a und 32 
für den Schwerverkehr  im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr  

Fahrbahnoberfläche  Splittmastixasphalt  

ÖPNV-Nutzung  Buslinie 951 (38 Fahrten werktags, 13 Fahrten Sa, So, Fei) 
keine Haltestelle  

Radverkehrsführung  westlich Tasdorf Süd: einseitiger in beide Richtungen benu t-
zungspflich tiger gemeinsamer Geh -  und Radweg Nordseite  

östlich Tasdorf Süd:  Mischverkehr mit dem MIV  

Querungsmöglichkeiten  » LSA am Knotenpunkt Berliner Straße / Ernst -Thälmann -
Straße / Altlandsberger Straße  

» Mittelinsel westlich der Einmündung Tasdorf Süd  

Gebietseinstufung FNP  gemischte Bauflächen  sowie teilweise gewerbliche Baufl ä-
chen auf der Südseite  

Art der Bebauung  lockere Einzelhausbebauung  sowie teilweise Gewerbebauten 
auf der Südseite  

Sonstiges  » keine Ortseingangsgestaltung  
» beidseitig lückenhaft alleeartiger A ltbaumbestand  

Tab. 22 Rahmenbedingungen Hot -Spot  -  Berliner Straße (Tasdorf)  

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) 24 25 > 70 dB(A) 20 0 

> 55 dB(A) 53 53 > 65 dB(A) 48  31 

> 45 dB(A) 175 159 > 55 dB(A) 147 135 

LKZ 55 dB(A) 70 65 LKZ 65 dB(A) 55 19 

LKZ 45 dB(A) 605  616 LKZ 55 dB(A) 495 315 

weiterer Handlungsbedarf:  

» fehlende Radverkehrsinfrastruktur im Teilabschni tt zwischen der Einmündung Tasdorf 
Süd und dem östlichen Ortseingang  

» Trennwirkungen durch die hohen Kfz -Verkehrsaufkommen  
» unangepasste Geschwindigkeiten in den Ortseingangsbereichen  
» unangepasste Geschwindigkeiten insbesondere in den Schwachlastzeiten (Lärm spitzen 

durch einzelne zu schnell fahrende Fahrzeuge)  

Tab. 23 Betroffenheiten und Konflikte Hot -Spot  -  Berliner Straße (Tasdorf)  

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

» nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung (22 -6 Uhr) für den 
Schwerverkehr auf 30 km/h  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

» Bundesverkehrswegeplan , vordringlicher Bedarf : Ortsumfa hrung 
B 1 Tasdorf als südliche Umfahrung des Ortsteils parallel Güte r-
bahngleis Richtung Herzfelde  (BMVI, 2019) 

Tab. 24 Sachstand Hot -Spot  -  Berliner Straße (Tasdorf)  

6.1.4.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der Berliner Straße bildet der lokal durch den 
Bundesstraßenverkehr emittierte Straßenverkehrslärm. Folgende Maßnahmen zur 
Lärmminderung sind technisch möglich  und kurz -  bis mittelfristig grundsätzlich 
realisierbar:  

ɦ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (z. B. LOA 5D, DSH -ŲǗǽʤ 

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h  

Die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen lediglich für den Schwerve r-
kehr sind als nicht ausreichend  anzusehen. Der Einbau von lärmoptimiertem A s-
phalt ist angesichts des aktuellen Oberflächenzustandes aus wirtschaftlichen Grü n-
den kurz -  bis mittelfristig nicht zielführend (siehe hierzu auch Kapitel 6.1.1). 
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Aufgrund der städtebaulich räumlichen Situation scheidet der Bau von Schal l-
schutzwänden als Lärmminderungsmaßnahme in der Berliner Straße aus. Eine g e-
nerelle Entlastung des Straßenabschnittes durch eine Neubautrasse ist Bestandteil 
des Bundesverkehrsw egeplanes. Allerdings ist ein konkreter Umsetzungstermin 
aktuell noch nicht absehbar.  

6.1.4.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderungen der Lärmbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf der Berliner Straße  sind in Tab. 25 zusammengefasst.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 25 16 -36 % > 70 dB(A) 0 0 +-0 %  

> 55 dB(A) 53 48  -8 % > 65 dB(A) 31 21 -32 % 

> 45 dB(A) 159 156 -1 % > 55 dB(A) 135 128 -5 % 

LKZ 55 dB(A) 65 49  -58 % LKZ 65 dB(A) 19 9 -55 % 

LKZ 45 dB(A) 616 528 -14 % LKZ 55 dB(A) 315 239 -24 % 

Tab. 25 Wirkungseinschätzung -  Geschwindigkeitsbegrenzung Hot -Spot  

Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deutliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft insbesondere  den Bereich 
der gesundheitsrelevanten Betroffenhe iten. Die Emissionspegelminderung liegt im 
Bereich von -1,1 bis -1,5 nachts bzw. ca. -1,8 dB(A) tags. Darüber hinaus  trägt die 
Maßnahme parallel zur Reduzierung der erheblichen Belästigungen bei.  

6.1.4.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrelevanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine erhebliche Lärmbetroffenheit ist gegeben.  
» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürbare Lär ment-

lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  

» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeit ig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffekte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für den MIV erhöht sich durch die Geschwindigkeit s-
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Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

begrenzung 30 km/h um ca. 36 s (Konstantfahrt über  ca. 750 m). 

Straßenfunktion  » Die Funktion der Bundes straße  wird durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Die Wegstrecke der Alternativverb indung über die Altlandsberger 
Straße ist deutlich länger (ca. 300 m). Mit kleinräumigen Au s-
weichverkehren ist entsprechend nicht zu rechnen.  

» Der zusätzlich erforderliche Zeitbedarf für Parallelverbindungen im 
regionalen Kontext übersteigt die geringen Fah rzeitveränderu n-
gen (< 1 Min). Es ist nicht mit signifikanten Verlagerungseffekten 
zu rechnen.  

Effekte ÖPNV  » Die potenziellen Fahrzeitverluste entsprechen denen des Kfz -
Verkehrs.   

LSA-Steuerung  » Innerhalb des Abschnittes befinden sich zwei Lichtsignalanlage n. 
Eine Koordinierung ist aktuell nicht erkennbar.  

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und Anhaltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  

» Verbesserung der Rahmenbedingungen für den  Radverkehr  
» Verbesserung der Querungsbedingungen  

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 26 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekt e Geschwindigkeitsbeschränkung  

6.1.4.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 26 sind die ort skonkreten  Rahmenbedingungen und  Effekte einer G e-
schwindigkeitsbegrenzung für alle Fahrzeuge im Zuge der Berliner Straße zusam-
mengefasst. Sowohl für die einzelnen Immissionspunkte als auch hinsichtlich der 
Betroffenenzahlen konnte eine Verbesserung der Lärmsituation nachgewiesen 
werden (siehe Kapitel  6.1.4.3). Die verhältnismäßig geringen e inzelpunktbezogenen 
Pegelminderungswerte werden durch die große Minderungswirkung hinsichtlich 
der Betroffenen kenn zahlen aufgewogen. Die Veränderungen finden zu großen Te i-
len innerhalb der Pegelklassen statt. Dies lässt sich an den deutlich größeren A b-
nahm en im Bereich der Lärmkennziffern ablesen. Zudem ist die bereits bestehende, 
nicht ausreichende Geschwindigkeitsbegrenzung für den Schwerverkehr bei der I n-
terpretation der Daten zu berücksichtigen. Insgesamt ist festzustellen, dass die ge-
nerelle Geschwindigkeits begrenzung  für eine  zusätzliche  straßenabschnittsbez o-
gene Lärmminderung geeignet  ist . Sie ist zeitnah ohne großen Kostenaufwand re a-
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lisierbar.  Die geringen Fahrzeitverluste fallen mit Blick auf die Lärm -  und Betroffe n-
enminderungswirkung der Maßnahme n icht ins Gewicht.  

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wird entsprechend für die Berliner 
Straße (B 1 / B 5) im Teilabschnitt zwischen L 303 und Kurze Straße als kurzfristige 
Sofortmaßnahme festgesetzt.  

Sie kann nach Einbau eines lärmoptimierten Fah rbahnbelages  bzw. der Umsetzung 
der geplanten Ortsumfahrung  auf ihre Erforderlichkeit geprüft und, sofern die g e-
sundheitsrelevanten Schwellwerte von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags u n-
terschritten sind, aufgehoben werden.  

6.1.5 Hot -Spot  -  B1 / B 5 Chausseestraße (Lichtenow)  

zwischen Dorfstraße und Kag eler Straße  

6.1.5.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Bundesstraße B 1 / B 5 

Funktion der Straße  » überregionale Verbindung  
» Verbindung Berlin -  Rüdersdorf bei Berlin -  Müncheberg -  

Küstrin  /  Frankfurt (Oder)  

Verkehrsaufkommen  westlich Kag eler Straße:  9.084 Kfz/24h  
östlich Kag eler Straße:  7.032 Kfz/24h  

Schwerverkehrsanteil  westlich Kag eler Straße:  10,6 % 
östlich Kag eler Straße:  13,3 % 

zul. Geschwindigkeit  50 km/h , 30 km/h im Teilabschnitt zwischen HNr. 3 und 20 
für den Schwerverkehr  

Fahrbahnoberfläche  Splittmastixasphalt  

ÖPNV-Nutzung  » Buslinie 429 (17 Fahrten werktags)  
» zwei Haltestelle n (westlich Kag eler Straße)  

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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Radverkehrs führung  » in Richtung Osten benutzungspflichtiger gemeinsamer 
Geh-  und Radweg  

» in Richtung Westen benutzungspflichtiger gemeinsamer 
Geh-  und Radweg im Abschnitt zwischen HNr. 39 und 20  

Querungsmöglichkeiten  » Mittelinsel in Höhe B ˿ˈȐƖȘȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸñȒǉȐȚǪɫɿ̷Ǘ YɿʿȊ ̋
» LSA am Knotenpunkt Ch ausseestraße / Kageler Straße  

Gebietseinstufung FNP  gemischte Bauflächen  

Art der Bebauung  beidseitig durchgehend lockere Einzelhausbebauung  

Sonstiges  » keine Ortseingangsgestaltung  
» ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachung in Höhe HNr.  33 
» beidseitig lückenhaft alleeartiger Altbaumbestand  

Tab. 27 Rahmenbedingungen Hot -Spot  -  Chausseestraße (Lichtenow)  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) -  0 > 70 dB(A) -  0 

> 55 dB(A) -  19 > 65 dB(A) -  7 

> 45 dB(A) -  87 > 55 dB(A) -  75 

LKZ 55 dB(A) -  8 LKZ 65 dB(A) -  2 

LKZ 45 dB(A) -  179 LKZ 55 dB(A) -  115 

weiterer Handlungsbedarf:  

» fehlende Radverkehrsinfrastruktur im Teilabschnitt zwischen Fließweg und Dorfstraße 
in Fahrtrichtung Westen  

» Trennwirkungen durch die hohen K fz-Verkehrsaufkommen  
» unangepasste Geschwindigkeiten in den Ortseingangsbereichen  
» unangepasste Geschwindigkeiten insbesondere in den Schwachlastzeiten (Lärmspitzen 

durch einzelne zu schnell fahrende Fahrzeuge)  

» Konfliktpotenziale im Zuge der benutzungspflich tigen Radverkehrsanlagen (insbeso n-
dere an Einmündungen sowie Ein -  und Ausfahrten)  

Tab. 28 Betroffenheiten /  Konflikte Hot -Spot  -  Chausseestraße (Lichtenow)  

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

» Geschwindigkeitsbegrenzung für den Schwerverkehr auf 30 km/h  

» ŖɥȵǪˈȚƖȘȚ˿ɫȵ ǜǪʿ ÊƖȘȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸñȒǉȐȚǪɫɿ̷ YɿʿȊʺ ǪȒɫˈǉȐȘ. Mittelinsel  
» ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Höhe HNr. 33  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

-  

Tab. 29 Sachstand Hot -Spot  -  Chausseestraße (Lichtenow)  
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6.1.5.2 Hot -  Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der Chausseestraße bildet der lokal durch den 
Bundesstraßenverkehr emittierte Straßenverkehrslärm. Folgende Maßnahmen zur 
Lärmminderung sind technisch mö glich und kurz -  bis mittelfristig grundsätzlich 
realisierbar:  

ɦ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (z. B. LOA 5D, DSH -ŲǗǽʤ 

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h  

Die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen lediglich für den Schwerve r-
kehr sind als nicht ausreichend anzusehen. Der Einbau von lärmoptimiertem A s-
phalt ist angesichts des aktuellen Oberflächenzustandes aus wirtschaftlichen Grü n-
den kurz -  bis mittelfristig nicht zielführend (siehe hierzu auch Kapitel 6.1.1). 

Aufgrund der städtebaulich räumlichen Situation scheidet der Bau von Schal l-
schutzwänden als Lärmminderungsmaßnahme in der Chausseestraße aus. Auch ei-
ne generelle Entlastung des Straßenabschnittes durch eine Neubautrasse ist weder 
geplant noch auf absehbare Zeit realistisch . 

6.1.5.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderungen der Lärmbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf der Chauseestraße sind in Tab. 30 zusammengefasst.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 0 0 +-0 %  > 70 dB(A) 0 0 +-0 %  

> 55 dB(A) 19 9 -52 % > 65 dB(A) 7 2 -71 % 

> 45 dB(A) 87 78 -10 % > 55 dB(A) 75 68  -9 % 

LKZ 55 dB(A) 8 2 -75 % LKZ 65 dB(A) 2 1 -50 % 

LKZ 45 dB(A) 179 122 -32 % LKZ 55 dB(A) 115 78 -32 % 

Tab. 30 Wirkungseinschätzung -  Geschwindigkeitsbegrenzung Hot -Spot  

Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deutliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft insbesondere den Bereich 
der gesundheitsrelevanten Betroffenheiten. Die Emissionspegelminderung liegt im 
Bereich von -1,6 bis -2,2 dB(A). Darüber hinaus trägt die Maßnahme parallel zur R e-
duzierung der erheblichen Belästigungen bei.  
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6.1.5.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrel evanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine erhebliche Lärmbetroffenheit ist gegeben.  
» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürbare Lärmen t-

lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  

» Die Maßnahme kann  einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffe kte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für den MIV erhöht sich durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung 30 km/h um ca. 43 s (Konstantfahrt über ca. 90 0 m). 

Straßenfunktion  » Die Funktion der Bundesstraße wird durch die Gesc hwindigkeit s-
begrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Es existieren keine relevanten Parallelverbindungen im Nebennetz. 
Kleinräumige Verlagerungen sind daher nicht zu  erwarten.  

» Der zusätzlich erforderliche Zeitbedarf für Parallelverbindungen im 
regionalen Kontext übersteigt die geringen Fahrzeitveränderu n-
gen (< 1 Min). Es ist nicht mit signifikanten Verlagerungseffekten 
zu rechnen.  

Effekte ÖPNV  » Geringere Fahrzeitverl uste als für den MIV aufgrund von zwei Ha l-
testellen innerhalb des Streckenabschnittes.  

» Es ist mit geringfügigen Verlustzeiten (< 30 s) zu rechnen.  

LSA-Steuerung  » Im Verlauf der Chausseestraße existiert keine LSA -Koordinierung. 
Es ergeben sich daher keine W echselwirkungen.  

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und Anhaltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  
» Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr  
» Verbesserung der Querun gsbedingungen  

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 31 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekte Geschwindigkeitsbeschränkung  
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6.1.5.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 31 sind die ort skonkreten Rahmenbedingungen und Effekte einer Geschwi n-
digkeitsbegrenzung für alle Fahrzeuge im Zuge der Chausseestraße zusammeng e-
fasst. Sowohl für d ie einzelnen Immissionspunkte als auch hinsichtlich der Betroff e-
nenzahlen konnte eine Verbesserung der Lärmsituation nachgewiesen werden (si e-
he Kapitel 6.1.5.3). Die verhältnismäßig geringeren einzelpunktbezogenen Pege l-
minderung swerte werden durch die große Minderungswirkung hinsichtlich der B e-
troffenenkennzahlen aufgewogen. Zudem ist die bereits bestehende, nicht ausre i-
chende Geschwindigkeitsbegrenzung für den Schwerverkehr bei der Interpretation 
der Daten zu berücksichtigen. In sgesamt ist festzustellen, dass die generelle G e-
schwindigkeitsbegrenzung für eine zusätzliche straßenabschnittsbezogene Lär m-
minderung geeignet ist. Sie ist zeitnah ohne großen Kostenaufwand realisierbar. 
Die geringen Fahrzeitverluste fallen mit Blick auf d ie Lärm-  und Betroffenenmind e-
rungswirkung der Maßnahme nicht ins Gewicht.  

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wird entsprechend für die Chausse e-
straße (B 1 / B 5) zwischen Dorfstraße und Kag eler Straße als kurzfristige Sofor t-
maßnahme festgesetzt.  

Sie kann nach Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelages auf ihre Erforderlic h-
keit geprüft und, sofern die gesundheitsrelevanten Schwellwerte von 55 dB(A) 
nachts und 65 dB(A) ganztags unterschritten sind, aufgehoben werden.   

  



 

Lärmaktionsplan  für die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Ȁ Stufe 3 115 

6.1.6 Spot  Ȁ L 30 Ernst -Thälmann -Straße (Tasdorf)  

zwischen Berliner Straße und Bahnquerung  Tasdorf Süd  

6.1.6.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Landesstraße L 30  

Funktion der Straße  » regionale Verknüpfung  
» Verbindung zwischen Wolterdorf -  Rüdersdorf bei Berlin 

-  Petershagen / Eggersdorf  
» Autobahnumleitungsstrecke für BAB 10 zwischen den 

Anschlussstellen  ʸGǪʿȘȒɫ-ÊǪȘȘǪʿˈǜɿʿȊʺ ˿ɫǜ  ʸĳü-
ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ  

Verkehrsaufkommen  5.647 Kfz/24h  

Schwerverkehrsanteil  10,2 % 

zul. Geschwindigkeit  50 km/h  

Fahrbahnoberfläche  Splittmastixasphalt  

ÖPNV-Nutzung  » Buslinie 951 (64 Fahrten werktags, 24 Fahrten Sa, So, Fei)  
» eine Halte stelle  

Radverkehrsführung  in Fahrtrichtung Süden: benutzungspfl ichtiger  gemeinsam er 
Geh-  und Radweg  
in Fahrtrichtung Norden: Mischverkehr mit dem MIV  

Querungsmöglichkeiten  » LSA am Knotenpunkt Berliner Straße / Ernst -Thälmann -
Straße / Altlandsberger Straße  

Gebietseinstufung FNP  gemischte Bauflächen  

Art der Bebauung  beidseitig durchgeh end lockere Einzelhausbebauung  

Sonstiges  » stark lückenhafter alleeartiger Baumbestand  

» DHL-Paketzentrum unmittelbar südlich  angrenzend  

Tab. 32 Rahmenbedingungen Hot -Spot  Ȁ Ernst -Thälmann -Straße (Tasdorf)  
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Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) -  1 > 70 dB(A) -  0 

> 55 dB(A) -  33 > 65 dB(A) -  3 

> 45 dB(A) -  89  > 55 dB(A) -  64  

LKZ 55 dB(A) -  49  LKZ 65 dB(A) -  1 

LKZ 45 dB(A) -  755 LKZ 55 dB(A) -  375 

weiterer Handlungsbedarf:  

ü fehlende Radverkehrsinfrastruktur in Fahrtrichtung Norden  
ü unangepasste Geschwindigkeiten insbesondere in den Schwachlastzeiten (Lärmspitzen 

durch einzelne zu schnell fahrende Fahrzeuge)  
ü Konfliktpot enziale im Zuge der benutzungspflichtigen Radverkehrsanlage in Fahrtric h-

tung Süden (insbesondere an Einmündungen sowie Ein -  und Ausfahrten)  

Tab. 33 Betroffenheiten /  Konflikte Hot -Spot  Ȁ Ernst -Thälmann -Straße (Tasdorf)  

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

-  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

» Bundesverkehrswegeplan, vordringlicher Bedarf: Ortsumfahrung 
B 1 Tasdorf als südliche Umfahrung des Ortsteils parall el Güter-
bahngleis Richtung Herzfelde (BMVI, 2019) 

Tab. 34 Sachstand Hot -Spot Ȁ Ernst -Thälmann -Straße (Tasdorf)  

6.1.6.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der Ernst -Thälmann -Straße bildet der lokal 
durch den Landesstraßenverkehr emittierte Straßenverkehrslärm. Folgende Ma ß-
nahmen zur Lärmminderung sind techni sch möglich und kurz -  bis mittelfristig 
grundsätzlich realisierbar:  

ɦ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (z. B. LOA 5D, DSH -ŲǗǽʤ 

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h  

Aufgrund der städtebaulich räumlichen Situation scheidet der Bau von  Schall-
schutzwänden als Lärmminderungsmaßnahme in der Ernst -Thälmann -Straße aus. 
Der Einbau von lärmoptimiertem Asphalt ist angesichts des aktuellen Oberfläche n-
zustandes aus wirtschaftlichen Gründen kurz -  bis mittelfristig nicht zielführend 
(siehe hierzu auch Kapitel 6.1.1). Angesichts der Höhe der Betroffenheiten sowie der 
deutlich geringeren Lärmminderungseffekte, wird eine Geschwindigkeitsbegre n-
zung lediglich für den Schwerverkehr nicht als sinnvoll erachtet.  
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Eine weitere Entlastung des Straßenabschnittes  ist durch die geplante Ortsumg e-
hung im Zuge der B 1 / B 5 möglich, da sich der Verknüpfungspunkt zwischen der 
Bundes-  und der Landesstraße hierbei in Richtung Süden verschiebt. Die Neu-
bautrasse ist Bestandteil  des Bundesverkehrswegeplanes. Allerdings ist ein konkr e-
ter Umsetzungstermin aktuell noch nicht absehbar.  

6.1.6.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderungen der Lärmbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf der Ernst -Thälmann -Straße sind in Tab. 35 zusammen-
gefasst.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 1 0 -100 % > 70 dB(A) 0 0 +-0 %  

> 55 dB(A) 33 32 -3 % > 65 dB(A) 3 1 -67 % 

> 45 dB(A) 89  82 -8 % > 55 dB(A) 64  52 -19 % 

LKZ 55 dB(A) 49  22 -55 % LKZ 65 dB(A) 1 0 -100 % 

LKZ 45 dB(A) 755 595 -21 % LKZ 55 dB(A) 375 248 -34 % 

Tab. 35 Wirkungseinschätzung -  Geschwindigkeitsbegrenzung Hot -Spot  

Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deutliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft insbesondere den Bereich 
der gesundheitsrelevanten Betroffenheiten. Die Emissionspegelminderung liegt im 
Bereich von -1,3 dB(A) nachts und  -2,0 dB(A) tags. Darüber hinaus trägt die Ma ß-
nahme parallel zur Reduzierung der erheblichen Belästigungen bei.  

6.1.6.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrelevanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine erhebliche Lärmbetroffenheit ist gegeben.  

» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürbare Lärmen t-
lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  

» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertmi nderungseffekte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  
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Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für den MIV erhöht sich durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung 30 km/h um ca . 10 s (Konstantfahrt über ca. 20 0 m). 

Straßenfunktion  » Die Funktion der Landesstraße wird du rch die Geschwindigkeit s-
begrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Es existieren keine relevanten Parallelverbindungen im Nebennetz. 
Kleinräumige Verlagerungen sind da her nicht zu erwarten.  

» Für regionale Verkehrsbeziehungen ist vereinzelt eine veränderte 
Routenwahl denkbar. Allerdings ist angesichts der geringen Fah r-
zeitveränderungen (< 1 Min) nicht mit signifikanten Verlagerung s-
effekten zu rechnen.  

» Sofern Verlagerung en stattfinden, erfolgen diese zu Lasten der p a-
rallel verlaufenden BAB 10. Angesicht der Bündelungsfunktion der 
Autobahn sind derartige Effekte  jedoch positiv zu bewerten.  

Effekte ÖPNV  » Geringere Fahrzeitverluste als für den MIV aufgrund von einer Ha l-
test elle innerhalb des Streckenabschnittes.  

» Es ist nicht mit relevanten Verlustzeiten zu rechnen.  

LSA-Steuerung  » Im Verlauf der Ernst -Thälmann -Straße existiert keine LSA -
Koordinierung. Es ergeben sich daher keine Wechselwirkungen.  

Synergieeffekte  » Verkürzung d er Brems-  und Anhaltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  
» Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr  
» Verbesserung der Querungsbedingungen  

Aufwand  » lediglich Anpassung de r Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 36 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekte Geschwindigkeitsbeschränkung  

6.1.6.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 36 sind die ort skonkreten Rahmenbedingungen und Effekte einer G e-
schwindigkeitsbegrenzung im nördlichen Teilabschnitt der Ernst -Thälmann -Straße 
zusammengefasst. Sowohl für die einzelnen Immissionspunkte als auch hinsichtlich 
der Betroffenenz ahlen konnte eine Verbesserung der Lärmsituation nachgewiesen 
werden (siehe Kapitel 6.1.6.3).  

Die Veränderungen finden zu großen Teilen innerhalb der Pegelklassen statt. Dies 
lässt sich an den deutlich größeren Abnahmen im Bereich der Lärmkennziffern a b-
lesen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist für eine straßenabschnittsbezogene 
Lärmminderung geeignet. Sie ist zeitnah ohne großen Kostenaufwand realisierbar. 
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Die geringen Fahrzeitverluste fallen mit Blick auf die Lä rm-  und Betroffenenmind e-
rungswirkung der Maßnahme nicht ins Gewicht.  

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wird entsprechend für die Ernst -
Thälmann -Straße (L 30) zwischen Berliner Straße und Bahnquerung Tasdorf Süd  als 
kurzfristige Sofortmaßnahme fest gesetzt.  

Sie kann nach Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelages bzw. der Umsetzung 
der geplanten Ortsumfahrung auf ihre Erforderlichkeit geprüft und, sofern die g e-
sundheitsrelevanten Schwellwerte von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) ganztags u n-
terschritte n sind, aufgehoben werden.  

6.1.7 Hot -Spot  -  L 30 Ernst -Thälmann-Straße (Süd) 

zwischen Am Mühlenfließ und Mühlenstraße  

6.1.7.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Stra ße Landesstraße L 30  

Funktion der Straße  » regionale Verknü pfung  
» Verbindung zwischen Wolterdorf -  Rüdersdorf bei Berlin 

-  Petershagen / Eggersdorf   
» Autobahnumleitungsstrecke für BAB 10 zwischen den 

Anschlussstellen  ʸGǪʿȘȒɫ-ÊǪȘȘǪʿˈǜɿʿȊʺ ˿ɫǜ  ʸĳü-
ǜǪʿˈǜɿʿȊʺ  

Verkehrsaufkom men nördlich Vogelsdorfer Straße:  5.647 Kfz/24h  
südlich Vogelsdorfer Straße:  8.253 Kfz/24h  

Schwerverkehrsanteil  nördlich Vogelsdorfer Straße:  10,2 % 
südlich Vogelsdorfer Straße:  7,9 % 

zul. Geschwindigkeit  50 km/h, Teilabschnitt zwischen HNr. 15 und 20 im Zeitraum 
22 Ȁ 6 Uhr 30 km/h (Zusatzze ichen Lärmschutz)  

Fahrbahn oberfläche  Splittmastixasphalt  

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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ÖPNV-Nutzung  » Buslinie 951 (64 Fahrten werktags, 24 Fahrten Sa, So, Fei)  
» drei  Haltestellen  

Radverkehrsfüh rung  beidseitig benutzungspfl . gemeinsamer Geh-  und Radweg  

Querungsmöglichkei ten  » Fußgänger  LSA südlich Vogelsdorfer Straße  
» Mittelinsel am Kreisverkehr E. -Thälmann -Straße / Straße 

der Jugend / Mühlenstraße  

Gebietseinstufung  FNP gemischte Bauflächen  

Art der Bebauung  beidseitig durchgehend lockere Einzelhausbebauung  

Sonstiges  » ortsfeste Geschwin digkeitsüberwachungsanlage in Höhe 
HNr. 18 

» lückenhafter alleeartiger Baumbestand (nördlich Vogel s-
dorfer Straße  bis HNr. 15 lediglich einseitig)  

» DHL-Paketzentrum unmittelbar nördlich angrenzend  

Tab. 37 Rahmenbedingungen Hot -Spot  Ȁ Ernst -Thälmann -Straße (Süd) 

 

Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) -  2 > 70 dB(A) -  0 

> 55 dB(A) -  129 > 65 dB(A) -  58 

> 45 dB(A) -  751 > 55 dB(A) -  401 

LKZ 55 dB(A) -  55 LKZ 65 dB(A) -  7 

LKZ 45 dB(A) -  907 LKZ 55 dB(A) -  450  

weiterer Handlungsbedarf:  

» Trennwirkungen durch die hohen Kfz -Verkehrsaufkommen  

» unangepasste Geschwindigkeiten insbesondere in den Schwachlastzeiten (Lärmspitzen  
durch einzelne zu schnell fahrende Fahrzeuge)  

» Konfliktpotenziale im Zuge der benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen (insbeso n-
dere an Einmündungen sowie Ein -  und Ausfahrten)  

Tab. 38 Betroffenheiten und Konflikte  Hot -Spot  Ȁ Ernst -Thälmann -Straße (Süd) 

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

» Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Zeitraum 22 Ȁ 6 Uhr 
(Zusatzzeichen Lärmschutz) zwischen HNr. 15 und 20  

» ortsfeste Gesc hwindigkeitsüberwachungsanlage in Höhe HNr. 18  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

-  

Tab. 39 Sachstand Hot -Spot  Ȁ Ernst -Thälmann -Straße (Süd) 
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6.1.7.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der E rnst -Thälmann -Straße bildet der lokal 
durch den Landesstraßenverkehr emittierte Straßenverkehrslärm. Folgende Ma ß-
nahmen zur Lärmminderung sind technisch möglich und kurz -  bis mittelfristig 
grundsätzlich r ealisierbar: 

ɦ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt  (z. B. LOA 5D, DSH-VǗǽʤ 

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  auf 30 km/h  

ɦ Sperrung für den Lkw -Verkehr  

Aufgrund der städtebaulich räumlichen Situation scheidet der Bau von Schal l-
schutzwänden als Lärmminderungsmaßnahme in der Ernst -Thälmann -Straße aus. 
Der Einbau von lärmoptimiertem Asphalt ist angesichts des aktuellen Oberfläche n-
zustandes aus wirtschaftlichen Gründen kurz -  bis mittelfristig nicht zielführend 
(siehe hierzu auch Kapitel 6.1.1). 

Angesichts der  Höhe der Betroffenheiten sowie der deutlich geringeren Lärmmi n-
derungseffekte, wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung lediglich für den Schwe r-
verkehr nicht als sinnvoll erachtet. Auch eine Sperrung ausschließlich für den Lkw -
Durchgangsverkehr ist nicht zielf ührend, da die bestehenden Konflikte auf klei n-
räumige Quelle -Ziel-Verkehre innerhalb des 75 km -Radius zurückzuführen sind.  

6.1.7.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderungen der Lärmbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf der Ernst -Thälmann -Straße sind in Tab. 40  zusam-
mengefasst.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 2 1 -50 %  > 70 dB(A) 0  0  +-0 %  

> 55 dB(A) 129 104 -19 % > 65 dB(A) 58 2 -96 %  

> 45 dB(A) 751 734 -2 % > 55 dB(A) 401 374 -7 % 

LKZ 55 dB(A) 55 30 -45 % LKZ 65 dB(A) 7 1 -85 % 

LKZ 45 dB(A) 907  751 -17 % LKZ 55 dB(A) 450  309  -31 % 

Tab. 40  Wirkungseinschätzung -  Geschwindigkeitsbegrenzung Hot -Spot  

Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deutliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft insbesondere den Bereich 
der gesundheitsrelevanten Betroffenheiten. Die Emissionspegelminderung liegt im 
Bereich von -1,3 bis -1,5 dB(A) nachts bzw. -2,0 bis -2,1 dB(A) tags. Ausschlaggebend 
für die geringere Pegelminderung nachts ist der deutlich höhere  Lkw-Anteil. Dar-
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über hinaus trägt die Maßnahme parallel zur Reduzierung der erheblichen Beläst i-
gungen bei.  

 

Lärmbetroffenh eiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 2 1 -50 %  > 70 dB(A) 0 0 +-0 %  

> 55 dB(A) 129 37 -71 % > 65 dB(A) 58 11 -81 % 

> 45 dB(A) 751 501 -33 % > 55 dB(A) 401 324 -19 % 

LKZ 55 dB(A) 55 6 -89 % LKZ 65 dB(A) 7 1 -86 % 

LKZ 45 dB(A) 907 445 -51 % LKZ 55 dB(A) 450  335 -26 % 

Tab. 41 Wirkungseinschätzung -  Sperrung für den Lkw -Verkehr Hot -Spot  

Bei einer Sperrung des Teilabschnittes der Ernst -Thälmann -Straße für den Schwe r-
verkehr ergeben sich Emissionspegelminderungen im Bereich von -1,3 bis -1,5 dB(A) 
tags und -3,0 bis -4,2 dB(A) nachts (siehe Tab. 41). Vor allem in den Nachtstunden 
ist eine entsprechende Verkehrsbeschränkung daher besonders effektiv.  

6.1.7.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrelevanten  Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine erhebliche Lärmbetroffenheit ist gegeben.  
» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürbare Lärmen t-

lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  
» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 

Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffekte fü r die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für den MIV erhöht sich durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung 30 km/h um ca. 53 s (Konstantfahrt über ca. 1,1 km).  

Straßenfunktion  » Die Funktion der Landesstraße wird durch die Geschwind igkeit s-
begrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Es existieren keine relevanten Parallelverbindungen im Nebennetz. 
Kleinräumige Verlagerungen sind daher nicht zu erwa rten.  

» Für regionale Verkehrsbeziehungen ist vereinzelt eine veränderte 
Routenwahl denkbar. Allerdings ist angesichts der geringen Fah r-
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Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h  

zeitveränderungen (< 1 Min) nicht mit signifikanten Verlagerung s-
effekten zu rechnen.  

» Sofern Verlagerungen stattfinden, e rfolgen diese zu Lasten der p a-
rallel verlaufenden BAB 10. Angesicht der Bündelungsfunktion der 
Autobahn, wären derartige Effekte positiv zu bewerten.  

Effekte ÖPNV  » Geringere Fahrzeitverluste als für den MIV aufgrund von drei Ha l-
testellen innerhalb des Str eckenabschnittes.  

» Es ist mit geringfügigen Verlustzeiten (< 30 s) zu rechnen.  

LSA-Steuerung  » Im Verlauf der Ernst -Thälmann -Straße existiert keine LSA -
Koordinierung. Es ergeben sich daher keine Wechselwirkungen.  

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und An haltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Reduzierung der Konfliktgeschwindigkeiten und Verbesserung der 
Querbarkeit (Möglichkeiten zum Einschätzen von Zeitlücken)  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  

Aufwand  » ledigli ch Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetz bar 

Tab. 42 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekte Geschwindigkeitsbeschränkung  

 

Zusammenfassung der Effekte  
Sperrung Lkw -Verkehr  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrelevanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine erhebliche Lärmbetroffenheit ist gegeben.  
» Durch die Sperrung für den Lkw -Verkehr  ist eine spürbare Lä r-

mentlastung und Reduzierung der Betroffenheiten in der südl i-
chen Ernst -Thälmann -Straße nachgewiesen.  

» Auch in der Mühlenstraße ergeben sich positive Lärmminderung s-
effekte durch die Maßnahme.  

» Nördlich des gesperrten Abschnittes kommt es hingegen zu einer 
Zunahme der Lärmpegel. Werden alle bisherigen Lkw -Fahrten als 
Zielverk ehr des Gewerbegebietes Tasdorf -Süd / Postlogistikzen t-
rums umgelegt ergibt sich für die nördliche  Ernst -Thälmann -
Straße eine Zunahme um ca. 2 dB(A) sowie für die  Berliner Straße 
von ca. 0,7 dB(A).  

» Angesichts der höheren Gesamtbetroffenenzahlen in der südl ichen 
Ernst -Thälmann -Straße sowie unter Würdigung der konzipierten 
Begleitmaßnahmen in den von Lärmzunahmen betroffenen A b-
schnitten kann die Maßnahme dennoch  einen Beitrag leisten, um 
das Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  
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Zusammenfassung der Effekte  
Sperrung Lkw -Verkehr  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffekte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

Effekte MIV  » Eine Durchfahrt für den Schwerverkehr ist nicht  möglich.  
» Ausnahmeregelung für den Anliegerverkehr sowie zur Sicherung 

der Autobahnumleitungsstrecke sind erforderlich.  

Straßenfunktion  » Die Funktion als Landesstraße wird durch die Sperrung für den 
Schwerverkehr teilweise eingeschränkt.  

» Allerdings verlä uft mit der BAB 10 eine leistungsfähige kontinent a-
le Straßenverbindung in geringer Entfernung unmittelbar parallel 
zur L 30.  

Verlagerungen  » Bezogen auf den Gesamtabschnitt existieren keine relevanten P a-
rallelverbindungen im Nebennetz. Kleinräumige Verlage rungen 
sind daher nicht zu erwarten.  

» Für regionale Verkehrsbeziehungen ist eine Verlagerung auf die 
parallel verlaufenden BAB 10 auszugehen. Angesicht der Bünd e-
lungsfunktion der Autobahn, sind derartige Effekte positiv zu b e-
werten.  

» Bei der Zufahrt zum Gew erbegebiet  Tasdorf -Süd sowie zum DHL-
Logistikzentrum ergibt sich eine Bündelung aus und in Richtung 
Norden. Die Lkw -Fahrten werden in den nördlichen Teil der Ernst -
Thälmann -Straße sowie in die Berliner Straße verlagert . 

Effekte ÖPNV  » Der Linienbusverkehr ist von den Einschränkungen nicht betro f-
fen.  

LSA-Steuerung  » keine Wechselwirkungen  

Synergieeffekte  » Reduzierung der Konfliktpotenziale für den Fuß -  und Radverkehr   

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 43 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Sperrung Lkw -Durchgangsverkehr  

6.1.7.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In den Tab. 42 und Tab. 43 sind die ort skonkreten Rahmenbedingungen und Effe k-
te einer Geschwindigkeitsbegrenzung  bzw. eine Sperrung für den Schwerverkehr 
im südlichen Teilabschnitt der Ernst -Thälmann -Straße zusammengefasst. Für beide 
Maßnahmen konnte s owohl für die einzelnen Immissionspunkte als auch hinsich t-
lich der Betroffenenzahlen eine Verbesserung der Lärmsituation nachgewiesen 
werden (siehe Kapitel  6.1.7.3).  

Sowohl die Geschwindig keitsbegrenzung als auch die Sperrung des Straßena b-
schnittes für den Schwerverkehr ist für eine straßenabschnittsbezogene Lärmmi n-
derung geeignet. Sie sind zeitnah ohne großen Kostenaufwand realisierbar.  
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Bereits im Bestand ist auf Teilabschnitten des Straße nzuges eine entsprechende 
Geschwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutzgründen angeordnet. Die geringen 
zusätzlichen Fahrzeitverluste fallen mit Blick auf die Lärm -  und Betroffenenmind e-
rungswirkung der Maßnahme nicht ins Gewicht.  

Für den Tagzeitraum können all ein durch die Geschwindigkeitsbegrenzungen die 
lärmrelevanten Betroffenheiten nahezu vollständig vermieden werden. Zusätzliche 
kurzfristige Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

In der Nacht hingegen verbleiben deutliche gesundheitsrelevante Restbetroffe n-
heiten. Die hohen Schwerverkehrsaufkommen tragen hierbei wesentlich zu den 
Einschränkungen sowie erheblichen Belästigungen bei. Gleiches gilt für den Aben d-
zeitraum ab 18 Uhr. Durch das unmittelbar angrenzende Postlogistikzentrum ha n-
delt es sich trotz der Funk tion der Ernst -Thälmann -Straße nicht um eine ortsübl i-
che Situation.  

Im Rahmen der Sperrung des Straßenabschnittes für den Schwerverkehr sind a ller-
dings die Verlagerungseffekte in andere Bereiche (nördliche Ernst -Thälmann -
Straße und westliche Berliner Stra ße) zu berücksichtigen. Angesichts der höheren 
Gesamtbetroffenenzahlen in der südlichen Ernst -Thälmann -Straße sowie unter 
Würdigung der konzipierten Begleitmaßnahmen in den von Lärmzunahmen b e-
troffenen Abschnitten  (siehe Kapitel 6.1.4 und 6.1.6) ist eine Lenkung des Schwe r-
verkehrs dennoch zielführend.  

In Tab. 44 ist die Gesamtlärmbilanz für den Straßenzug Ernst -Thälmann -Straße, die 
Mühlenstraße und die westlich e Berliner Straße (Ortsdurchfahrt Tasdorf) für den 
Nachtzeitraum dargestellt. Diese fällt sowohl ohne, als auch mit den konzipierten 
Begleitmaßnahmen in den entsprechenden Abschnitten positiv aus. Mit der BAB 10 
steht eine geeignete Umleitungsstrecke zur V erfügung.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts gemäß RLS -19 [EW LN] 

Á Schwellwert  Á Bestand  Sperrung für den Lkw -
Verkehr im Hot -Spot  

Sperrung für den Lkw -
Verkehr im Hot -Spot  

und Tempo 30 in den 
Hot -Spots   und  

Absolut  Änderung  Absolut  Änderung  

> 60 dB(A) 32 31 -3 % 19 -41 % 

> 55 dB(A) 224 139 -38 % 133 -41 % 

> 45 dB(A) 970 734 -24 % 725 -25 % 

LKZ 55 dB(A) 43 33 -23 % 25 -42 % 

LKZ 45 dB(A) 555 423 -24 % 386  -31 % 

Tab. 44 Gesamtlärmbilanz  -  Sperrung für den Lkw -Verkehr Hot -Spot  
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Im Ergebnis der Betrachtungen wird die Ausdehnung der Geschwindigkeitsbegre n-
zung auf 30 km/h auf die gesamte  Ernst -Thälmann -Straße zwischen Am Mühle n-
fließ und Mühlenstraße als kurzfristige Sofortmaßnahme festgesetzt.  

Weiterhin wird für den Abend -  und Nachtz eitraum  (18 -  6 Uhr)  ein Fahrverbot für 
den Lkw -Verkehr  (VZ 253 StVO) in der Ernst -Thälmann -Straße zwischen Am Mü h-
lenfließ und Mühlenstraße mit einer Ausnahmeregelung für den Anliegerverkehr 
sowie einer Nutzungsfreigabe für den Autobahnumleitungsfall (siehe auch Kapitel 
6.2.1.3) festgesetzt.  

Die entsprechenden Maßnahmen können  nach Einbau eines lärmoptimierten Fah r-
bahnbelages auf ihre Erforderlichkeit geprüft und, sofern die gesundheitsreleva n-
ten Schwellwerte von 55 dB(A) nachts  und 65 dB(A) ganztags unterschritten sind, 
aufgehoben werden.  

6.1.8 Hot -Spot  -  L 23 / L 233 Friedrichstraße  

zwischen Berliner Straße und Bahnhofstraße  

6.1.8.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Landesstraße L 23 / L 233 

Funktion der Straße  » regionale Verknüpfung  
» Verbindung zwischen B1 / B 5 sowie Rüdersdorf bei Berlin 

-  Strausberg / Rehfelde  

Verkehrsaufkommen  6.308  Kfz/24h  

Schwerverkehrsanteil  6,6 % 

zul. Geschwindigkeit  50 km/h  

Fahrbahnoberfläche  Splittmastixasphalt  

ÖPNV-Nutzung  » Buslinie 950 (62 Fahrten werktags, 2 8 Fahrten Sa, So, Fei) 
» eine Haltestelle  

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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Radverkehrsführung  Mischverkehr mit dem MIV  

Querungsmöglichkeiten  » Mittelinsel am Kreisverkehr Friedrichstraße / Kirchplatz  

Gebietseinstufung FNP  gemischte Bauflächen  

Art der Bebauung  beidseitig  durchgehend dichte  Einzelhausbebauung  

Sonstiges  » Funktion als Ortszentrum für den OT Hennickendorf  

Tab. 45 Rahmenbedingungen Hot -Spot  Ȁ Friedrichstraße  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) -  0 > 70 dB(A) -  0 

> 55 dB(A) -  24 > 65 dB(A) -  15 

> 45 dB(A) -  51 > 55 dB(A) -  49  

LKZ 55 dB(A) -  24 LKZ 65 dB(A) -  5 

LKZ 45 dB(A) -  604  LKZ 55 dB(A) -  477 

weiterer Handlung sbedarf:  

» fehlende Radverkehrsinfrastruktur  
» Trennwirkungen durch die hohen Kfz -Verkehrsaufkommen  
» Einschränkungen der Funktionen als Ortsteilzentrum  

Tab. 46 Betroffenheiten /  Konflikte Hot -Spot  Ȁ Friedrichstraße  

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

-  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

-  

Tab. 47 Sachstand Hot -Spot  Ȁ Friedrichstraße  

6.1.8.2 Mögliche Lärm minderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf der Friedrichstraße  bildet der lokal durch den 
Landesstraßenverkehr emittierte Straßenverkehrslärm. Folgende Maßnahmen zur 
Lärmminderung sind technisch möglich und kurz -  bis mittelfristig grundsätzlich 
realisierbar:  

ɦ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (z. B. LOA 5D, DSH -ŲǗǽʤ 

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h  
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Aufgrund der städtebaulich räumlichen Situation scheidet der Bau von Schal l-
schutzwänden als Lärmminderungsmaßnahme in der Friedrichstraße  aus. Der Ein-
bau von lärmoptimiertem Asphalt ist angesichts des aktuellen Oberflächenzusta n-
des aus wirtschaftlichen Gründen kurz -  bis mittelfristig nicht zielführend (siehe 
hierzu auch Kapitel 6.1.1).  

Angesichts der sonstigen Rahmenbedingungen wird eine Geschwindigkeitsbegre n-
zung lediglich für den Schwerverkehr nicht als sinnvoll erachtet. Auch eine generelle 
Entlastung des Straßenabschnittes durch eine Neubautrasse ist weder geplant 
noch auf abseh bare Zeit realistisch.  

6.1.8.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderungen der Lärmbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf der Friedrichstraße  sind in Tab. 48 zusammengefasst.  

 

Lärmbetroffenheite n nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 0 0 +-0 %  > 70 dB(A) 0 0 +-0 %  

> 55 dB(A) 24 2 -92 % > 65 dB(A) 15 0 -100 % 

> 45 dB(A) 51 49  -4 % > 55 dB(A) 49  46  -6 % 

LKZ 55 dB(A) 24 1 -96 %  LKZ 65 dB(A) 5 0 -100 % 

LKZ 45 dB(A) 604  383 -37 % LKZ 55 dB(A) 477 294 -38 % 

Tab. 48 Wirkungseinschätzung -  Geschwindigkeitsbegrenzung Hot -Spot  

Im Ergebnis  wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deutliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft insbesondere den Bereich 
der gesundheitsrelevanten Betroffenheiten. Die Emissionspegelminderung im B e-
reich der Gebäudefassaden liegt im Bereich von -2,2 dB(A). Darüber hinaus trägt die 
Maßnahme parallel zur Reduzierung der erheblichen Belästigungen bei.   

6.1.8.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheit srelevanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine Lärmbetroffenheit ist gegeben.  

» Zudem bestehen durch die hohen Verkehrsaufkommen Einschrä n-
kungen für die Aufenthalts -  und Versorgungsfunktionen in der 
Ortsmitte des Ortsteilzen trums  

» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürbare Lärmen t-
lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  
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Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch  die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffekte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

» Mit der Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine Stärkung des Ort s-
teilzentrums verbunden.  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für den MIV erhöht sich durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung 30 km/h um ca. 10 s (Konstantfahrt über ca. 200 m). 

Straßenfunktion  » Die Funktion der Landesstraße wird durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung ni cht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Die Wegstrecke der Alternativverbindung durch das Nebennetz ist 
nur für einen Teil der Nutzer relevant, zudem etwas länger und ist 
Bestandteil einer Tempo -30-Zone. Mit kleinräumigen Ausweic h-
verkehren ist entsprechend nicht zu rechnen.  

» Angesichts der geringen Fahrzeitverlängerungen ist auch für reg i-
onale Verkehrsbeziehungen nicht mit relevanten Ausweichverke h-
ren zu rechnen.  

Effekte ÖPNV  » Geringere Fahrzeitverluste als für den MIV aufgrund von einer Ha l-
testelle innerhalb des Streckenabschnittes.  

» Es ist nicht mit relevanten Verlustzeiten zu rechnen.  

LSA-Steuerung  » keine LSA vorhanden.  

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und Anhaltewege / Erh öhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  
» Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr  
» Verbesserung der Querungsbedingungen  

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» KɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 49 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekte Geschwindigkeitsbeschränkung  

6.1.8.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 49 sind die ort skonkreten Rahmenbedingungen und Effekte einer G e-
schwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der Friedrichstraße zusammengefasst. S o-
wohl für die einzelnen Immissionspunkte als auch hinsichtlich der Betroffenenza h-
len konnte eine Verbes serung der Lärmsituation nachgewiesen werden (siehe Kap i-
tel  6.1.8.3).  
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Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist für eine straßenabschnittsbezogene Lärmmi n-
derung geeignet. Sie ist zeitnah ohne großen Kostenaufwand realisierbar. Die g e-
ringen Fahrzeitverluste fallen mit Blick auf die Lärm -  und Betroffenenminderung s-
wirkung der Maßnahme nicht ins Gewicht.  

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wird entsprechend für  den Verlauf 
der Friedrichstraße  zwischen Berliner Straße und Bahnhofstra ße als kurzfristige 
Sofortmaßnahme festgesetzt.  

Sie kann nach Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelages auf ihre Erforderlic h-
keit geprüft und, sofern die gesundheitsrelevanten Schwellwerte von 55 dB(A) 
nachts und 65 dB(A) ganztags unterschritten sind, aufgehoben werden.  

6.1.9 Hot -Spot  Ȁ L 233 Bahnhofstraße / Rehfelder Straße  

zwischen Friedrichstraße und Ortseingang  

6.1.9.1 Zusammenfassung der konkreten Rahmenbedingungen  
 

Charakteristik des Straßenabschnittes:  

  

Klassifizierung der Straße  Landesstraße L 233 

Funktion der Straße  » regionale Verknüpfung  
» Verbindung zwischen Rüdersdorf  bei Berlin  und Rehfelde  

Verkehrsaufkommen  6.308  Kfz/24h   
(Altbestands daten des LfU keine aktuellen Zähldaten)  

Schwerverkehrsanteil  6,6 % 

zul. Geschwindigkeit  50 km/h  

Fahrbahnoberfl äche Splittmastixasphalt  

ÖPNV-Nutzung  » Buslinie 934, 936 (8 Fahrten werktags)  
» zwei Haltestelle n 

Radverkehrsführung  Mischverkehr mit dem MIV  

Querungsmöglichkeiten  » Mittelinsel am Kreisverkehr Friedrichstraße / Bahnho f-

© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
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straße  
» Fußgängerüberweg östlich des Kir chplatzes  

Gebietseinstufung FNP  » gemischte Bauflächen  im Abschnitt zwischen Friedric h-
straße und Klosterdorfer Straße  

» Wohnbauflächen im Abschnitt zwischen Klosterdorfer 
Straße und östlichem Ortsausgang  

Art der Bebauung  beidseitig durchgehend lockere Einzel hausbebauung  

Sonstiges  » stark lückenhafter alleeartiger Baumbestand  
» Abschnittsweise lediglich einseitiger Gehweg  
» keine Ortseingangsgestaltung  

Tab. 50 Rahmenbedingungen Hot -Spot  Ȁ Bahnhofstraße / Rehfelder Straße  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  Lärmbetroffenheiten ganztags / tags  

Schwellwert  VBUS 
EW Lnight  

RLS-19 
EW LN 

Schwellwert  VBUS 
EW Lden 

RLS-19 
EW LT 

> 60 dB(A) -  0 > 70 dB(A) -  0 

> 55 dB(A) -  54 > 65 dB(A) -  35 

> 45 dB(A) -  234 > 55 dB(A) -  225 

LKZ 55 dB(A) -  11 LKZ 65 dB(A) -  4 

LKZ 45 dB(A) -  322 LKZ 55 dB(A) -  255 

weiterer Handlungsbedarf:  

» fehlende Radverkehrsinfrastruktur  
» einseitig fehlende bzw. teilweise zu schmale Gehwege  
» unangepasste Geschwindigkeiten insbesondere  in den Schwachlastzeiten (Lärmspitzen 

durch einzelne zu schnell fahrende Fahrzeuge)  

Tab. 51 Betroffenheiten / Konflikte Hot -Spot   Ȁ Bahnhofstraße / Rehfelder Straße  

 

geplante/ umgesetzte Maßnahmen und Vorgaben aus Konzepten und Planungen:  

realisierte Ma ß-
nahmen  

-  

Vorgaben aus 
Konzepten  

-  

konkret geplante 
Maßnahmen  

-  

Tab. 52 Sachstand Hot -Spot  Ȁ Bahnhofstraß e / Rehfelder Straße  

6.1.9.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen  

Die primäre Lärmquelle im Verlauf de s Straßenzuges Bahnhofstraße  / Rehfelder 
Straße bildet der lokal durch den Landesstraßenverkehr emittierte Straßenve r-
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kehrslärm. Folgende Maßnahmen zur Lärmminderung s ind technisch möglich und 
kurz -  bis mittelfristig grundsätzlich realisierbar:  

ɦ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (z. B. LOA 5D, DSH -ŲǗǽʤ 

ɦ Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h  

Aufgrund der städtebaulich räumlichen Situation scheidet d er Bau von Schall-
schutzwänden als Lärmminderungsmaßnahme in der Friedrichstraße aus. Der Ei n-
bau von lärmoptimiertem Asphalt ist angesichts des aktuellen Oberflächenzusta n-
des aus wirtschaftlichen Gründen kurz -  bis mittelfristig nicht zielführend (siehe 
hierzu auch Kapitel 6.1.1).  

Auch eine generelle Entlastung des Straßenabschnittes durch eine Neubautrasse ist 
weder geplant noch auf absehbare Zeit realistisch.  

6.1.9.3 Wirkungsanalyse  

Die potenziellen Veränderungen der Lär mbelastungen durch die Geschwindigkeit s-
beschränkungen im Verlauf des Straßenzuges Bahnhofstraße / Rehfelder Straße 
sind in Tab. 53 zusammengefasst.  

 

Lärmbetroffenheiten nachts  
gemäß RLS-19 [EW LN] 

Lärmbetroffenheiten ganztags / ta gs 
gemäß RLS-19 [EW LT] 

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

Schwellwert  Be-
stand  

Pro-
gnose 

Ände-
rung  

> 60 dB(A) 0 0 -100 % > 70 dB(A) 0 0 -100 % 

> 55 dB(A) 54 18 -67% > 65 dB(A) 35 4 -89  % 

> 45 dB(A) 234 194 -17 % > 55 dB(A) 225 173 -23 % 

LKZ 55 dB(A) 11 1 -91 % LKZ 65 dB(A) 4 1 -75 % 

LKZ 45 dB(A) 322 178 -48 % LKZ 55 dB(A) 255 134 -47 % 

Tab. 53 Wirkungseinschätzung -  Geschwindigkeitsbegrenzung Hot -Spot  

Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl tags als auch nachts eine deu tliche Lär m-
minderungswirkung erreicht werden kann. Diese betrifft insbesondere den Bereich 
der gesundheit srelevanten Betroffenheiten. Die Emissionspegelminderung liegt im 
Bereich von -2,2 dB(A). Darüber hinaus trägt die Maßnahme parallel zur Reduzi e-
rung de r erheblichen Belästig ungen bei.  

6.1.9.4 Grundlagen für die Interessenabwägung  
 

Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Lärmbetroffe n-
heiten  

» Die gesundheitsrelevanten Auslöseschwellwerte der Lärmaktion s-
planung sind überschritten.  

» Eine signifi kante  Lärmbetroffenheit ist gegeben.  
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Zusammenfassung der Effekte  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

» Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine spürbare Lärmen t-
lastung und Reduzierung der Betroffenheiten nachgewiesen.  

» Die Maßnahme kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das 
Planungsziel erreichen zu können.  

volkswirtschaftl i-
che Effekte  

» Durch die Verminderung der Lärmbetroffenheiten ergibt sich 
gleichzeitig eine Reduzierung der Gesundheitskosten.  

» Die lärmbedingten Wertminderungseffekte für die angrenzenden 
Gebäude werden reduziert.  

Effekte MIV  » Die Fahrzeit für d en MIV erhöht sich durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung 30 km/h um ca. 1 Min 7 s (Konstantfahrt über ca. 1.400 
m). 

Straßenfunktion  » Die Funktion der Landesstraße wird durch die Geschwindigkeit s-
begrenzung nicht generell in Frage gestellt.  

» Der Straßenzug ist  weiterhin ohne Beschränkungen für jedermann 
nutzbar.  

Verlagerungen  » Es existieren keine relevanten Parallelverbindungen im Nebennetz. 
Kleinräumige Verlagerungen sind daher nicht zu erwarten.  

» Für regionale Verkehrsbeziehungen ist vereinzelt eine verändert e 
Routenwahl denkbar. Allerdings ist angesichts der geringen Fah r-
zeitveränderungen kaum mit signifikanten Verlagerungseffekten 
zu rechnen.  

» Sofern Verlagerungen stattfinden, erfolgen diese zu Lasten der p a-
rallel verlaufenden B 1 / B 5. Angesicht der Bündel ungsfunktion der 
Bundesstraße wären derartige Effekte positiv zu bewerten.  

Effekte ÖPNV  » Geringere Fahrzeitverluste als für den MIV aufgrund von zwei Ha l-
testellen innerhalb des Streckenabschnittes.  

» Die Zahl der Linienbusfahrt ist insgesamt gering.  

LSA-Steuerung  » Keine LSA vorhanden.   

Synergieeffekte  » Verkürzung der Brems -  und Anhaltewege / Erhöhung der Ve r-
kehrssicherheit  

» Verstetigung des Verkehrsflusses  
» Reduzierung von Aufwirbelung und Abrieb  

» Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr  
» Verbesserun g der Querungsbedingungen  

Aufwand  » lediglich Anpassung der Beschilderung erforderlich  
» îɿˈȚǪɫ ɞ ʋ͉ǔ͉͉͉ ¤ 

Zeitbedarf  » ohne größeren Zeitvorlauf kurzfristig umsetzbar  

Tab. 54 Hot -Spot  -  Zusammenfassung Effekte Geschwindigkeitsbeschränkung  

6.1.9.5 Abwägung, Festlegung und Maßnahmenbeschreibung  

In Tab. 54 sind die ort skonkreten Rahmenbedingungen und Effekte einer G e-
schwindigkeitsbegrenzung im Verlauf des Straßenzuges Bahnhofstraße / Rehfelder 




























































































